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VERORDNUNG (EU) Nr. 1300/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. November 2014 

über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität 
bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 

Mobilität 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung legt die im Anhang enthaltenen technischen Spezifi­
kationen für die Interoperabilität (TSI) bezüglich der Zugänglichkeit des 
Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität fest. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Die TSI gelten für die Teilsysteme „Infrastruktur“, „Verkehrs­
betrieb und Verkehrssteuerung“, „Telematikanwendungen“ und „Fahr­
zeuge“ entsprechend Nummer 2 des Anhangs II der 
►M4 Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ und Nummer 2.1 des Anhangs 
dieser Verordnung. Sie betreffen alle Aspekte dieser Teilsysteme, die 
für die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen und Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität von Bedeutung sind. 

▼M4 
(2) Die TSI gilt für das in Anhang I der Richtlinie (EU) 2016/797 
beschriebene Netz des Eisenbahnsystems der Union mit Ausnahme der 
in Artikel 1 Absätze 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2016/797 genannten 
Fälle. 

▼B 
(3) Die TSI gelten unter Berücksichtigung der Nummern 7.1.1 und 
7.1.2 des Anhangs für alle in Absatz 1 genannten neuen Teilsysteme 
„Infrastruktur“ oder „Fahrzeuge“ des Eisenbahnsystems in der Union, 
deren Inbetriebnahme nach dem in Artikel 12 genannten Tag des In­
krafttretens erfolgt. 

(4) Die TSI gelten nicht für bestehende Infrastrukturen oder Fahr­
zeuge des Eisenbahnsystems in der Union gemäß Absatz 1, die zu 
dem in Artikel 12 festgelegten Zeitpunkt des Inkrafttretens im Netz 
(oder Teilnetz) eines Mitgliedstaats bereits in Betrieb genommen 
wurden. 

(5) Die TSI gelten jedoch für in Absatz 1 genannte bestehende In­
frastrukturen und Fahrzeuge des Eisenbahnsystems in der Union, wenn 

▼B
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diese gemäß Artikel 20 der ►M4 Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ erneuert 
oder umgerüstet werden, unter Beachtung von Artikel 8 dieser Verord­
nung und Nummer 7.2 des Anhangs dieser Verordnung. 

Artikel 3 

Konformitätsbewertung 

(1) Die Verfahren für die Konformitätsbewertung der in Nummer 6 
des Anhangs genannten Interoperabilitätskomponenten und Teilsysteme 
beruhen auf den im Beschluss 2010/713/EU ( 1 ) der Kommission fest­
gelegten Modulen. 

(2) Die Baumuster- oder Entwurfsprüfbescheinigung für Interopera­
bilitätskomponenten hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren. Während 
dieses Zeitraums können neue Komponenten des gleichen Baumusters 
ohne neue Konformitätsbewertung in Betrieb genommen werden. 

(3) Bescheinigungen gemäß Absatz 2, die gemäß den Anforderungen 
der Entscheidung 2008/164/EG der Kommission ausgestellt wurden, 
bleiben ohne erneute Konformitätsbewertung bis zum Ablauf der ur­
sprünglich festgelegten Gültigkeitsdauer gültig. Zur Erneuerung einer 
Bescheinigung muss der Entwurf oder das Baumuster nur hinsichtlich 
neuer oder geänderter Anforderungen gemäß dem Anhang dieser Ver­
ordnung neuerlich geprüft werden. 

(4) Universaltoilettenmodule, die entsprechend den Anforderungen 
der Entscheidung 2008/164/EG der Kommission geprüft wurden, müs­
sen nicht erneut geprüft werden, wenn sie für Fahrzeuge eines beste­
henden Baumusters gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 ( 2 ) (TSI 
LOC&PAS) bestimmt sind. 

Artikel 4 

Sonderfälle 

(1) Für die in Nummer 7.3 des Anhangs genannten Sonderfälle gel­
ten im Sinne von ►M4 Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2016/797 ◄ für die Interoperabilitätsprüfung die technischen Vorschrif­
ten, die in dem Mitgliedstaat, der die Inbetriebnahme des in dieser 
Verordnung behandelten Teilsystems genehmigt, angewandt werden. 

(2) Jeder Mitgliedstaat übermittelt den anderen Mitgliedstaaten und 
der Kommission bis zum 1. Juli 2015 folgende Informationen: 

a) die in Absatz 1 genannten technischen Vorschriften; 

b) die zur Anwendung der in Absatz 1 genannten nationalen Vorschrif­
ten durchzuführenden Konformitätsbewertungs- und Prüfverfahren; 

▼B 

( 1 ) Beschluss der Kommission vom 9. November 2010 über Module für die 
Verfahren der Konformitäts- und Gebrauchstauglichkeitsbewertung sowie 
der EG-Prüfung, die in den gemäß Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates angenommenen technischen Spezifikationen für die 
Interoperabilität zu verwenden sind (ABl. L 319 vom 4.12.2010, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission vom 18. Novemer 2014 
über eine technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems 
„Fahrzeuge — Lokomotiven und Fahrzeuge des Personenverkehrs“ des Ei­
senbahnsystems in der Europäischen Union, siehe Seite 228 dieses Amts­
blatts.
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c) die gemäß ►M4 Artikel 37 der Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ be­
nannten beauftragten Stellen, die Konformitätsbewertungs- und Prüf­
verfahren in Bezug auf die in Nummer 7.3 des Anhangs genannten 
Sonderfälle durchführen. 

Artikel 5 

Vorhaben in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium 

Gemäß Artikel 9 Absatz 3 der ►M4 Artikel 7 Absatz 2 der Richt­
linie (EU) 2016/797 ◄ übermittelt jeder Mitgliedstaat der Kommission 
binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung eine Liste der 
Vorhaben in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium, die in seinem Ge­
biet durchgeführt werden. 

Artikel 6 

Innovative Lösungen 

(1) Der technische Fortschritt kann innovative Lösungen erforderlich 
machen, welche den Spezifikationen im Anhang nicht entsprechen oder 
auf welche die Bewertungsmethoden im Anhang nicht angewandt wer­
den können. 

(2) Innovative Lösungen können die Teilsysteme „Infrastruktur“ und 
„Fahrzeuge“ mit deren Teilen und Interoperabilitätskomponenten 
betreffen. 

(3) Wenn eine innovative Lösung vorgeschlagen wird, muss der Her­
steller oder sein in der Union ansässiger Bevollmächtigter angeben, 
inwiefern sie von den jeweiligen Vorgaben der TSI im Anhang ab­
weicht, und sie der Kommission zur Prüfung vorlegen. Die Kommission 
kann die Agentur zur Stellungnahme zu der vorgeschlagenen innovati­
ven Lösung auffordern und gegebenenfalls einschlägige Interessenver­
treter anhören. 

(4) Die Kommission gibt zu der vorgeschlagenen innovativen Lö­
sung eine Stellungnahme ab. Fällt diese Stellungnahme positiv aus, 
werden die geeigneten funktionalen Spezifikationen und Schnittstellen­
spezifikationen sowie die Bewertungsmethode, die in der TSI benötigt 
werden, um die Verwendung dieser innovativen Lösung zu ermögli­
chen, ausgearbeitet und dann im Zuge des Überarbeitsverfahren in die 
TSI aufgenommen. Fällt die Stellungnahme negativ aus, darf die inno­
vative Lösung nicht angewandt werden. 

(5) Bis zur Überarbeitung der TSI wird die positive Stellungnahme 
der Kommission als hinreichender Nachweis der Erfüllung der grund­
legenden Anforderungen der ►M4 Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ be­
trachtet und kann als Grundlage für die Prüfung von Teilsystemen 
und Vorhaben verwendet werden. 

Artikel 7 

Bestandsregister 

(1) Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass ein Bestandsregister er­
stellt und umgesetzt wird, um 

a) Barrieren der Zugänglichkeit festzustellen; 

b) den Nutzern Informationen bereitzustellen; 

c) die Fortschritte auf dem Gebiet der Zugänglichkeit zu überwachen 
und zu bewerten. 

▼B
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(2) Die Agentur setzt federführend eine Arbeitsgruppe ein, die den 
Auftrag hat, einen Vorschlag für eine Empfehlung bezüglich der Min­
deststruktur und Inhalte der für die Bestandsregister zu erfassenden 
Daten zu unterbreiten. Die Agentur legt der Kommission eine Empfeh­
lung vor, in der sie auf Inhalt, Datenformat, funktionale und technische 
Architektur, Betriebsart, Vorschriften für Dateneingabe und Datenabruf 
und Vorschriften für die Selbstbewertung und Benennung der für die 
Bereitstellung von Daten verantwortlichen Stellen eingeht. Zur Ermitt­
lung der praktikabelsten Lösung müssen in der Empfehlung auch die 
geschätzten Kosten und die Vorteile aller in Betracht gezogenen tech­
nischen Lösungen berücksichtigt werden. Die Empfehlung muss einen 
Vorschlag für einen Zeitplan zur Erstellung der Bestandsregister 
enthalten. 

(3) Auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Empfehlung wird 
Kapitel 7 des Anhangs gemäß ►M4 Artikel 5 der Richtlinie (EU) 
2016/797 ◄ aktualisiert. 

(4) Der Geltungsbereich der Bestandsregister muss mindestens Fol­
gendes umfassen: 

a) öffentliche Bahnhofsbereiche, die für die Beförderung von Fahrgäs­
ten gemäß Nummer 2.1.1 des Anhangs bestimmt sind; 

b) Fahrzeuge gemäß Nummer 2.1.2 des Anhangs. 

(5) Das Bestandsregister wird mit Daten über neue Infrastrukturen 
und Fahrzeuge sowie über Erneuerungs- und Umrüstungsarbeiten an 
bestehenden Infrastrukturen und Fahrzeugen aktualisiert. 

▼M1 

Artikel 7a 

Erfassung, Pflege und Austausch von Barrierefreiheitsdaten 

(1) Innerhalb von neun Monaten nach dem 16. Juni 2019 entscheidet 
jeder Mitgliedstaat, welche Stellen für die Erfassung, die Pflege und den 
Austausch von Barrierefreiheitsdaten zuständig sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten können bei der Kommission eine Fristverlän­
gerung beantragen. Eine solche Verlängerung muss außergewöhnlich, 
hinreichend begründet und befristet sein. Begründet ist sie insbesondere 
dann, wenn das Datenerfassungsinstrument und die Betriebsarten, die im 
Anhang dieser Verordnung genannt sind, nicht zwei Monate vor ihrem 
Inkrafttreten von der Eisenbahnagentur der Europäischen Union zur 
Verfügung gestellt werden und vollständig einsatzbereit sind. 

(3) Für jeden Bahnhof gibt es eine für den Austausch der Barriere­
freiheitsdaten zuständige Stelle. 

(4) Die Erfassung und Konvertierung der Daten wird innerhalb von 
36 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen. 

(5) Bis zur vollständigen Einsatzbereitschaft der in den Abschnit­
ten 7.2, 7.3 und 7.4 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 454/2011 
der Kommission ( 1 ) beschriebenen Architektur für den Datenaustausch 
besteht der Austausch der Barrierefreiheitsdaten darin, dass diese Daten 
in die von der Eisenbahnagentur der Europäischen Union betriebene 
Datenbank zur Barrierefreiheit europäischer Bahnhöfe (ERSAD) einge­
speist werden. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 454/2011 der Kommission vom 5. Mai 2011 über die 
Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem Te­
lematikanwendungen für den Personenverkehr des transeuropäischen Eisen­
bahnsystems (ABl. L 123 vom 12.5.2011, S. 11).
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Artikel 8 

Nationale Umsetzungspläne 

(1) Im Hinblick auf eine schrittweise Beseitigung aller festgestellten 
Barrieren der Zugänglichkeit verabschieden die Mitgliedstaaten natio­
nale Umsetzungspläne, die zumindest die in Anlage C des Anhangs 
aufgeführten Informationen enthalten. 

(2) Die nationalen Umsetzungspläne beruhen auf bestehenden natio­
nalen Plänen und, soweit vorhanden, auf den in Artikel 7 genannten 
Bestandsregistern oder auf anderen einschlägigen und verlässlichen In­
formationsquellen. 

Die Mitgliedstaaten entscheiden über den Anwendungsbereich und die 
Geschwindigkeit der Umsetzung der nationalen Pläne. 

(3) Die nationalen Umsetzungspläne haben eine Laufzeit von min­
destens zehn Jahren und werden regelmäßig, mindestens aber alle fünf 
Jahre, aktualisiert. 

(4) Die nationalen Umsetzungspläne enthalten eine Strategie ein­
schließlich einer Priorisierung mit Kriterien und Prioritäten, nach denen 
Bahnhöfe und Fahrzeuge zur Erneuerung oder Umrüstung ausgewählt 
werden. Diese Strategie wird in Zusammenarbeit mit Infrastrukturbetrei­
ber(n), Bahnhofsbetreiber(n), Eisenbahnunternehmen und, falls nötig, 
anderen lokalen Behörden (einschließlich lokaler Verkehrsbehörden) 
formuliert. Repräsentative Interessenvertretungen der Nutzer, darunter 
solche, die Menschen mit Behinderungen und Menschen mit einge­
schränkter Mobilität vertreten, müssen dazu angehört werden. 

(5) Die in Absatz 4 genannte Priorisierung ersetzt in jedem Mitglied­
staat die Regelung in Anlage B des Anhangs, welche bis zur Annahme 
des nationalen Umsetzungsplans in dem betreffenden Mitgliedstaat gilt. 

(6) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre nationalen 
Umsetzungspläne spätestens bis zum 1. Januar 2017. Die Kommission 
veröffentlicht die nationalen Umsetzungspläne und deren spätere 
Änderungen, die gemäß Absatz 9 notifiziert werden, auf ihrer Website 
und unterrichtet hiervon die Mitgliedstaaten über den durch die 
►M4 Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ eingerichteten Ausschuss. 

(7) Innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Notifizierungs­
prozesses erstellt die Kommission einen vergleichenden Überblick über 
die in den nationalen Umsetzungsplänen enthaltenen Strategien. Auf der 
Grundlage dieses Überblicks und in Zusammenarbeit mit dem in Artikel 9 
genannten Beratungsgremium ermittelt sie gemeinsame Prioritäten und 
Kriterien für die weitere Umsetzung der TSI. Diese Prioritäten werden 
im Zuge des Überarbeitungsverfahrens gemäß ►M4 Artikel 5 der 
Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ in Kapitel 7 des Anhangs aufgenommen. 

(8) Die Mitgliedstaaten überarbeiten ihre nationalen Umsetzungs­
pläne entsprechend den in Absatz 7 genannten Prioritäten innerhalb 
von zwölf Monaten nach der Annahme der geänderten TSI. 

(9) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre in Absatz 8 
genannten überarbeiteten nationalen Umsetzungspläne und alle in Ab­
satz 3 genannten späteren Aktualisierungen ihrer nationalen Umset­
zungspläne jeweils spätestens vier Wochen nach deren Annahme. 

Artikel 9 

Beratungsgremium 

(1) Die Kommission setzt ein Beratungsgremium ein, das sie bei der 
genauen Überwachung der Umsetzung der TSI unterstützt. Die Kom­
mission führt den Vorsitz in diesem Beratungsgremium. 

▼B
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(2) Das Beratungsgremium wird spätestens zum 1. Februar 2015 
eingesetzt und besteht aus: 

a) Mitgliedstaaten, die sich daran beteiligen wollen, 

b) repräsentativen Verbänden des Eisenbahnsektors, 

c) repräsentativen Interessenvertretungen der Nutzer, 

d) der Europäischen Eisenbahnagentur. 

(3) Das Beratungsgremium hat folgende Aufgaben: 

a) Überwachung der Entwicklung einer Mindestdatenstruktur für das 
Bestandsregister, 

b) Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Vervollständigen ihrer Be­
standsregister und Umsetzungspläne, 

c) Unterstützung der Kommission bei der Überwachung der Umsetzung 
der TSI, 

d) Erleichterung des Austauschs vorbildlicher Verfahren, 

e) Unterstützung der Kommission bei der Ermittlung gemeinsamer 
Prioritäten und Kriterien für die Umsetzung der TSI gemäß Arti­
kel 8, 

f) ggf. Abgabe von Empfehlungen an die Kommission, insbesondere in 
Bezug auf eine verstärkte Umsetzung der TSI. 

(4) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten laufend über die Tä­
tigkeiten des Beratungsgremiums über den durch die ►M4 Richtlinie (EU) 
2016/797 ◄ eingerichteten Ausschuss. 

Artikel 10 

Schlussbestimmungen 

Die vollständige Einhaltung dieser TSI ist für Vorhaben vorgeschrieben, 
die Finanzhilfen der Union für die Erneuerung oder Umrüstung von 
vorhandenen Fahrzeugen oder Teilen davon oder für die Erneuerung 
oder Umrüstung vorhandener Infrastrukturen, insbesondere Bahnhöfen 
oder Teilen davon oder Bahnsteigen oder Teilen davon, erhalten. 

Artikel 11 

Aufhebung 

Die Entscheidung 2008/164/EG wird mit Wirkung vom 1. Januar 2015 
aufgehoben. 

Sie gilt jedoch weiterhin für 

a) Teilsysteme, die gemäß dieser Entscheidung genehmigt wurden; 

b) Vorhaben für neue, erneuerte oder umgerüstete Teilsysteme, die sich 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Verordnung in einem 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden oder die Gegenstand 
eines laufenden Vertrags sind; 

▼B



 

02014R1300 — DE — 28.09.2023 — 004.006 — 8 

c) Vorhaben für neue Fahrzeuge mit bestehendem Entwurf gemäß 
Nummer 7.1.2 des Anhangs dieser Verordnung. 

Artikel 12 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. Inbetriebnahmegenehmigungen gemäß 
der TSI im Anhang dieser Verordnung können aber schon vor dem 
1. Januar 2015 erteilt werden. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel­
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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4.3.3. Schnittstellen zum Teilsystem „Telematikanwendungen für den 
Personenverkehr“ (TAP) 

4.4. Betriebliche Regelungen 

4.4.1. Teilsystem „Infrastruktur“ 

4.4.2. Teilsystem „Fahrzeuge“ 

4.4.3. Bereitstellung von Einstiegshilfen und Hilfeleistung 

4.5. Instandhaltungsvorschriften 

4.5.1. Teilsystem „Infrastruktur“ 

4.5.2. Teilsystem „Fahrzeuge“ 

4.6. Berufliche Qualifikationen 

4.7. Bedingungen für den Arbeitsschutz 

4.8. Infrastruktur- und Fahrzeugregister 

4.8.1. Infrastrukturregister 

4.8.2. Fahrzeugregister 

▼B
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5. INTEROPERABILITÄTSKOMPONENTEN 

5.1. Begriffsbestimmung 

5.2. Innovative Lösungen 

5.3. Liste und Merkmale der Komponenten 

5.3.1. Infrastruktur 

5.3.2. Fahrzeuge 

6. BEWERTUNG DER KONFORMITÄT UND/ODER GEBRAUCHS­ 
TAUGLICHKEIT 

6.1. Interoperabilitätskomponenten 

6.1.1. Konformitätsbewertung 

6.1.2. Anwendung der Module 

6.1.3. Besondere Bewertungsverfahren 

6.2. Teilsysteme 

6.2.1. EG-Prüfung (allgemein) 

6.2.2. EG-Prüfverfahren für Teilsysteme (Module) 

6.2.3. Besondere Bewertungsverfahren 

6.2.4. Technische Lösungen, die in der Entwurfsphase eine Konformitätsver­ 
mutung begründen 

6.2.5. Bewertung der Instandhaltung 

6.2.6. Bewertung betrieblicher Regelungen 

6.2.7. Bewertung von Einheiten, die für den Einsatz im allgemeinen Fahr­ 
betrieb ausgelegt sind 

7. UMSETZUNG DER TSI 

7.1. Anwendung dieser TSI auf neue Infrastruktur und Fahrzeuge 

7.1.1. Neue Infrastruktur 

7.1.2. Neue Fahrzeuge 

7.2. Anwendung der TSI auf bestehende Infrastruktur und Fahrzeuge 

7.2.1. Etappen bis zum Erreichen des Zielsystems 

7.2.2. Anwendung dieser TSI auf bestehende Infrastruktur 

7.2.3. Anwendung dieser TSI auf vorhandene Fahrzeuge 

7.3. Sonderfälle 

7.3.1. Allgemeines 

7.3.2. Liste der Sonderfälle 

▼B
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Anlage A: Normen oder Dokumente mit normativem Charakter, auf die in 
dieser TSI verwiesen wird 

Anlage B: Befristete Vorrangregelung für die Umrüstung/Erneuerung von 
Bahnhöfen 

Anlage C: Vorgeschriebene Angaben im nationalen Umsetzungsplan 

Anlage D: Bewertung von Interoperabilitätskomponenten 

Anlage E: Bewertung der Teilsysteme 

Anlage F: Erneuerung oder Umrüstung von Fahrzeugen 

Anlage G: Akustische Warnsignale für Fahrgasttüren 

Anlage H: Schematische Darstellung von Vorrangsitzen 

Anlage I: Schematische Darstellung von Rollstuhlplätzen 

Anlage J: Schematische Darstellung der lichten Räume 

Anlage K: Gangbreite in rollstuhlgerechten Fahrzeugbereichen 

Anlage L: Reichweite von Rollstuhlfahrern 

Anlage M: Im Zug transportierbare Rollstühle 

Anlage N: Zeichen für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität 

Anlage O: Liste der technischen Dokumente 

Anlage P: Änderungen der Anforderungen und Übergangsregelungen 

▼B
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1. EINLEITUNG 

Ziel dieser TSI ist es, die Zugänglichkeit zum Eisenbahnverkehr für 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität zu verbessern. 

1.1. Technischer Anwendungsbereich 

Der technische Anwendungsbereich dieser TSI ist in Artikel 2 Ab­
satz 1 der Verordnung festgelegt. 

1.2. Geografischer Anwendungsbereich 

Der geografische Anwendungsbereich dieser TSI ist in Artikel 2 
Absatz 2 der Verordnung festgelegt. 

2. ANWENDUNGSBEREICH DER TEILSYSTEME UND BE­
GRIFFSBESTIMMUNGEN 

2.1. Anwendungsbereich der Teilsysteme 

2.1.1. Anwendungsbereich des Teilsystems „Infrastruktur“ 

Diese TSI gilt für alle öffentlich zugänglichen, der Beförderung von 
Reisenden dienenden Bahnhofsbereiche, die der Verantwortung des 
Eisenbahnunternehmens, des Infrastrukturbetreibers oder des Bahn­
hofsbetreibers unterliegen. Dies umfasst auch die Bereitstellung von 
Informationen, den Kauf und gegebenenfalls die Entwertung von 
Fahrkarten sowie die Möglichkeit, auf den Zug zu warten. 

▼M4 
2.1.2. Anwendungsbereich des Teilsystems „Fahrzeuge“ 

Diese TSI gilt für alle zur Beförderung von Reisenden bestimmten 
Fahrzeuge im Anwendungsbereich des Anhangs der 
Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 (TSI LOC&PAS). 

Diese TSI gilt nicht für Fahrzeuge, die für andere Zwecke als zur 
Beförderung von Reisenden bestimmt sind. Personen, die einen Gü­
terzug begleiten oder mit anderen als für die Beförderung von Rei­
senden bestimmten Schienenfahrzeugen fahren, unterliegen den von 
dem Eisenbahnunternehmen festgelegten und auf dessen Website 
veröffentlichten Bedingungen. 

▼B 
2.1.3. Anwendungsbereich des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrs­

steuerung“ 

Diese TSI gilt für die Verfahren, die einen kohärenten Betrieb der 
Teilsysteme „Infrastruktur“ und „Fahrzeuge“ ermöglichen, wenn es 
sich bei den Reisenden um Menschen mit Behinderungen und Men­
schen mit eingeschränkter Mobilität handelt. 

2.1.4. Anwendungsbereich des Teilsystems „Telematikanwendungen für 
den Personenverkehr“ 

Diese TSI gilt für in Bahnhöfen und Fahrzeugen befindliche Systeme 
für visuelle und akustische Fahrgastinformationen. 

2.2. Bestimmung des Begriffs „Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität“ 

„Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität“ sind Personen mit dauerhaften oder vorübergehenden kör­
perlichen, geistigen, intellektuellen oder sensorischen Beeinträchti­
gungen, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren der 
vollen, effektiven und gleichberechtigten Benutzung von Beför­
derungsmitteln entgegenstehen können, oder Personen, die aufgrund 
ihres Alters bei der Benutzung von Beförderungsmitteln nur einge­
schränkt mobil sind. 

Die Beförderung übergroßer Gegenstände (beispielsweise Fahrräder 
und sperriges Gepäck) fällt nicht in den Anwendungsbereich dieser 
TSI. 

2.3. Sonstige Begriffsbestimmungen 

Für Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen siehe 
TSI LOC&PAS Abschnitt 2.2. 

▼B
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Im Zug transportierbarer interoperabler Rollstuhl Ein im Zug trans­
portierbarer interoperabler Rollstuhl ist ein Rollstuhl, dessen Merk­
male eine uneingeschränkte Nutzung aller Funktionen von Fahrzeu­
gen, die für Rollstuhlfahrer ausgelegt sind, zulassen. Die Merkmale 
eines im Zug transportierbaren interoperablen Rollstuhls halten die in 
Anlage M genannten Grenzwerte ein. 

▼M1 
Barrierefreiheitsdaten 

Barrierefreiheitsdaten umfassen Informationen über die barrierefreie 
Zugänglichkeit von Personenbahnhöfen, die erfasst, gepflegt und 
ausgetauscht werden müssen, d. h. eine Beschreibung der Beschaf­
fenheit und Ausrüstung der Personenbahnhöfe. Diese Beschreibung 
wird gegebenenfalls durch die Angaben zum Stand der Konformität 
der Bahnhöfe mit dieser TSI ergänzt. 

▼B 
Hindernisfreie Wege 

„Hindernisfreie Wege“ bilden eine Verbindung zwischen zwei oder 
mehreren öffentlich zugänglichen, der Beförderung von Reisenden 
dienenden Bereichen gemäß der Beschreibung in Abschnitt 2.1.1. 
Auf solchen Wegen können sich Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität uneingeschränkt bewe­
gen. Um dies zu gewährleisten, dürfen die Wege unterteilt werden, 
damit den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen und Men­
schen mit eingeschränkter Mobilität besser Rechnung getragen wer­
den kann. Zusammen bilden die einzelnen Teile des hindernisfreien 
Weges den für alle Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität zugänglichen Weg. 

Stufenfreie Wege 

Ein „stufenfreier Weg“ ist ein Teil eines hindernisfreien Weges, der 
den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität ent­
spricht. Niveauwechsel werden vermieden oder, sofern dies nicht 
möglich ist, durch Rampen oder Aufzüge überbrückt. 

„Taktile Zeichen“ und „taktile Bedienelemente“ 

„Taktile Zeichen“ und „taktile Bedienelemente“ sind Zeichen oder 
Bedienelemente, welche erhabene Piktogramme, erhabene Schriftzei­
chen oder Braille-Beschriftungen beinhalten. 

Bahnhofsbetreiber 

Der „Bahnhofsbetreiber“ ist eine Stelle in einem Mitgliedstaat, der 
die Verantwortung für die Leitung eines Bahnhofes übertragen 
wurde und bei der es sich um den Infrastrukturbetreiber handeln 
kann. 

Sicherheitsinformationen 

„Sicherheitsinformationen“ sind Informationen, die den Reisenden 
bereitzustellen sind, um sie vorab über das Verhalten im Notfall 
zu informieren. 

Sicherheitsanweisungen 

„Sicherheitsanweisungen“ sind Anweisungen, die den Reisenden bei 
Eintreten eines Notfalls zu erteilen sind, damit sie verstehen, wie sie 
sich zu verhalten haben. 

Niveaugleicher Einstieg 

Ein „niveaugleicher Einstieg“ ist ein Zugang zwischen dem Bahn­
steig und der Türöffnung eines Fahrzeugs, für den Folgendes nach­
gewiesen werden kann: 

— Der Spalt zwischen der Kante der Türschwelle (oder des aus­
gefahrenen Schiebetritts) dieser Türöffnung und dem Bahnsteig 
beträgt horizontal nicht mehr als 75 mm und vertikal nicht mehr 
als 50 mm und 

— zwischen Türschwelle und Fahrzeugvorraum ist keine Stufe 
vorhanden. 

▼M4
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3. GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN 

▼M4 
In den folgenden Tabellen sind die grundlegenden Anforderungen 
gemäß Anhang III der Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) aufgeführt, die für den Anwendungs­
bereich dieser TSI durch die Spezifikationen in Kapitel 4 erfüllt 
werden. 

▼B 
Nicht aufgeführte grundlegende Anforderungen sind für den Anwen­
dungsbereich dieser TSI ohne Belang. 

Tabelle 1 

Grundlegende Anforderungen an das Teilsystem „Infrastruktur“ 

Infrastruktur Bezug zu den grundlegenden Anforderungen in Anhang III der ►M4 Richt­
linie (EU) 2016/797 ◄ 

TSI-Element Abschnitt in 
diesem Anhang 
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1 ) 

Parkmöglichkeiten für Men­
schen mit Behinderungen 
und Menschen mit einge­
schränkter Mobilität 

4.2.1.1 2.1.2 

Hindernisfreie Wege 4.2.1.2 2.1.1 2.1.2 

Türen und Eingänge 4.2.1.3 1.1.1 
2.1.1 

2.1.2 

Fußbodenoberflächen 4.2.1.4 2.1.1 2.1.2 

Kennzeichnung transparenter 
Hindernisse 

4.2.1.5 2.1.1 2.1.2 

Toiletten und Wickeltische 4.2.1.6 1.1.5 
2.1.1 

2.1.2 

Einrichtungsgegenstände und 
frei stehende Objekte 

4.2.1.7 2.1.1 2.1.2 

Fahrkartenschalter, 
Informations- und Kunden­
betreuungsschalter 

4.2.1.8 2.1.1 2.7.3 2.7.1 2.1.2 
2.7.5 

Beleuchtung 4.2.1.9 2.1.1 2.1.2 

Visuelle Informationen: Weg­
weiser, Piktogramme, gedruckte 
oder dynamische Informationen 

4.2.1.10 2.7.1 2.1.2 
2.7.5 

Gesprochene Informationen 4.2.1.11 2.1.1 2.7.3 2.7.1 2.1.2 
2.7.5 

▼B 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 
über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (ABl. L 138 
vom 26.5.2016, S. 44).
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Infrastruktur Bezug zu den grundlegenden Anforderungen in Anhang III der ►M4 Richt­
linie (EU) 2016/797 ◄ 

TSI-Element Abschnitt in 
diesem Anhang 
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1 ) 

Breite des Bahnsteigs und 
Bahnsteigkante 

4.2.1.12 2.1.1 2.1.2 

Bahnsteigende 4.2.1.13 2.1.1 2.1.2 

Einstiegshilfen auf Bahnstei­
gen 

4.2.1.14 1.1.1 2.1.2 

Schienengleiche Bahnüber­
gänge in Bahnhöfen 

4.2.1.15 2.1.1 2.1.2 

( 1 ) Grundlegende Anforderung der Richtlinie 2013/9/EU der Kommission vom 11. März 2013 zur Änderung von Anhang III der 
Richtlinie 2008/57/EG (ABl. L 68 vom 12.3.2013, S. 55). 

Tabelle 2 

Grundlegende Anforderungen an das Teilsystem „Fahrzeuge“ 

Fahrzeuge Bezug zu den grundlegenden Anforderungen in Anhang III der 
►M4 Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ 

TSI-Element Abschnitt in diesem Anhang 
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Sitze 4.2.2.1 1.3.1 2.4.5 

Rollstuhl­
plätze 

4.2.2.2 2.4.1 2.4.5 

Türen 4.2.2.3 1.1.1 

1.1.5 

2.4.1 

1.2 2.4.5 

Beleuchtung 4.2.2.4 2.4.1 2.4.5 

Toiletten 4.2.2.5 2.4.1 2.4.5 

Lichte Räume 4.2.2.6 1.3.1 2.4.5 

▼B
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Fahrzeuge Bezug zu den grundlegenden Anforderungen in Anhang III der 
►M4 Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ 

TSI-Element Abschnitt in diesem Anhang 
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Kundeninfor­
mationen 

4.2.2.7 2.4.1 2.7.3 2.7.1 2.4.5 

2.7.5 

Höhenände­
rungen 

4.2.2.8 1.1.5 2.4.5 

Handläufe 4.2.2.9 1.1.5 2.4.5 

Rollstuhlge­
rechte Schlaf­
gelegenheiten 

4.2.2.10 2.4.1 2.4.5 

Position von 
Stufen zum 
Ein- und Aus­
stieg 

4.2.2.11 1.1.1 2.4.2 1.5 

2.4.3 

2.4.5 

Einstiegshil­
fen 

4.2.2.12 1.1.1 1.5 

2.4.3 

2.4.5 

4. BESCHREIBUNG DER TEILSYSTEME 

4.1. Einleitung 

(1) Das Eisenbahnsystem der Europäischen Union, das Gegenstand 
der ►M4 Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ ist und die einzelnen 
Teilsysteme als Bestandteile umfasst, ist ein integriertes System, 
dessen Einheitlichkeit überprüft werden muss. Diese Einheitlich­
keit ist insbesondere mit Blick auf die Spezifikationen der ein­
zelnen Teilsysteme, ihrer Schnittstellen zu dem System, in das 
sie integriert sind, sowie auf die für Betrieb und Instandhaltung 
geltenden Vorschriften zu überprüfen. 

(2) Die in den Abschnitten 4.2 und 4.3 beschriebenen funktionalen und 
technischen Spezifikationen der Teilsysteme und ihrer Schnittstellen 
schreiben keine bestimmten Technologien oder technischen Lösun­
gen vor, es sei denn, dies ist für die Interoperabilität des Eisen­
bahnnetzes der Union zwingend erforderlich. Innovative Lösungen 
für die Interoperabilität können allerdings neue Spezifikationen und/ 
oder neue Bewertungsmethoden notwendig machen. Um technische 
Innovationen zu ermöglichen, sind solche Spezifikationen und Be­
wertungsmethoden nach dem in Artikel 6 der Verordnung beschrie­
benen Verfahren zu entwickeln. 

(3) Unter Berücksichtigung aller geltenden grundlegenden Anforde­
rungen sind die Eckwerte in Bezug auf die Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität für die Teilsysteme „Infrastruktur“ und „Fahrzeuge“ in 
Abschnitt 4.2 dieser TSI aufgeführt. ►M4 Die den Betrieb 
betreffenden Anforderungen und Verantwortlichkeiten sind in 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/773 der Kommission ( 1 ) 
(TSI OPE) sowie in Abschnitt 4.4 dieser TSI festgelegt. ◄ 

▼B 

( 1 ) Durchführungsverordnung (EU) 2019/773 der Kommission vom 16. Mai 2019 über die 
technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und 
Verkehrssteuerung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union und zur Auf­
hebung des Beschlusses 2012/757/EU (ABl. L 139I vom 27.5.2019, S. 5).
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4.2. Funktionale und technische Spezifikationen 

4.2.1. Teilsystem „Infrastruktur“ 

(1) In Bezug auf die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderun­
gen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität gelten für das 
Teilsystem „Infrastruktur“ unter Berücksichtigung der grund­
legenden Anforderungen in Abschnitt 3 die wie folgt eingeteilten 
funktionalen und technischen Spezifikationen: 

— Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität 

— Hindernisfreie Wege 

— Türen und Eingänge 

— Fußbodenoberflächen 

— Kennzeichnung transparenter Hindernisse 

— Toiletten und Wickeltische 

— Einrichtungsgegenstände und frei stehende Objekte 

— Fahrkartenschalter, Informations- und Kundenbetreuungs­
schalter 

— Beleuchtung 

— Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte 
oder dynamische Informationen 

— Gesprochene Informationen 

— Breite des Bahnsteigs und Bahnsteigkante 

— Bahnsteigende 

— Einstiegshilfen auf Bahnsteigen 

— Schienengleiche Bahnübergänge 

(2) Die in den Abschnitten 4.2.1.1-4.2.1.15 genannten Eckwerte be­
ziehen sich auf die in Abschnitt 2.1.1 genannten Bereiche des 
Teilsystems „Infrastruktur“ und lassen sich in zwei Kategorien 
einteilen: 

— Eckwerte, die technische Angaben erfordern, beispielsweise 
Parameter, die die Bahnsteige und deren Zugänglichkeit be­
treffen. In diesem Fall werden die Eckwerte spezifiziert und 
die zur Erfüllung der Anforderungen notwendigen tech­
nischen Merkmale angegeben. 

▼B
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— Eckwerte, die nicht spezifiziert werden müssen, beispiels­
weise die Parameter/Eigenschaften von Rampen oder Park­
plätzen. In diesem Fall wird der Eckwert in Form einer funk­
tionalen Anforderung festgelegt, die durch mehrere tech­
nische Lösungen erfüllt werden kann. 

In nachstehender Tabelle 3 sind die Eckwerte und ihre jeweilige 
Kategorie aufgeführt. 

▼M4 
Tabelle 3 

Eckwerte und ihre Kategorie 

Eckwert Technische Angaben Nur funktionale Anforderung 

Parkmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit ein­
geschränkter Mobilität 

Gesamter Abschnitt 4.2.1.1 

Hindernisfreie Wege Lage der Wege 

Breite der hindernisfreien Wege 

Schwellen 

Doppelte Handläufe 

Aufzugtyp 

Höhe der Braille-Beschriftungen 

Detaillierte Merkmale 

Türen und Eingänge 4.2.1.3 (2): Türbreite 

4.2.1.3 (4): Höhe der Türbedienele­
mente 

4.2.1.3 (1) 

4.2.1.3(3) 

Fußbodenoberflächen 4.2.1.4 (2): Fußbodenunebenheiten 4.2.1.4 (1): Rutschfestigkeit 

Kennzeichnung transparenter Hinder­
nisse 

Gesamter Abschnitt 4.2.1.5 

Toiletten und Wickeltische Gesamter Abschnitt 4.2.1.6 

Einrichtungsgegenstände und frei ste­
hende Objekte 

Gesamter Abschnitt 4.2.1.7 

Fahrkartenschalter, Informations- und 
Kundenbetreuungsschalter 

4.2.1.8 (5): Durchgänge an Fahrkar­
tenkontrollgeräten 

4.2.1.8 (1) bis (4) 

4.2.1.8 (6) 

Beleuchtung 4.2.1.9 (3): Beleuchtung auf Bahn­
steigen 

4.2.1.9 (1), 4.2.1.9 (2), 4.2.1.9 (4): 
Beleuchtung an anderen Orten 

Visuelle Informationen: Wegweiser, 
Piktogramme, gedruckte oder dyna­
mische Informationen 

Anzugebende Informationen im Ein­
zelnen 

Ort der Informationen 

Genaue Merkmale der visuellen Infor­
mationen 

Gesprochene Informationen Gesamter Abschnitt 4.2.1.11 

Breite des Bahnsteigs und Bahnsteig­
kante 

4.2.1.12 (2) bis (5) 

4.2.1.12 (6) bis (9): Vorhandensein 
der Vorrichtungen 

4.2.1.12 (1) 

4.2.1.12 (6) bis (9): Merkmale betref­
fend Kontrast und visuelle und taktile 
Markierungen 

Bahnsteigende 4.2.1.13: Vorhandensein der Vorrich­
tungen 

4.2.1.13: Merkmale betreffend Kon­
trast und visuelle und taktile Markie­
rungen 

Einstiegshilfen auf Bahnsteigen Gesamter Abschnitt 4.2.1.14 

Schienengleiche Bahnübergänge für 
Reisende in Bahnhöfen 

Gesamter Abschnitt 4.2.1.15 

▼B
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4.2.1.1. P a r k m ö g l i c h k e i t e n f ü r M e n s c h e n m i t B e h i n ­
d e r u n g e n u n d M e n s c h e n m i t e i n g e s c h r ä n k t e r 
M o b i l i t ä t 

(1) Wenn ein Parkplatz zum Bahnhof gehört, sind genügend geeig­
nete Stellplätze für Menschen mit Behinderungen und Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität zu reservieren, die über eine Nut­
zungsberechtigung für Behindertenparkplätze verfügen. Diese 
Stellplätze müssen sich auf dem Parkplatz möglichst nahe an 
einem zugänglichen Eingang befinden. 

4.2.1.2. H i n d e r n i s f r e i e W e g e 

(1) Folgende öffentliche Bereiche der Infrastruktur müssen, soweit 
vorhanden, über hindernisfreie Wege miteinander verbunden 
sein: 

— Haltestellen für andere Beförderungsanbindungen innerhalb 
der Bahnhofsgrenzen (z. B. Taxi, Bus, Straßenbahn, 
U-Bahn, Fähre) 

— Parkplätze 

— Zugängliche Ein- und Ausgänge 

— Informationsschalter 

— Systeme für visuelle und akustische Informationen 

— Einrichtungen für Fahrkarten 

— Kundenbetreuung 

— Wartebereiche 

— Toiletteneinrichtungen 

— Bahnsteige 

▼M4 
(2) Die lichte Breite von hindernisfreien Wegen, Fußgängerüber- 

und -unterführungen muss mindestens 160 cm betragen, außer 
in den Bereichen gemäß den Abschnitten 4.2.1.2.2 (3a) (Ram­
pen), 4.2.1.3 (2) (Türen), 4.2.1.12 (3) (Bahnsteige) und 4.2.1.15 
(2) (schienengleiche Bahnübergänge). 

▼B 
(3) Die Fußboden- und Bodenoberflächen hindernisfreier Wege 

müssen gering reflektierende Eigenschaften besitzen. 

4.2.1.2.1. Horizontale Erschließung 

▼M4 __________ 

▼B 
(2) Sind auf dem Weg Schwellen vorhanden, so müssen diese in 

Kontrast zum umgebenden Fußboden stehen und dürfen nicht 
höher als 2,5 cm sein. 

▼M4 
4.2.1.2.2. Vertikale Erschließung 

(1) Sind auf einem hindernisfreien Weg Niveauunterschiede zu 
überwinden, so ist als Alternative zur Treppe ein stufenfreier 
Weg für Menschen mit eingeschränkter Mobilität vorzusehen. 

(2) Stufen und Treppen auf hindernisfreien Wegen müssen, gemes­
sen zwischen den Handläufen, eine Mindestbreite von 160 cm 
haben. 

(2a) Mindestens die erste und die letzte Stufe einer Treppe sind 
durch ein kontrastierendes Band zu kennzeichnen. Diese An­
forderung gilt bereits für eine einzelne Stufe. 

▼B
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(2b) Zumindest vor der ersten Stufenkante einer Treppe nach unten 
mit drei oder mehr Stufen sind taktile Bodenindikatoren 
anzubringen. 

(3) Sind keine Aufzüge vorhanden, so müssen für Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität, 
die keine Treppen benutzen können, Rampen mit moderater 
Neigung installiert werden. Stark geneigte Rampen sind nur 
für kurze Entfernungen zulässig. 

(3a) Wenn sie Treppen ergänzen, können Rampen eine Breite von 
120 cm, gemessen in Höhe der Bodenoberfläche, haben. 

(4) Treppen mit drei oder mehr Stufen und Rampen sind auf bei­
den Seiten und in zwei Höhen mit Handläufen auszustatten. 

(5) Sind keine Rampen vorhanden, müssen Aufzüge bereitgestellt 
werden, die mindestens Typ 2 gemäß der in Anlage A Index 1 
genannten Spezifikation entsprechen. Aufzüge vom Typ 1 sind 
nur in Bahnhöfen zulässig, die erneuert oder umgerüstet 
werden. 

(6) Fahrtreppen und Fahrsteige sind gemäß der in Anlage A Index 2 
genannten Spezifikation zu gestalten. 

(7) Schienengleiche Bahnübergänge können Teil eines hindernis­
freien Weges sein, wenn sie den Anforderungen in Ab­
schnitt 4.2.1.15 entsprechen. 

4.2.1.2.3. Kennzeichnung der Wege 

(1) Hindernisfreie Wege sind eindeutig durch visuelle Informatio­
nen gemäß Abschnitt 4.2.1.10 zu kennzeichnen. 

(2) Für sehbehinderte Personen sind die Informationen auf dem 
hindernisfreien Weg zumindest durch taktile und kontrastie­
rende Bodenindikatoren bereitzustellen. Dieser Absatz gilt nicht 
für hindernisfreie Wege zu Parkplätzen. 

(2a) Ist eine bestimmte Art eines öffentlichen Bereichs mehrmals 
vorhanden, so ist der Weg zu mindestens einem davon durch 
taktile und kontrastierende Bodenindikatoren zu kennzeichnen. 

(2b) Auf taktile Bodenindikatoren kann verzichtet werden, wenn der 
Weg eindeutig gestaltet oder mit natürlichen Elementen ange­
legt ist, wie Kanten und Oberflächen, die sich taktil und visuell 
verfolgen lassen. 

(3) Zusätzlich oder als Alternative sind auch technische Lösungen 
zulässig, bei denen ferngesteuerte akustische Einrichtungen 
oder Telekommunikationsanwendungen eingesetzt werden. Lö­
sungen dieser Art, die als Alternative verwendet werden sollen, 
sind als innovative Lösungen zu behandeln. 

(4) Sind entlang des hindernisfreien Weges zum Bahnsteig Hand­
läufe oder Wände in Reichweite, so müssen Kurzinformationen 
(z. B. Nummer des Bahnsteigs oder Richtungsinformationen) 
angebracht sein. Diese Informationen müssen in 
Braille-Schrift oder in prismatischen Buchstaben bzw. Zahlen 
angebracht sein. Sie sind auf dem Handlauf oder an der Wand 
auf einer Höhe zwischen 145 cm und 165 cm anzubringen. 

▼B 
4.2.1.3. T ü r e n u n d E i n g ä n g e 

(1) Dieser Abschnitt gilt für alle Türen und Eingänge auf hinder­
nisfreien Wegen, mit Ausnahme von Türen zu Toiletten, die 
nicht für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit einge­
schränkter Mobilität bestimmt sind. 

▼M4
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(2) Türen müssen eine nutzbare lichte Breite von mindestens 90 cm 
haben und von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität benutzt werden können. 

(3) Zulässig sind manuell bediente, halbautomatische oder automati­
sche Türen. 

(4) Die Türbedienelemente müssen in einer Höhe zwischen 80 cm 
und 110 cm angebracht sein. 

4.2.1.4. F u ß b o d e n o b e r f l ä c h e n 

(1) Alle Bodenbeläge, Oberflächen und Trittflächen von Stufen müs­
sen rutschfest sein. 

(2) Innerhalb der Bahnhofsgebäude dürfen die Böden von Fußwegen 
keine Unebenheiten von mehr als 0,5 cm aufweisen. Ausgenom­
men sind Schwellen, Entwässerungsrinnen und taktile Boden­
indikatoren. 

4.2.1.5. K e n n z e i c h n u n g t r a n s p a r e n t e r H i n d e r n i s s e 

(1) Transparente Hindernisse in Form von Glastüren oder trans­
parenten Wänden auf oder entlang den von Reisenden genutzten 
Wegen sind zu kennzeichnen. Die transparenten Hindernisse 
müssen durch diese Kennzeichnungen deutlich hervorgehoben 
werden. Eine Kennzeichnung ist nicht erforderlich, wenn die 
Reisenden durch andere Objekte vor einem Aufprall geschützt 
sind, beispielsweise durch Handläufe oder durchgehende Sitz­
bänke. 

4.2.1.6. T o i l e t t e n u n d W i c k e l t i s c h e 

(1) Sofern in einem Bahnhof Toiletten verfügbar sind, muss mindes­
tens eine rollstuhlgerechte geschlechtsneutrale Toilettenkabine 
vorhanden sein. 

▼M4 
(2) Werden in einem Bahnhof Wickeltische bereitgestellt, so muss 

mindestens ein Wickeltisch sowohl für weibliche als auch männ­
liche Rollstuhlfahrer zugänglich sein. 

▼B 
4.2.1.7. E i n r i c h t u n g s g e g e n s t ä n d e u n d f r e i s t e h e n d e O b ­

j e k t e 

(1) Alle Einrichtungsgegenstände und frei stehenden Objekte in 
Bahnhöfen müssen in Kontrast zu ihrem Hintergrund stehen 
und abgerundete Kanten haben. 

(2) Innerhalb der Bahnhofsgrenzen sind Einrichtungsgegenstände 
und frei stehende Objekte (einschließlich vorspringender und 
hängender Gegenstände) so zu positionieren, dass sie blinde 
oder sehbehinderte Personen nicht beeinträchtigen, oder sie müs­
sen mit einem langen Stock ertastet werden können. 

(3) Auf jedem Bahnsteig, auf dem Reisenden das Warten auf Züge 
gestattet ist, sowie in jedem Wartebereich ist mindestens ein 
Bereich mit Sitzmöglichkeiten und einem Rollstuhlplatz 
bereitzustellen. 

(4) Handelt es sich dabei um einen wettergeschützten Bereich, so 
muss dieser für Rollstuhlfahrer zugänglich sein. 

4.2.1.8. F a h r k a r t e n s c h a l t e r , I n f o r m a t i o n s - u n d K u n d e n ­
b e t r e u u n g s s c h a l t e r 

▼M4 
(1) Sind besetzte Fahrkartenschalter, Informations- und Kunden­

betreuungsschalter vorhanden, so muss mindestens ein Schalter 
für Rollstuhlfahrer und kleinwüchsige Menschen zugänglich sein 
und mindestens ein Schalter über eine Induktionsschleife für 
Hörhilfen verfügen. 

▼B
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(2) Befindet sich eine Glastrennwand zwischen dem Reisenden und 
dem Verkaufsmitarbeiter am Fahrkartenschalter, so muss entwe­
der die Trennwand entfernt werden können oder es muss eine 
Sprechanlage installiert sein. Glastrennwände dieser Art müssen 
aus klarem Glas bestehen. 

(3) Sind elektronische Geräte zur Anzeige von Preisinformationen 
für den Verkaufsmitarbeiter vorhanden, so müssen diese so an­
gebracht sein, dass der Preis auch für den Käufer der Fahrkarte 
sichtbar ist. 

▼M4 
(4) Sind in einem Bahnhof Fahrkartenverkaufsautomaten verfügbar, 

so müssen diese Bedienelemente mindestens eines dieser Auto­
maten von Rollstuhlfahrern und kleinwüchsigen Menschen er­
reicht werden können. Diese Anforderung gilt für jeden Fahr­
kartenverkäufer, der Fahrkartenverkaufsautomaten im Bahnhof 
bereitstellt. 

▼B 
(5) Sind Geräte zur Fahrkartenkontrolle aufgestellt, muss mindestens 

eines dieser Geräte über einen freien Durchgang mit einer Breite 
von mindestens 90 cm verfügen und die Durchfahrt eines besetz­
ten Rollstuhls mit bis zu 1 250 mm Länge ermöglichen. Im Falle 
einer Erneuerung oder Umrüstung ist eine Mindestbreite von 
80 cm zulässig. 

(6) Werden Drehkreuze verwendet, so muss während der Betriebs­
zeiten ein alternativer Durchgangspunkt für Menschen mit Be­
hinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität zur 
Verfügung stehen. 

4.2.1.9. B e l e u c h t u n g 

(1) Die Außenbereiche von Bahnhöfen müssen so ausreichend be­
leuchtet sein, dass die Orientierung erleichtert wird und Niveau­
wechsel, Türen und Eingänge hervorgehoben sind. 

(2) Die Beleuchtung entlang hindernisfreien Wegen muss der visu­
ellen Erfordernis der Reisenden angepasst sein. Besonders zu 
beachten sind dabei Niveauwechsel, Fahrkartenverkaufsstellen 
und -automaten sowie Informationsschalter und Informations­
anzeigen. 

▼M4 
(3) Die Beleuchtung der Bahnsteige muss den in Anlage A Index 3 

und Index 4 genannten Spezifikationen entsprechen. 

▼B 
(4) Die Notbeleuchtung muss hinreichende Sichtverhältnisse schaf­

fen, um Evakuierungen durchführen sowie Feuerlöschgeräte und 
Sicherheitsausrüstungen erkennen zu können. 

▼M4 
4.2.1.10. Visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme, gedruckte oder 

dynamische Informationen 

(1) Folgende Informationen müssen vorhanden sein: 

— Sicherheitsinformationen und Sicherheitsanweisungen 

— Warn-, Verbots- und Gebotszeichen 

— Informationen über die Abfahrt von Zügen 

— Kennzeichnung von Bahnhofseinrichtungen, sofern vorhan­
den, und Zugangswegen zu diesen Einrichtungen. 

(2) Die für visuelle Informationen verwendeten Schriftarten, Sym­
bole und Piktogramme müssen in Kontrast zu ihrem Hinter­
grund stehen. 

▼B



 

02014R1300 — DE — 28.09.2023 — 004.006 — 23 

(3) Wegweiser sind an allen Stellen, an denen Reisende entschei­
den müssen, welchen Weg sie wählen, sowie in bestimmten 
Abständen entlang des Weges anzubringen. Zeichen, Symbole 
und Piktogramme sind über den gesamten Weg hinweg einheit­
lich zu verwenden. 

(4) Informationen über die Abfahrt von Zügen (u. a. Zielbahnhof, 
Zwischenhalte, Nummer des Bahnsteigs und Abfahrtszeit) müs­
sen an mindestens einer Stelle im Bahnhof von einer Höhe von 
160 cm aus lesbar angebracht sein. 

(5) Die für Text verwendete Schriftart muss leicht lesbar sein. 

(6) Alle Sicherheits-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen müssen 
Piktogramme enthalten. 

(7) An folgenden Orten sind taktile Zeichen anzubringen: 

— Toiletten (wenn angemessen Funktionsinformationen und 
Hilferufinformationen) 

— Aufzüge gemäß der in Anlage A Index 1 genannten Spezi­
fikation. 

(8) Für Uhrzeitangaben in Ziffern muss das 24-Stunden-System 
verwendet werden. 

(9) Die folgenden spezifischen grafischen Symbole und Pikto­
gramme sind mit dem Rollstuhlsymbol gemäß Anlage N zu 
versehen: 

— Richtungsinformationen für rollstuhlgerechte Wege; 

— Kennzeichnung von rollstuhlgerechten Toiletten und sons­
tigen Einrichtungen, soweit vorhanden; 

— bei Verfügbarkeit von Wagenstandsanzeigern am Bahnsteig 
Kennzeichnung der Einstiege für Rollstuhlfahrer. 

Diese Symbole dürfen mit anderen Symbolen (z. B. Auf­
zug, Toiletten) kombiniert werden. 

(10) Sind Induktionsschleifen installiert, so müssen diese durch ein 
Zeichen gemäß Anlage N gekennzeichnet sein. 

(11) Sind in rollstuhlgerechten Toiletten klappbare Haltestangen vor­
handen, so ist ein grafisches Symbol anzubringen, das die Hal­
testange sowohl in ein- wie auch in ausgeklappter Position 
zeigt. 

(12) Es dürfen nicht mehr als fünf Piktogramme zusätzlich zu einem 
Richtungspfeil, in eine Richtung weisend, gemeinsam an einem 
Ort angebracht werden. 

(13) Anzeigen müssen so bemessen sein, dass einzelne Bahnhofs­
namen (die abgekürzt werden dürfen) oder kurze Mitteilungen 
in einzelnen Wörtern angezeigt werden können. Bahnhofs­
namen oder kurze Mitteilungen in einzelnen Wörtern müssen 
mindestens zwei Sekunden lang sichtbar sein. Unter „Anzeige“ 
ist jeder Träger von dynamischen Informationen zu verstehen. 

(14) Bei durchlaufenden Anzeigen (horizontal oder vertikal) muss 
jedes vollständige Wort mindestens zwei Sekunden lang ange­
zeigt werden. Die horizontale Durchlaufgeschwindigkeit darf 
maximal sechs Zeichen pro Sekunde betragen. 

▼M4
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(15) Anzeigen sind für eine maximale Leseentfernung nach folgen­
der Formel auszulegen: 

Leseentfernung in mm dividiert durch 250 = Zeichenhöhe (Bei­
spiel: 10 000 mm/250 = 40 mm). 

▼B 
4.2.1.11. G e s p r o c h e n e I n f o r m a t i o n e n 

(1) Der STI-PA-Wert gesprochener Informationen muss gemäß der 
in Anlage A Ziffer 5 genannten Spezifikation mindestens 0,45 
betragen. 

4.2.1.12. B r e i t e d e s B a h n s t e i g s u n d B a h n s t e i g k a n t e 

(1) Der Gefahrenbereich eines Bahnsteigs beginnt an der den Glei­
sen zugewandten Bahnsteigkante und ist als der Bereich de­
finiert, in dem Reisende sich bei der Durchfahrt oder Einfahrt 
von Zügen nicht aufhalten dürfen. 

(2) Die Bahnsteigbreite darf über die gesamte Länge des Bahnsteigs 
variieren. 

(3) Die Mindestbreite des Bahnsteigs ohne Hindernisse muss der 
Breite des Gefahrenbereichs zuzüglich der Breite einer Gehspur/ 
Freifläche pro Richtung von je 80 cm (insgesamt 160 cm) ent­
sprechen. Eine Verjüngung dieser Abmessung an den Bahnsteig­
enden auf 90 cm ist zulässig. 

(4) Innerhalb dieser Gehspur/Freifläche von 160 cm dürfen sich 
Hindernisse befinden. Für das Signalsystem erforderliche Aus­
rüstungen sowie Sicherheitsausrüstungen gelten in diesem Zu­
sammenhang nicht als Hindernisse. Der Mindestabstand zwi­
schen den Hindernissen und dem Gefahrenbereich muss den 
Angaben in folgender Tabelle entsprechen: 

Tabelle 4 

Mindestabstand zwischen Hindernissen und Gefahrenbereich 

Länge der Hindernisse (parallel zur Bahnsteigkante 
gemessen) Mindestabstand zum Gefahrenbereich 

< 1 m (siehe Anm. 1) — kleine Hindernisse 80 cm 

1 m bis < 10 m — große Hindernisse 120 cm 

Anmerkung 1: Beträgt der Abstand zwischen zwei kleinen Hindernissen weniger als 2,4 m (parallel zur Bahn­
steigkante gemessen), so gelten beide Hindernisse als ein großes Hindernis. 

Anmerkung 2: Innerhalb des Mindestabstands zwischen einem großen Hindernis und dem Gefahrenbereich dürfen 
sich weitere kleine Hindernisse befinden, sofern die für kleine Hindernisse geltenden Anforderungen (Mindest­
abstand zum Gefahrenbereich und Mindestabstand zum nächsten kleinen Hindernis) erfüllt sind. 

▼M4 __________ 

▼B 
(6) Der den Gleisen abgewandte Rand des Gefahrenbereichs muss 

durch visuelle Markierungen und taktile Bodenindikatoren ge­
kennzeichnet sein. 

(7) Die visuelle Markierung muss aus einer mindestens 10 cm brei­
ten, mit dem Hintergrund in Kontrast stehenden rutschfesten 
Warnlinie bestehen. 

(8) Taktile Bodenindikatoren können auf zweierlei Arten ausgeführt 
sein: 

— ein Aufmerksamkeitsfeld, das am Rand des Gefahrenbereichs 
auf eine Gefahr hinweist, 

— ein Leitstreifen zur Anzeige der Gehrichtung auf der sicheren 
Seite des Bahnsteigs. 

▼M4
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(9) Der Werkstoff an der den Schienen zugewandten Bahnsteigkante 
muss in Kontrast zu dem dunklen Spalt stehen. 

4.2.1.13. B a h n s t e i g e n d e 

(1) Das Bahnsteigende ist entweder durch eine Absperrung gegen 
öffentlichen Zutritt abzugrenzen oder durch eine visuelle Mar­
kierung und taktile Bodenindikatoren mit einem Aufmerksam­
keitsfeld zu kennzeichnen. 

4.2.1.14. E i n s t i e g s h i l f e n a u f B a h n s t e i g e n 

(1) Bei Verwendung bahnsteigseitiger Rampen müssen diese den 
Anforderungen in Abschnitt 5.3.1.2 entsprechen. 

(2) Bei Verwendung bahnsteigseitiger Hublifte müssen diese den 
Anforderungen in Abschnitt 5.3.1.3 entsprechen. 

(3) Bei der Aufbewahrung von Einstiegshilfen, einschließlich mobi­
ler Rampen, muss gewährleistet sein, dass sie in verstautem Zu­
stand auf dem Bahnsteig kein Hindernis und keine Gefahr für 
die Reisenden darstellen. 

4.2.1.15. S c h i e n e n g l e i c h e B a h n ü b e r g ä n g e i n B a h n h ö f e n 

▼M4 
(1) Schienengleiche Bahnübergänge dürfen Teil eines stufenfreien 

Weges oder eines hindernisfreien Weges sein. 

▼B 
(2) Wenn schienengleiche Bahnübergänge Teile von stufenfreien 

Wegen sind, die zusätzlich zu anderen Wegen genutzt werden, 
so müssen sie 

— eine Mindestbreite von 120 cm (bei einer Länge unter 10 m) 
bzw. 160 cm (ab einer Länge von 10 m) haben; 

— eine moderate Neigung haben; starke Neigungen sind nur für 
Rampen über kurze Entfernungen zulässig; 

— so gestaltet sein, dass das kleinste Rad eines Rollstuhls ge­
mäß Anlage M nicht zwischen der Oberfläche des Übergangs 
und der Schiene stecken bleiben kann; 

— sind vor schienengleichen Bahnübergängen Umlaufsperren 
aufgestellt, um unbeabsichtigtes oder unkontrolliertes Über­
queren der Gleise zu verhindern, so darf die Mindestbreite 
auf dem Übergang und in der Umlaufsperre weniger als 120 
cm, aber nicht weniger als 90 cm betragen; Rollstuhlfahrer 
müssen ungehindert manövrieren können. 

(3) Wenn schienengleiche Bahnübergänge Teile von hindernisfreien 
Wegen sind, die von allen Reisenden genutzt werden müssen, so 
müssen sie 

— allen obigen Spezifikationen entsprechen, 

— über visuelle und taktile Markierungen zur Erkennung von 
Anfang und Ende der Oberfläche des Bahnübergangs ver­
fügen, 

▼B
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— bewacht sein; andernfalls müssen unter Beachtung der natio­
nalen Vorschriften Ausrüstungen vorhanden sein, die blinden 
oder sehbehinderten Menschen das sichere Überqueren er­
möglichen, und/oder die niveaugleichen Überquerungen müs­
sen so betrieben werden, dass sie von sehbehinderten Men­
schen sicher überquert werden können. 

(4) Kann eine dieser Anforderungen nicht erfüllt werden, so darf der 
schienengleiche Bahnübergang nicht als Teil eines stufenfreien 
Weges oder eines hindernisfreien Weges betrachtet werden. 

4.2.2. Teilsystem „Fahrzeuge“ 

(1) In Bezug auf die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderun­
gen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität gelten für das 
Teilsystem „Fahrzeuge“ unter Berücksichtigung der grundlegen­
den Anforderungen in Abschnitt 3 die wie folgt eingeteilten 
funktionalen und technischen Spezifikationen: 

— Sitze 

— Rollstuhlplätze 

— Türen 

— Beleuchtung 

— Toiletten 

— Lichte Räume 

— Kundeninformationen 

— Niveauwechsel 

— Handläufe 

— Rollstuhlgerechte Schlafgelegenheiten 

— Position von Stufen zum Ein- und Ausstieg 

4.2.2.1. S i t z e 

4.2.2.1.1. Allgemeines 

(1) An allen gangseitigen Sitzen müssen Haltegriffe, vertikale Halte­
stangen oder andere Vorrichtungen angebracht sein, die im Gang 
für einen sicheren Halt genutzt werden können, es sei denn, der 
Sitz befindet sich in aufrechter Stellung nicht mehr als 200 mm 
entfernt von 

▼M4 
— der Rückenlehne eines anderen Sitzes, der in die entgegen­

gesetzte Richtung zeigt und an der Gangseite mit einem 
Haltegriff, einer vertikalen Haltestange oder anderen Vorrich­
tungen ausgestattet ist, die für einen sicheren Halt genutzt 
werden können; 

— einer Haltestange oder einer Trennwand an der Gangseite des 
Sitzes. 

▼B 
(2) Haltegriffe oder andere Vorrichtungen, die für einen sicheren 

Halt genutzt werden können, sind in einer Höhe zwischen 800 
mm und 1 200 mm (gemessen von der Mitte des nutzbaren Teils 
des Haltegriffs) über dem Boden anzubringen, dürfen nicht in 
den lichten Raum hineinragen und müssen mit dem Sitz in Kon­
trast stehen. 

(3) In Sitzplatzbereichen mit festen Sitzen parallel zur Seitenwand 
sind für einen sicheren Halt Haltestangen anzubringen. Diese 
Haltestangen müssen mit einem Abstand von maximal 2 000 mm 
zueinander und in einer Höhe zwischen 800 mm und 1 200 mm 
über dem Boden angebracht sein und mit der Umgebung im 
Innern des Zuges in Kontrast stehen. 

▼B
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(4) Haltegriffe und andere Vorrichtungen dürfen keine scharfen 
Kanten haben. 

4.2.2.1.2. Vorrangsitze 

4.2.2.1.2.1. Allgemeines 

(1) Mindestens 10 % der Sitzplätze je Triebzug/Reisezugwagen 
und je Klasse sind als Vorrangsitze für Menschen mit Behin­
derungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu 
kennzeichnen. 

▼M4 
(2) Die Vorrangsitze und die Fahrzeuge, in denen sie sich befinden, 

sind durch Zeichen gemäß Anlage N zu kennzeichnen. Die 
Sitzplätze sind mit einem Hinweis zu versehen, der besagt, 
dass andere Reisende diese Sitze für berechtigte Personen bei 
Bedarf freimachen müssen. Diese Kennzeichnung ist nicht für 
Einheiten erforderlich, die ausschließlich mit einem Sitzplatz­
reservierungssystem betrieben werden: dies ist in der tech­
nischen Dokumentation gemäß Abschnitt 4.2.12 der 
TSI LOC&PAS anzugeben. 

▼B 
(3) Die Vorrangsitze müssen sich im Fahrgastraum und in der 

Nähe der Außentüren befinden. In doppelstöckigen Wagen 
oder Zügen können auf beiden Decks Vorrangsitze vorhanden 
sein. 

(4) Vorrangsitze müssen mindestens über dieselbe Ausstattung ver­
fügen wie normale Sitze desselben Typs. 

(5) Sind Sitze eines bestimmten Typs mit Armlehnen ausgestattet, 
so müssen die Armlehnen der Vorrangsitze dieses Typs beweg­
lich sein, mit Ausnahme der Armlehnen, die sich unmittelbar an 
den Außenwänden des Fahrzeugs oder, im Fall von Abteilwa­
gen, an den Trennwänden befinden. Bewegliche Armlehnen 
müssen in eine Position parallel zur Rückenlehne geklappt wer­
den können, um den uneingeschränkten Zugang zum Sitz oder 
zu angrenzenden Vorrangsitzen zu ermöglichen. 

(6) Vorrangsitze dürfen keine Klappsitze sein. 

▼M4 
(7) Jeder Vorrangsitz und der für den Benutzer verfügbare Raum 

muss der in Anlage A Index 16 genannten Spezifikation 
entsprechen. 

(8) Die gesamte nutzbare Sitzfläche des Vorrangsitzes muss min­
destens 450 mm breit sein (siehe Spezifikation in Anlage A 
Index 16). 

▼B 
(9) Die Oberseite des Sitzpolsters eines Vorrangsitzes muss sich an 

der vorderen Sitzkante in einer Höhe zwischen 430 mm und 
500 mm über dem Boden befinden. 

(10) Die lichte Höhe über jedem Sitz muss vom Boden aus gemes­
sen mindestens 1 680 mm betragen, außer in Doppelstock­
wagen, in denen über den Sitzen Gepäckablagen angebracht 
sind. In solchen Fällen ist für Vorrangsitze unter den Gepäck­
ablagen eine geringere lichte Höhe von 1 520 mm zulässig, 
sofern bei mindestens 50 % der Vorrangsitze eine lichte Höhe 
von 1 680 mm gegeben ist. 

(11) Wenn Sitze mit verstellbarer Rückenlehne vorhanden sind, ist 
die Messung bei vollständig aufrechter Stellung der Rücken­
lehne durchzuführen. 

▼B
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4.2.2.1.2.2. Sitze in Reihenanordnung 

▼M4 
(1) Bei in einer Richtung angeordneten Vorrangsitzen muss der 

freie Raum vor jedem Sitz der in Anlage A Index 16 genannten 
Spezifikation entsprechen. 

▼B 
(2) Der Abstand zwischen der Vorderfläche der Rückenlehne und 

der senkrechten Ebene durch den am weitesten nach hinten 
ragenden Teil des davor angeordneten Sitzes muss mindestens 
680 mm betragen. Dabei ist zu beachten, dass der erforderliche 
Sitzabstand in der Mitte des Sitzes in einer Höhe von 70 mm 
über dem Schnittpunkt zwischen Sitzpolster und Rückenlehne 
gemessen wird. 

(3) Außerdem muss ein freier Raum zwischen der Vorderkante des 
Sitzpolsters und der gleichen senkrechten Ebene des vorderen 
Sitzes von mindestens 230 mm vorhanden sein. 

▼M4 
4.2.2.1.2.3. Sitze in Vis-à-vis-Anordnung 

(1) Bei gegenüberliegend (vis-à-vis) angeordneten Vorrangsitzen 
muss der Abstand zwischen den Vorderkanten der Sitzpolster 
mindestens 600 mm betragen (siehe Spezifikation in Anlage A 
Index 16). Dieser Abstand muss auch dann gegeben sein, wenn 
einer dieser Sitze kein Vorrangsitz ist. 

(2) Bei gegenüberliegend angeordneten Vorrangsitzen mit Tisch 
muss zwischen der Vorderkante des Sitzpolsters und der am 
nächsten liegenden Kante des Tischs ein Abstand von mindes­
tens 230 mm vorhanden sein (siehe Spezifikationen in Anlage A 
Index 16). Ist einer dieser Sitze kein Vorrangsitz, so kann 
dessen Abstand zum Tisch geringer sein, sofern zwischen den 
Vorderkanten der Sitzpolster weiterhin ein Mindestabstand von 
600 mm gegeben ist. An den Seitenwänden befestigte Tische, 
die nicht über die Mittellinie des Fenstersitzes hinausragen, sind 
von den Bestimmungen dieses Absatzes ausgenommen. 

▼B 
4.2.2.2. R o l l s t u h l p l ä t z e 

(1) Je nach Länge muss in einer Einheit, ohne Berücksichtigung 
der Lokomotive oder des Triebkopfs, mindestens die in der 
folgenden Tabelle angegebene Anzahl von zugänglichen Roll­
stuhlplätzen vorhanden sein: 

Tabelle 5 

Mindestanzahl von Rollstuhlplätzen nach Länge der Einheit 

Länge der Einheit Anzahl der Rollstuhlplätze pro Einheit 

unter 30 m 1 Rollstuhlplatz 

30 m bis 205 m 2 Rollstuhlplätze 

über 205 m bis 300 m 3 Rollstuhlplätze 

über 300 m 4 Rollstuhlplätze 

(2) Zur Gewährleistung der Standfestigkeit muss der Rollstuhlplatz 
so ausgelegt sein, dass der Rollstuhl entweder in Fahrtrichtung 
oder entgegengesetzt der Fahrtrichtung platziert werden kann. 

(3) Rollstuhlplätze müssen über ihre gesamte Länge eine Breite von 
700 mm und mindestens eine Höhe von 1 450 mm ab Fuß­
bodenoberkante erfüllen. In der Höhe zwischen 400 mm und 
800 mm über Fußbodenoberkante sind auf jeder an Hindernisse 

▼B
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(z. B. Wände oder Aufbauten) angrenzenden Seite 50 mm an 
zusätzlicher Breite vorzusehen als zusätzlicher Bewegungsfrei­
raum für die Hände des Rollstuhlbenutzers (bei Rollstühlen, 
die auf der Gangseite abgestellt sind, sind für dNTie betreffende 
Gangseite keine zusätzlichen 50 mm erforderlich, da es sich be­
reits um einen freien Bereich handelt). 

▼M4 
(4) Der Mindestabstand in der Längsebene zwischen der Rückseite 

des Rollstuhlplatzes und der angrenzenden nächstgelegenen 
Fläche muss den Abmessungen in Anlage A Index 16 
entsprechen. 

▼B 
(5) Im vorgesehenen Bereich darf sich zwischen dem Boden und 

der Decke des Fahrzeugs kein Hindernis befinden, mit Aus­
nahme einer Gepäckablage, eines gemäß den Anforderungen 
in Abschnitt 4.2.2.9 an der Wand oder der Decke des Fahr­
zeugs montierten horizontalen Handlaufs oder eines Tisches. 

(6) An der Rückseite des Rollstuhlplatzes muss ein Aufbau oder 
eine andere geeignete Vorrichtung mit einer Breite von mindes­
tens 700 mm vorhanden sein. Die Höhe des Aufbaus oder der 
Vorrichtung muss so gewählt werden, dass ein Rollstuhl, der 
mit der Rückseite zum Aufbau oder zur Vorrichtung steht, nicht 
nach hinten umkippen kann. 

(7) Am Rollstuhlplatz können Klappsitze angebracht sein, die al­
lerdings in eingeklappter Position nicht in den geforderten Frei­
raum des Rollstuhlplatzes hineinragen dürfen. 

▼M4 
(8) Innerhalb von Rollstuhlplätzen oder unmittelbar davor dürfen 

keine Ausrüstungen wie Fahrradhaken oder Skihalterungen 
montiert werden. 

(9) Direkt neben oder gegenüber jedem Rollstuhlplatz muss min­
destens ein Sitz für eine Begleitperson des Rollstuhlfahrers 
vorgesehen sein. Dieser Sitz muss den gleichen Komfort bieten 
wie die anderen Fahrgastsitze und kann auch auf der gegen­
überliegenden Seite des Ganges angebracht sein. 

▼B 
(10) In Zügen mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr 

als 250 km/h, mit Ausnahme von doppelstöckigen Zügen, müs­
sen Rollstuhlfahrer die Möglichkeit haben, von einem Roll­
stuhlplatz auf einen Fahrgastsitz, der mit einer beweglichen 
Armlehne ausgestattet sein muss, zu wechseln. Der Wechsel 
erfolgt vom Rollstuhlfahrer selbstständig. In diesem Fall ist es 
zulässig, den Sitz für die Begleitperson in eine andere Sitzreihe 
zu verlegen. Diese Anforderung gilt für die Anzahl der nach 
Tabelle 5 pro Einheit vorzusehenden Rollstuhlplätze. 

(11) Der Rollstuhlplatz muss mit einer Hilferufvorrichtung aus­
gestattet sein, die es dem Rollstuhlfahrer ermöglicht, bei Gefahr 
mit einer Person in Kontakt zu treten, die geeignete Maßnah­
men einleiten kann. 

▼M4 
(12) Die Hilferufvorrichtung muss sich in dem in Anlage A Index 9 

spezifizierten Bereich befinden, der vom Rollstuhlfahrer mühe­
los erreicht werden kann. 

▼B 
(13) Die Hilferufvorrichtung darf nicht in einer engen Vertiefung 

angebracht sein, die die unmittelbare Bedienung mit der Hand­
fläche verhindert; eine Schutzvorrichtung gegen unbeabsichtig­
ten Gebrauch ist allerdings zulässig. 

▼M4 
(14) Die Bedienschnittstelle der Hilferufvorrichtung muss den An­

forderungen in Abschnitt 5.3.2.6 entsprechen. 

▼B
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(15) Unmittelbar neben oder auf dem Rollstuhlplatz ist ein Zeichen 
gemäß Anlage N anzubringen, das den Bereich als Rollstuhl­
platz kennzeichnet. 

4.2.2.3. T ü r e n 

4.2.2.3.1. Allgemeines 

(1) Diese Anforderungen betreffen ausschließlich Türen zwischen 
öffentlich zugänglichen Bereichen des Zuges, mit Ausnahme 
von Toilettentüren. 

(2) Zum Öffnen oder Schließen manuell bedienter Türen, die von 
den Reisenden benutzt werden, muss der Mechanismus zum 
Öffnen und Schließen mit der Handfläche und mit einer Kraft 
von nicht mehr als 20 N betätigt werden können. 

(3) Vorrichtungen zum Betätigen von Türen, unabhängig davon, ob 
es sich um manuell zu betätigende Vorrichtungen, Drucktasten 
oder andere Bedienelemente handelt, müssen mit der Fläche in 
Kontrast stehen, an der sie angebracht sind. 

1(4) Die Bedienschnittstelle muss den Anforderungen in Ab­
schnitt 5.3.2.1 entsprechen. 

(5) Sind separate Bedienelemente zum Öffnen und Schließen über­
einander angebracht, so muss sich die Bedienung zum Öffnen 
grundsätzlich über der zum Schließen befinden. 

▼M4 
4.2.2.3.2. Außentüren 

(1) Fahrgastaußentüren müssen in geöffnetem Zustand eine nutz­
bare lichte Breite von mindestens 800 mm haben. 

(2) In Zügen mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von we­
niger als 250 km/h müssen rollstuhlgerechte Türen mit niveau­
gleichem Zugang gemäß Abschnitt 2.3 in geöffnetem Zustand 
eine nutzbare lichte Breite von mindestens 1 000 mm haben. 

(3) Fahrgastaußentüren sind an ihrer Außenseite so zu kennzeich­
nen, dass sie mit dem sie umgebenden Wagenkasten in Kon­
trast stehen. 

(4) Bei den als rollstuhlgerecht ausgewiesenen Außentüren muss es 
sich um die Türen handeln, die den als solche ausgewiesenen 
Rollstuhlplätzen am nächsten liegen. 

(5) Rollstuhlgerechte Türen sind eindeutig mit einem Zeichen ge­
mäß Anlage N zu markieren. 

(6) Im Innern des Fahrzeugs ist die Position der Außentüren ein­
deutig durch einen in Kontrast stehenden Fußbodenbereich an 
der Türöffnung zu kennzeichnen. 

(7) Wenn die Türen betätigt werden oder betätigt werden sollen, 
müssen für Personen innerhalb und außerhalb des Zuges akus­
tische und visuelle Signale hörbar und sichtbar sein. 

(8) Für die Signalgebung bei Türbetätigung gilt: 

a) Wird eine Tür zum Öffnen freigegeben, muss ein Türöff­
nungssignal gegeben werden. Dieses Signal muss mindes­
tens fünf Sekunden andauern, es sei denn, die Tür wird 
betätigt. In diesem Fall kann das Signal nach drei Sekunden 
abschalten. 

b) Wenn eine Tür automatisch oder fernbedient vom Triebfahr­
zeugführer oder einem anderen Mitglied des Zugpersonals 
geöffnet wird, muss ein Türöffnungssignal gegeben werden. 
Es muss mindestens drei Sekunden andauern, sobald die Tür 
anfängt, sich zu öffnen. 

▼B
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c) Kurz bevor eine Tür automatisch oder fernbedient geschlos­
sen wird, muss ein Türschließsignal gegeben werden. Das 
Signal muss mindestens zwei Sekunden vor Beginn des 
Schließvorgangs auslösen und bis zum Ende des Schließ­
vorgangs andauern. 

d) Wird eine Tür (durch einen Fahrgast oder das Zugpersonal) 
lokal geschlossen, so muss ein Türschließsignal gegeben 
werden. Das Signal muss mit der Betätigung des Bedien­
elements beginnen und bis zum Ende des Schließvorgangs 
andauern. 

Auf ein akustisches und visuelles Türschließsignal kann ver­
zichtet werden, wenn eine Tür aus anderen Gründen als der 
Abfahrt geschlossen wird, sofern ein Verletzungsrisiko für Rei­
sende und Zugpersonal durch alternative Möglichkeiten verrin­
gert wird. Die Bereitstellung akustischer und visueller Tür­
schließsignale oder alternativer Möglichkeiten muss in allen 
Mitgliedstaaten gleichermaßen akzeptiert werden. 

(9) Ein akustisches Türöffnungssignal für Personen außerhalb des 
Zuges ist nicht erforderlich, wenn ein Türfindesignal vorhanden 
ist. Ein Türfindesignal muss kontinuierlich ertönen, solange die 
Tür freigegeben wird und/oder geöffnet werden kann. 

(10) Die Schallquelle von Türsignalen muss sich in der Nähe der 
Bedienelemente der Tür befinden. 

Sofern keine Bedienelemente vorhanden sind, muss sich die 
Schallquelle von Türsignalen neben der Türöffnung befinden. 

Wird eine separate Schallquelle für das Türschließsignal ver­
wendet, so kann es sich entweder in der Nähe des Bedienele­
ments oder neben der Türöffnung befinde5n. 

Ist ein externes Türfindesignal vorhanden, so muss sich dessen 
Schallquelle in der Nähe des Bedienelements und die Schall­
quelle für das Türschließsignal neben der Türöffnung befinden. 

(11) Die visuellen Signale müssen innerhalb und außerhalb des Zu­
ges sichtbar und so angebracht sein, dass ein möglichst gerin­
ges Risiko besteht, von Reisenden im Eingangsbereich verdeckt 
zu werden. Visuelle Signale müssen der Spezifikation in An­
lage A Index 19 entsprechen. 

(12) Akustische Signale für Fahrgasttüren müssen der Spezifikation 
in Anlage G entsprechen. 

(13) Die Aktivierung der Tür muss entweder durch das Zugpersonal, 
halbautomatisch (d. h. durch Betätigen einer Drucktaste durch 
den Fahrgast) oder automatisch erfolgen. 

(14) Die Bedienelemente der Tür müssen sich entweder neben oder 
auf dem Türblatt befinden. 

▼M4
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(15) Der Mittelpunkt von äußeren Vorrichtungen zum Öffnen der 
Außentür, die vom Bahnsteig aus bedient werden können, 
muss sich an allen Bahnsteigen, für die der Zug ausgelegt ist, 
in einer Höhe zwischen 800 mm und 1 200 mm über dem 
Bahnsteig befinden. Ist der Zug nur für eine einzige Bahnsteig­
höhe ausgelegt, so muss sich der Mittelpunkt der Öffnungsvor­
richtung der Außentür in einer Höhe zwischen 800 mm 
und 1 100 mm über dem Bahnsteig befinden. 

(16) Der Mittelpunkt innen angebrachter Vorrichtungen zum Öffnen 
der Außentür muss sich in einer Höhe zwischen 800 mm 
und 1 100 mm über dem Fußboden befinden. 

▼B 
4.2.2.3.3. Innentüren 

(1) Automatische und halbautomatische Innentüren müssen Vorrich­
tungen besitzen, die verhindern, dass Reisende während des Be­
triebs der Türen eingeklemmt werden. 

(2) Die Öffnungen rollstuhlgerechter Innentüren müssen eine nutz­
bare lichte Breite von mindestens 800 mm haben. 

(3) Der Kraftaufwand zum Öffnen und Schließen manuell bedienter 
Türen darf nicht mehr als 60 N betragen. 

(4) Der Mittelpunkt der Bedienelemente von Innentüren muss sich 
in einer Höhe zwischen 800 mm und 1 100 mm über dem Boden 
des Fahrzeugs befinden. 

(5) Bei automatischen aufeinanderfolgenden Verbindungstüren zwi­
schen Fahrzeugen müssen sich diese entweder paarweise syn­
chron bewegen, oder die zweite Tür muss sich automatisch öff­
nen, sobald sich eine Person auf sie zu bewegt. 

(6) Bestehen mehr als 75 % der Türoberfläche aus einem transparen­
ten Werkstoff, so ist die Tür durch deutlich sichtbare Markie­
rungen zu kennzeichnen. 

▼M4 
4.2.2.4. Beleuchtung 

Die Mindestwerte der durchschnittlichen Beleuchtungsstärke in den 
Fahrgastbereichen müssen den Werten der Spezifikation in Anlage A 
Index 6 entsprechen. Die Anforderungen an die Einheitlichkeit dieser 
Werte sind für die Konformität mit der vorliegenden TSI nicht von 
Belang. 

▼B 
4.2.2.5. T o i l e t t e n 

(1) Sind in einem Zug Toiletten vorhanden, so muss auch eine Uni­
versaltoilette vorhanden sein, die vom Rollstuhlplatz aus zugäng­
lich ist. 

(2) Die Standardtoilette muss den Anforderungen in den Abschnit­
ten 5.3.2.2 und 5.3.2.3 entsprechen. 

(3) Die Universaltoilette muss den Anforderungen in den Abschnit­
ten 5.3.2.2 und 5.3.2.4 entsprechen. 

(4) Sofern in einem Zug Toiletten vorhanden sind, muss ein Wi­
ckeltisch bereitgestellt werden. Sind keine oder keine für Roll­
stuhlfahrer zugänglichen separaten Einrichtungen für die Versor­
gung von Kleinstkindern vorhanden, muss in der Universaltoi­
lette ein Wickeltisch vorhanden sein. Dieser muss den Anforde­
rungen in Abschnitt 5.3.2.5 entsprechen. 

▼M4 
4.2.2.6. Lichte Räume 

(1) Ab dem Einstieg in das Fahrzeug muss der Querschnitt des 
lichten Raums folgender Bereiche den Spezifikationen nach An­
lage A Index 17 genügen: 

— durch das Fahrzeug, 

▼M4
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— Übergänge zwischen miteinander verbundenen Wagen eines 
Triebzugs/Zugverbands, 

— von/zu rollstuhlgerechten Türen, Rollstuhlplätzen und roll­
stuhlgerechten Bereichen, einschließlich Schlafgelegenheiten 
und Universaltoiletten, soweit vorhanden. 

(2) In folgenden Bereichen ist keine Überprüfung der Mindesthöhe 
erforderlich: 

— alle Bereiche in Doppelstockwagen 

— Wagenübergänge und Türbereiche in einstöckigen Fahrzeu­
gen. 

Aufgrund baulicher Einschränkungen (Begrenzungslinien, ver­
fügbarer Raum) darf die lichte Höhe in diesen Bereichen gerin­
ger sein. 

(3) Neben dem Rollstuhlplatz und in anderen Bereichen, in denen 
Rollstuhlfahrer unter Umständen um 180° wenden müssen, ist 
ein Wendebereich mit einem Durchmesser von mindestens 
1 500 mm vorzusehen. Der Rollstuhlplatz darf dabei in den er­
forderlichen Wendekreis eingerechnet werden. 

(4) Muss der Rollstuhlfahrer seine Richtung ändern, so muss die 
lichte Breite in beiden Gängen oder im Gang und in der Tür 
den Spezifikationen in Anlage A Index 17 entsprechen. 

▼B 
4.2.2.7. K u n d e n i n f o r m a t i o n e n 

4.2.2.7.1. Allgemeines 

(1) Es sind folgende Informationen bereitzustellen: 

— Sicherheitsinformationen und Sicherheitsanweisungen 

— Akustische Sicherheitsanweisungen in Verbindung mit visu­
ellen Signalen im Notfall 

— Warn-, Verbots- und Gebotszeichen 

— Informationen zum Zuglauf, einschließlich Angaben über 
Verspätungen und unplanmäßige Halte 

— Informationen zum Standort zugseitiger Einrichtungen. 

▼M4 
(2) Visuelle Informationen nach Absatz 1 müssen in Kontrast zu 

ihrem Hintergrund stehen. 

(3) Die Schriftart, die für die unter Absatz 1 genannten Texte ver­
wendet wird, muss gut lesbar sein. 

▼B 
(4) Für Uhrzeitangaben in Ziffern ist das 24-Stunden-System zu 

verwenden. 

4.2.2.7.2. Zeichen, Piktogramme und taktile Informationen 

(1) Sämtliche Sicherheits-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen müs­
sen Piktogramme enthalten und gemäß der in Anlage A Ziffer 7 
genannten Spezifikation gestaltet sein. 

▼M4 
(2) Es dürfen nicht mehr als fünf Piktogramme und ein Richtungs­

pfeil, in eine Richtung weisend, gemeinsam an einem Ort an­
gebracht werden. 

▼B 
(3) Die folgenden spezifischen Piktogramme sind mit dem Rollstuhl­

symbol gemäß Anlage N zu versehen: 

— Richtungsinformationen für rollstuhlgerechte Einrichtungen 

▼M4
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— Kennzeichnung der Position von rollstuhlgerechten Türen 
außen am Zug 

— Kennzeichnung von Rollstuhlplätzen im Zug 

— Kennzeichnung der Universaltoiletten. 

Diese Symbole dürfen mit anderen Symbolen (z. B. Wagennum­
mer, Toiletten usw.) kombiniert werden. 

(4) Sind Induktionsschleifen installiert, müssen diese durch ein Pik­
togramm gemäß Anlage N gekennzeichnet sein. 

(5) Sind in Universaltoiletten klappbare Haltestangen vorhanden, so 
ist ein Piktogramm anzubringen, das die Haltestange sowohl in 
ein- wie auch in ausgeklappter Position zeigt. 

(6) Sind im Fahrzeug Sitzplatzreservierungen möglich, so ist die 
Nummer oder der Buchstabe des Fahrzeugs (analog zur Verwen­
dung im Reservierungssystem) auf oder neben jeder Einstiegstür 
anzuzeigen. Die Nummer oder der Buchstabe ist in mindestens 
70 mm hohen Zeichen anzuzeigen und muss bei geöffneter und 
bei geschlossener Tür sichtbar sein. 

(7) Sind die Sitze durch Nummern oder Buchstaben gekennzeichnet, 
so muss die Nummer bzw. der Buchstabe des Sitzes auf oder 
neben jedem Sitz durch mindestens 12 mm hohe Zeichen ange­
zeigt werden. Die Nummern und Buchstaben müssen in Kontrast 
zu ihrem Hintergrund stehen. 

(8) Taktile Zeichen sind anzubringen in: 

— Toiletten und rollstuhlgerechten Schlafgelegenheiten, gegebe­
nenfalls Funktionsinformationen und Hilferufvorrichtung, 

— Fahrzeugen für Vorrichtungen zum Öffnen/Schließen von für 
Reisende zugänglichen Türen und Hilferufvorrichtungen. 

▼M4 
4.2.2.7.3. Dynamische visuelle Informationen 

(1) Der Zielbahnhof oder der Zuglauf ist außen am Zug auf Bahn­
steigseite neben mindestens einer der Einstiegstüren für Rei­
sende an mindestens jedem zweiten Fahrzeug des Zuges 
anzuzeigen. 

(2) Verkehren die Züge in einem System, in dem auf den Bahn­
steigen in Abständen von maximal 50 m dynamische visuelle 
Informationen angezeigt werden, und sind außerdem Informa­
tionen über den Zielbahnhof oder den Zuglauf an der Zugspitze 
vorhanden, so müssen an den Fahrzeugseiten keine Informatio­
nen angezeigt werden. 

(3) Der Zielbahnhof oder der Zuglauf des Zuges muss in jedem 
Fahrzeug angezeigt werden. 

(4) Außerdem ist der nächste Halt des Zuges so anzuzeigen, dass 
diese Information von mindestens 51 % der Fahrgastsitzplätze 
in jedem Fahrzeug, einschließlich 51 % der Vorrangsitze, sowie 
von allen Rollstuhlplätzen aus gelesen werden kann. 

(5) Das dynamische visuelle Informationssystem muss den nächs­
ten Halt des Zuges mindestens zwei Minuten vor der Ankunft 
des Zuges an diesem Bahnhof anzeigen können. Beträgt die 
planmäßige Reisezeit zum nächsten Bahnhof weniger als zwei 
Minuten, muss dieser Bahnhof sofort nach der Abfahrt vom 
vorangegangenen Bahnhof angezeigt werden können. 

(6) Die Anforderung nach Absatz 4 gilt nicht für Abteilwagen, 
deren Abteile maximal 8 Sitzplätze haben und von einem 
Gang aus erreicht werden. Diese Anzeige muss jedoch für Per­
sonen, die im Gang außerhalb eines Abteils stehen, sowie für 
Reisende auf einem Rollstuhlplatz sichtbar sein. 

▼B



 

02014R1300 — DE — 28.09.2023 — 004.006 — 35 

(7) Das dynamische visuelle Informationssystem darf den nächsten 
Halt auf derselben Anzeige wie den Zielbahnhof anzeigen. 

(8) Bei Verwendung eines automatischen Systems muss es möglich 
sein, falsche oder irreführende Informationen zu unterdrücken 
oder zu korrigieren. 

(9) Innen- und Außenanzeigen müssen den Anforderungen der Ab­
sätze 10 bis 13 entsprechen. Unter „Anzeige“ ist in diesem 
Zusammenhang jeder Träger von dynamischen Informationen 
zu verstehen. 

(10) Bahnhofsnamen bzw. Wörter von Mitteilungen sind mindestens 
zwei Sekunden lang anzuzeigen; Bahnhofsnamen dürfen auch 
abgekürzt werden. 

(11) Bei durchlaufenden Anzeigen (horizontal oder vertikal) muss 
jedes vollständige Wort mindestens zwei Sekunden lang ange­
zeigt werden. Die horizontale Durchlaufgeschwindigkeit darf 
im Durchschnitt maximal sechs Zeichen pro Sekunde betragen. 

(12) Die Mindesthöhe von Zeichen beträgt 70 mm für Anzeigen an 
der Zugspitze; für seitlich angebrachte Anzeigen gilt eine Min­
desthöhe von 35 mm. 

(13) Innenanzeigen sind für eine maximale Leseentfernung nach der 
Formel in Tabelle 5a auszulegen: 

Tabelle 5a 

Maximale Leseentfernung von Fahrzeug-Innenanzeigen 

Leseentfernung Zeichenhöhe 

< 8 750 mm (Leseentfernung/250) mm 
8 750 bis 10 000 mm 35 mm 
> 10 000 mm (Leseentfernung/285) mm 

▼B 
4.2.2.7.4. Dynamische akustische Informationen 

(1) Der Zug muss mit einer Lautsprecheranlage ausgestattet sein, die 
für Routine- oder Notfalldurchsagen durch den Triebfahrzeug­
führer oder ein anderes Mitglied des Personals mit besonderer 
Verantwortung für die Reisenden zu verwenden ist. 

(2) Die Lautsprecheranlage kann manuell, automatisch oder vorpro­
grammiert betrieben werden. Bei Verwendung einer automati­
schen Lautsprecheranlage muss es möglich sein, falsche oder 
irreführende Informationen zu unterdrücken oder zu korrigieren. 

(3) Die Lautsprecheranlage muss es ermöglichen, an jedem Halt 
oder bei der Abfahrt an jedem Halt den Zielbahnhof sowie 
den nächsten Halt des Zuges anzusagen. 

(4) Die Lautsprecheranlage muss es ermöglichen, den nächsten Halt 
des Zuges mindestens zwei Minuten vor der Ankunft des Zuges 
an diesem Bahnhof anzusagen. Ist der nächste Bahnhof weniger 
als zwei Minuten geplanter Reisezeit entfernt, muss dieser Bahn­
hof sofort nach der Abfahrt vom vorangegangenen Bahnhof an­
gesagt werden. 

(5) Der STI-PA-Wert gesprochener Informationen muss gemäß der 
in Anlage A Ziffer 5 genannten Spezifikation mindestens 0,45 
betragen. Die Anforderungen an die Lautsprecheranlage sind an 
jedem Sitzplatz und jedem Rollstuhlplatz zu erfüllen. 

4.2.2.8. N i v e a u w e c h s e l 

(1) Stufen im Innern des Zuges (mit Ausnahme der Stufen für den 
Einstieg von außen) dürfen maximal 200 mm hoch und müssen 
mindestens 280 mm tief sein, gemessen auf der Mittelachse der 
Stufen. Bei doppelstöckigen Zügen kann dieser Wert für die zum 
oberen und unteren Deck führenden Stufen auf 270 mm redu­
ziert werden. 

▼M4
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(2) Mindestens die erste und die letzte Stufe sind durch ein kon­
trastierendes Band zu kennzeichnen, das sich über die gesamte 
Breite der Stufen erstrecken muss und an der Vorderseite und 
der Oberseite der Stufenkante anzubringen ist, und folgende 
Tiefe besitzt: 

— 45 mm bis 55 mm an der Vorderseite, 

— 45 mm bis 75 mm an der Oberseite. 

▼B 
(3) Treppen mit mehr als drei Stufen sind auf beiden Seiten und auf 

zwei Höhen mit Handläufen auszustatten. Der obere Handlauf ist 
in einer Höhe zwischen 850 mm und 1 000 mm über dem Boden 
anzubringen. Der untere Handlauf ist in einer Höhe zwischen 
500 mm und 750 mm über dem Boden anzubringen. 

(4) Treppen mit einer, zwei oder drei Stufen sind auf beiden Seiten 
mit mindestens einem Handlauf oder einer anderen Vorrichtung, 
die für einen sicheren Halt genutzt werden kann, auszustatten. 

(5) Handläufe müssen den Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.9 
entsprechen. 

(6) Zwischen dem Vorraum einer rollstuhlgerechten Außentür, dem 
Rollstuhlplatz, einer Universalschlafkabine und der Universaltoi­
lette sind keine Stufen zulässig, ausgenommen Türschwellen bis 
zu einer Höhe von 15 mm, oder wenn ein Hublift zur Über­
windung der Stufe vorhanden ist. Der Hublift muss den Anfor­
derungen in Abschnitt 5.3.2.10 entsprechen. 

(7) Sind im Fahrzeug Rampen vorhanden, so dürfen folgende Nei­
gungen nicht überschritten werden: 

Tabelle 6 

Maximale Neigung von Rampen in Fahrzeugen 

Länge der Rampe Maximale Neigung (in Grad) Maximale Neigung (in Prozent) 

►M4 Gänge zwischen einer rollstuhlgerechten Außentür, dem Rollstuhlplatz, einer roll­
stuhlgerechten Schlafgelegenheit und der Universaltoilette ◄ 

Bis 840 mm in einstöckigen Wa­
gen 

6,84 12 

Bis 840 mm in Doppelstock­
wagen 

8,5 15 

> 840 mm 3,58 6,25 

Andere Bereiche im Zug 

> 1 000 mm 6,84 12 

600 mm bis 1 000 mm 8,5 15 

Unter 600 mm 10,2 18 

Anmerkung: Die Neigung ist bei stillstehendem Fahrzeug auf ebenem, geradem Gleis zu messen. 

4.2.2.9. H a l t e s t a n g e n 

(1) In Fahrzeugen angebrachte Haltestangen müssen einen runden 
Querschnitt und einen Außendurchmesser zwischen 30 mm und 
40 mm haben. Der lichte Abstand zu angrenzenden Flächen mit 
Ausnahme der Befestigungen muss mindestens 45 mm betragen. 

(2) Ist die Haltestange gebogen, muss der Radius zur Innenfläche 
der Biegung mindestens 50 mm betragen. 

▼M4
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(3) Alle Haltestangen müssen in Kontrast zu ihrem Hintergrund 
stehen. 

(4) Außentüren sind mit Haltestangen auf beiden Seiten der Türöff­
nung auszustatten, die im Innern so dicht wie möglich an die 
Außenwand des Fahrzeugs reichen müssen. Ausnahmen auf ei­
ner Seite der Türöffnung sind zulässig, wenn auf dieser Seite 
eine Vorrichtung wie ein fahrzeugseitiger Hublift installiert ist. 

▼M4 
(5) Für Haltestangen nach Absatz 4 gelten folgende Anforderungen: 

— Bei allen Außentüren müssen sich vertikale Haltestangen 
über einen Bereich zwischen 700 mm und 1 200 mm über 
der Schwelle der ersten Stufe erstrecken. 

— Bei Türöffnungen mit mehr als zwei Einstiegsstufen müssen 
zusätzliche Handläufe in einer Höhe zwischen 800 mm 
und 900 mm über der ersten beim Einstieg in den Zug nutz­
baren Stufe angebracht sein; die Handläufe sind parallel zur 
Verbindungslinie der Stufenkanten zu montieren. 

▼B 
(6) Von Reisenden genutzte Wagenübergänge mit einer lichten 

Breite unter 1 000 mm und einer Länge über 2 000 mm müssen 
im oder angrenzend an den Wagenübergang über Haltestangen 
oder Haltegriffe verfügen. 

(7) Bei Wagenübergängen mit einer lichten Breite von 1 000 mm 
oder mehr müssen innerhalb des Übergangs Haltestangen oder 
Haltegriffe vorhanden sein. 

4.2.2.10. R o l l s t u h l g e r e c h t e S c h l a f g e l e g e n h e i t e n 

(1) Ist ein Zug mit Schlafgelegenheiten für Reisende ausgestattet, 
muss ein Fahrzeug vorhanden sein, das über mindestens eine 
rollstuhlgerechte Schlafgelegenheit verfügt. 

(2) Verfügt ein Zug über mehrere Fahrzeuge mit Schlafgelegenhei­
ten für Reisende, müssen im Zug mindestens zwei rollstuhlge­
rechte Schlafgelegenheiten vorhanden sein. 

(3) Sind in einem Fahrzeug rollstuhlgerechte Schlafgelegenheiten 
vorhanden, so muss die Außenseite der entsprechenden Fahr­
zeugtür und die Tür der rollstuhlgerechten Schlafgelegenheit 
mit einem Zeichen gemäß Anlage N gekennzeichnet sein. 

(4) Bei den Abmessungen des Innenraums der rollstuhlgerechten 
Schlafgelegenheit sind die Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.6 
bezüglich der erwarteten Handlungen von Rollstuhlfahrern zu 
berücksichtigen. 

(5) Die Schlafgelegenheit muss über mindestens zwei Hilferufvor­
richtungen verfügen, die bei Betätigung ein Signal an eine 
Person sendet, die geeignete Maßnahmen einleiten kann; eine 
Kommunikationsverbindung muss dabei nicht hergestellt 
werden. 

(6) Die Bedienschnittstelle von Hilferufvorrichtungen muss den 
Anforderungen in Abschnitt 5.3.2.6 entsprechen. 

(7) Eine der Hilferufvorrichtungen ist in maximal 450 mm Höhe 
über dem Boden anzubringen, gemessen von der Fußboden­
oberfläche bis zur Mitte der Vorrichtung. Sie ist so anzubrin­
gen, dass sie von einer am Boden liegenden Person erreicht 
werden kann. 

(8) Die andere Hilferufvorrichtung ist in einer Höhe zwischen 600 
mm und 800 mm über dem Boden anzubringen, gemessen von 
der Fußbodenoberfläche bis zur Mitte der Vorrichtung. 

▼M4 
(9) Die in den Absätzen 7 und 8 beschriebenen Hilferufvorrichtun­

gen müssen sich an unterschiedlichen vertikalen Flächen der 
Schlafgelegenheit befinden. 

▼B
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(10) Die Hilferufvorrichtungen müssen sich von allen anderen Ein­
richtungen der Schlafgelegenheit unterscheiden, eine andere 
Farbe haben und in Kontrast zu ihrem Hintergrund stehen. 

4.2.2.11. P o s i t i o n v o n S t u f e n z u m E i n - u n d A u s s t i e g 

4.2.2.11.1. Allgemeine Anforderungen 

(1) Es ist nachzuweisen, dass der Punkt in der Mitte der Vorder­
kante der Einstiegsstufe an jeder Einstiegstür auf beiden Seiten 
eines Fahrzeugs innerhalb der in Abbildung 1 als „Position der 
Stufe“ angegebenen Fläche liegt. Das Fahrzeug muss hierbei in 
betriebsbereitem Zustand und mit neuen Rädern mittig auf den 
Schienen stehen. 

Abbildung 1 

(2) Die Werte für bq 0 , δ h , δν + und δν - hängen von der Art der 
Bahnsteige ab, an denen das Fahrzeug planmäßig hält. Dabei 
gilt Folgendes: 

— bq 0 ist basierend auf der Begrenzungslinie der Strecke, auf 
der der Zug betrieben werden soll, gemäß der in Anlage A 
Ziffer 8 genannten Spezifikation zu berechnen. Die Begren­
zungslinien sind in Abschnitt 4.2.3.1 der TSI INF festgelegt. 

— Die Abmessungen δ h , δν + und δν - sind in den Tabellen 7-9 
festgelegt. 

Tabelle 7 für alle Fahrzeuge, die im Normalbetrieb plan­
mäßig an Bahnsteigen mit einer Höhe von 550 mm halten: 

Tabelle 7 

Werte für δ h , δν + und δν - für Bahnsteige mit einer Höhe von 550 mm 

δ h (mm) δν + (mm) δν - (mm) 

Auf geradem, ebenem Gleis 200 230 160 

Auf einem Gleis mit Bogenhalbmesser 
300 m 

290 230 160 

Tabelle 8 für alle Fahrzeuge, die im Normalbetrieb plan­
mäßig an Bahnsteigen mit einer Höhe von 760 mm halten: 

Tabelle 8 

Werte für δ h , δν + und δν - für Bahnsteige mit einer Höhe von 760 mm 

δ h (mm) δν + (mm) δν - (mm) 

Auf geradem, ebenem Gleis 200 230 160 

Auf einem Gleis mit Bogenhalbmesser 
300 m 

290 230 160 

▼B
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Tabelle 9 für alle Fahrzeuge, die im Normalbetrieb plan­
mäßig an Bahnsteigen mit einer Höhe von 760 mm und an 
Bahnsteigen mit einer Höhe von 550 mm halten und mindes­
tens zwei Einstiegsstufen haben: 

Eine Stufe muss den Werten in obiger Tabelle 7 entsprechen, 
und für die nächste, in das Innere des Fahrzeugs führende Stufe 
gelten die folgenden Werte, basierend auf einer Bahnsteig-Nenn­
höhe von 760 mm: 

Tabelle 9 

Werte für δ h , δν + und δν - für die zweite Stufe bei Bahnsteigen mit einer Höhe von 760 mm 

δ h (mm) δν + (mm) δν - (mm) 

Auf geradem, ebenem Gleis 380 230 160 

Auf einem Gleis mit Bogenhalbmesser 
300 m 

470 230 160 

▼M4 
(3) In der technischen Dokumentation gemäß Abschnitt 4.2.12 der 

TSI LOC&PAS müssen folgende Informationen angegeben sein: 

— Höhe und Abstand des theoretischen Bahnsteigs, bei denen 
sich auf geradem, ebenem Gleis zur Mitte der Vorderkante 
der niedrigsten Stufe des Fahrzeugs ein vertikaler Spalt (δ ν+ ) 
von 230 mm und ein horizontaler Spalt (δ h ) von 200 mm 
ergeben; 

— Höhe und Abstand des theoretischen Bahnsteigs, bei denen 
sich auf geradem, ebenem Gleis zur Mitte der Vorderkante 
der niedrigsten Stufe des Fahrzeugs ein vertikaler Spalt (δ ν- ) 
von 160 mm und ein horizontaler Spalt (δ h ) von 200 mm 
ergeben. 

▼B 
4.2.2.11.2. Stufen zum Ein- und Ausstieg 

(1) Alle Einstiegs- und Ausstiegsstufen müssen rutschfest sein und 
über eine nutzbare lichte Breite entsprechend der Breite der Tür­
öffnung verfügen. 

(2) Stufen im Innern des Zuges für den Einstieg von außen dürfen 
maximal 200 mm hoch und müssen zwischen den vertikalen 
Kanten der Stufe mindestens 240 mm tief sein (Auftritt). Die 
Höhe jeder Stufe kann auf maximal 230 mm erhöht werden, 
wenn nachgewiesen werden kann, dass dadurch eine der ins­
gesamt erforderlichen Stufen eingespart wird. 

(3) Alle Stufen müssen dieselbe Steighöhe haben. 

(4) Mindestens die erste und die letzte Stufe sind durch ein kon­
trastierendes Band mit einer Breite zwischen 45 mm und 55 mm 
zu kennzeichnen, das sich über mindestens 80 % der Breite der 
Stufen erstrecken muss und an der Oberseite der Stufenkante 
anzubringen ist. Die Vorderseite der letzten Einstiegsstufe ist 
ebenfalls mit einem entsprechenden Band zu kennzeichnen. 

(5) Außen liegende Stufen für den Einstieg dürfen eine maximale 
Höhe von 230 mm zwischen den Stufen haben und müssen 
mindestens 150 mm tief sein (Auftritt), unabhängig davon, ob 
es sich um feste oder bewegliche Trittstufen handelt. 

(6) Ist ein Trittbrett als Verlängerung einer Türschwelle außerhalb 
des Fahrzeugs montiert und besteht kein Niveauwechsel zwi­
schen dem Trittbrett und dem Boden des Fahrzeugs, so gilt 
dies nicht als Stufe im Sinne dieser Spezifikation. Eine zur Füh­
rung und zum dichten Schließen der Tür erforderliche gering­
fügige Verringerung der Höhe um maximal 60 mm zwischen 
dem Boden an der Türschwelle und dem Boden außerhalb des 
Fahrzeugs ist ebenfalls zulässig und gilt nicht als Stufe. 

▼B
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(7) Der Eingangsbereich des Fahrzeugs muss über maximal vier 
Stufen zu erreichen sein, von denen sich eine außerhalb des 
Fahrzeugs befinden darf. 

▼B 
(8) Fahrzeuge, die im Normalbetrieb planmäßig an bereits vorhan­

denen Bahnsteigen mit einer Höhe unter 380 mm halten und 
deren Einstiegstüren über dem Drehgestell angeordnet sind, müs­
sen nicht den Anforderungen der Nummern 2 und 5 entsprechen, 
wenn nachgewiesen werden kann, dass auf diese Weise eine 
gleichmäßigere Stufenhöhe erreicht wird. 

4.2.2.12. E i n s t i e g s h i l f e n 

(1) Es muss ein sicheres Verstauungssystem vorhanden sein, das so 
ausgelegt ist, dass Einstiegshilfen, einschließlich mobiler Ram­
pen, bei einem plötzlichen Halt weder den Rollstuhl oder die 
Mobilitätshilfe eines Fahrgasts beschädigen noch eine Gefahr 
für die Fahrgäste darstellen. 

(2) Im Einklang mit den Bestimmungen in Abschnitt 4.4.3 dürfen 
folgende Arten von Einstiegshilfen in Fahrzeugen mitgeführt 
werden: 

4.2.2.12.1. Bewegliche Trittstufen und Überfahrbrücken 

(1) Eine bewegliche Trittstufe ist eine in das Fahrzeug unterhalb der 
Türschwelle integrierte ausfahrbare Vorrichtung, die vollauto­
matisch und in Verbindung mit dem Öffnungs- und Schließvor­
gang der Tür aktiviert wird. 

(2) Eine Überfahrbrücke ist eine ausfahrbare Vorrichtung, die so nah 
wie möglich an der Türschwelle in das Fahrzeug integriert ist 
und die vollautomatisch und in Verbindung mit dem Öffnungs- 
und Schließvorgang der Tür aktiviert wird. 

(3) ►M4 nicht verwendet. ◄ 

(4) Erst wenn die bewegliche Trittstufe oder die Überfahrbrücke 
vollständig ausgefahren sind, darf es für die Reisenden möglich 
sein, diese durch die Türöffnung zu passieren. Gleichermaßen 
darf die Trittstufe oder die Überfahrbrücke erst eingefahren wer­
den, wenn durch die Türöffnung ein Ein- und Aussteigen der 
Reisenden nicht mehr möglich ist. 

(5) Bewegliche Trittstufen und Überfahrbrücken müssen den Anfor­
derungen in Abschnitt 5.3.2.8 entsprechen. 

4.2.2.12.2. Fahrzeugseitige Rampen 

(1) Eine fahrzeugseitige Rampe ist eine Vorrichtung, die zwischen 
die Türschwelle des Fahrzeugs und den Bahnsteig platziert wird. 
Zulässig sind manuelle, halbautomatische oder automatische 
Rampen. 

(2) Fahrzeugseitige Rampen müssen den Anforderungen in Ab­
schnitt 5.3.2.9 entsprechen. 

▼M4 
4.2.2.12.3. Fahrzeugseitige Hublifte 

(1) Ein fahrzeugseitiger Hublift ist eine in den Türbereich eines 
Fahrzeugs integrierte Vorrichtung, die es ermöglichen muss, 
den größten vorhandenen Höhenunterschied zwischen dem Bo­
den des Fahrzeugs und dem Bahnsteig, an dem es eingesetzt 
wird, zu überbrücken. 

(2) Befindet sich der Hublift in verstautem Zustand, muss die nutz­
bare lichte Mindestbreite der Türöffnung den Anforderungen in 
Abschnitt 4.2.2.3.2 entsprechen. 

(3) Fahrzeugseitige Hublifte müssen den Anforderungen in Num­
mer 5.3.2.10 entsprechen. 

▼M4
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4.3. Funktionale und technische Spezifikationen der Schnittstellen 

4.3.1. Schnittstellen zum Teilsystem „Infrastruktur“ 

Tabelle 10 

Schnittstelle zum Teilsystem „Infrastruktur“ 

Schnittstelle zum Teilsystem „Infrastruktur“ 

TSI PRM TSI INF 

Parameter Abschnitt Parameter Ab­
schnitt 

Position von Stufen zum Ein- und 
Ausstieg 

4.2.2.11 Bahnsteige 4.2.9 

Sonderfälle bezüglich der Posi­
tion von Stufen zum Ein- und 
Ausstieg 

7.3.2.6 Sonderfälle für Bahnsteige 7.7 

4.3.2. Schnittstellen zum Teilsystem „Fahrzeuge“ 

▼M4 
Tabelle 11 

Schnittstelle zum Teilsystem „Fahrzeuge“ 

Diese TSI TSI LOC & PAS 

Parameter Abschnitt Parameter Abschnitt 

Teilsystem „Fahrzeuge“ 4.2.2 Fahrgastspezifische Aspekte 4.2.5 

Fahrzeuge, die ausschließlich 
mit einem Sitzplatzreservie­
rungssystem betrieben werden 

4.2.2.1.2.1 Allgemeine Dokumentation 4.2.12.2 

Höhe und Abstand der theo­
retischen Bahnsteige 

4.2.2.11.1 Allgemeine Dokumentation 4.2.12.2 

Bewegliche Trittstufen und 
Überfahrbrücken 

4.2.2.12.1 Tür-Traktionssperre 4.2.5.5.7 

▼B 
4.3.3. Schnittstellen zum Teilsystem „Telematikanwendungen für den 

Personenverkehr“ (TAP) 

Tabelle 12 

Schnittstellen zum Teilsystem „Telematikanwendungen für den Personenverkehr“ 

Schnittstelle zum Teilsystem TAP 

TSI PRM TSI TAP 

Parameter Abschnitt Parameter Ab­
schnitt 

Zugänglichkeit von Bahn­
höfen 
Hilfeleistung beim Ein- 
und Aussteigen 

4.4.1 Handhabung von Informationen 
über die Beförderung und Betreu­
ung von Menschen mit Behin­
derungen und Menschen mit einge­
schränkter Mobilität 

4.2.6 

Hilfeleistung beim Ein- 
und Aussteigen 

4.4.2 Handhabung von Informationen 
über die Beförderung und Betreu­
ung von Menschen mit Behin­
derungen und Menschen mit einge­
schränkter Mobilität 

4.2.6 

▼B
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Schnittstelle zum Teilsystem TAP 

TSI PRM TSI TAP 

Parameter Abschnitt Parameter Ab­
schnitt 

Zugang und Reservierung 4.4.2 Handhabung von Verfügbarkeits-/ 
Buchungsanfragen 

4.2.9 

Visuelle Informationen 4.2.1.10 Handhabung von bereitgestellten 
Informationen in Bahnhöfen 

4.2.12 

Gesprochene Informatio­
nen 

4.2.1.11 Handhabung von bereitgestellten 
Informationen in Bahnhöfen 

4.2.12 

Kundeninformationen 4.2.2.7 Handhabung von bereitgestellten 
Informationen in den Zügen 

4.2.13 

4.4. Betriebliche Regelungen 

Folgende betriebliche Regelungen sind nicht Teil der Bewertung von 
Teilsystemen. 

In dieser TSI sind keine betrieblichen Regelungen für die Evakuie­
rung in gefährlichen Situationen festgelegt, sondern lediglich die 
relevanten technischen Anforderungen. Die technischen Anforderun­
gen an die Infrastruktur und die Fahrzeuge dienen dazu, die Evaku­
ierung aller Personen, einschließlich Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität, zu erleichtern. 
►M4 Folgende betriebliche Regelungen gelten für den Betrieb 
der gesamten Teilsysteme „Infrastruktur“ und „Fahrzeuge“. ◄ 

4.4.1. Teilsystem „Infrastruktur“ 

In Bezug auf die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität ergeben sich für das 
Teilsystem „Infrastruktur“ unter Berücksichtigung der grundlegenden 
Anforderungen in Abschnitt 3 die folgenden betrieblichen Regelun­
gen: 

▼M4 
— Allgemeines 

Der Infrastrukturbetreiber, der Bahnhofsbetreiber oder das Eisen­
bahnunternehmen muss über eine schriftlich festgehaltene Strate­
gie verfügen, die sicherstellt, dass Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu allen Betriebs­
zeiten Zugang zur Infrastruktur für Reisende gemäß den tech­
nischen Anforderungen dieser TSI haben. Außerdem muss die 
Strategie, soweit erforderlich, mit der Strategie von Eisenbahn­
unternehmen vereinbar sein, die die Einrichtungen zu nutzen 
beabsichtigen (siehe Abschnitt 4.4.2). Zur Umsetzung der Strate­
gie sind für das Personal in ausreichendem Maße Informationen, 
Verfahren und Schulungen bereitzustellen. Die Strategie für die 
Infrastruktur muss betriebliche Regelungen unter anderem, aber 
nicht nur, für folgende Bereiche umfassen: 

▼B 
— Zugänglichkeit des Bahnhofs 

Es sind betriebliche Regelungen zu erstellen, die gewährleisten, 
dass für alle Bahnhöfe Informationen zum Grad ihrer Zugäng­
lichkeit verfügbar sind. 

▼B
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— Unbesetzte Bahnhöfe — Fahrkartenverkauf für sehbehinderte 
Reisende 

Für unbesetzte Bahnhöfe, auf denen ausschließlich Fahrkarten­
verkaufsautomaten zur Verfügung stehen (siehe Ab­
schnitt 4.2.1.8), müssen schriftliche betriebliche Regelungen fest­
gelegt und umgesetzt werden. Für sehbehinderte Reisende muss 
in diesen Fällen jederzeit eine alternative Möglichkeit zum Fahr­
kartenkauf bestehen (z. B. im Zug oder am Zielbahnhof). 

— Fahrkartenkontrolle — Drehkreuze 

Werden Drehkreuze zur Fahrkartenkontrolle verwendet, müssen 
betriebliche Regelungen umgesetzt werden, nach denen an sol­
chen Kontrollpunkten alternative Durchgänge für Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität be­
reitzustellen sind. Diese besonderen Durchgänge müssen für 
Rollstuhlfahrer geeignet sein; die Kontrolle kann durch Personal 
oder automatisch erfolgen. 

— Beleuchtung auf Bahnsteigen 

Die Beleuchtung darf auf Bahnsteigen in den Zeiten, in denen 
kein Zug erwartet wird, ausgeschaltet werden. 

— Übereinstimmung visueller und gesprochener Informationen 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die die Kohärenz 
zwischen wesentlichen visuellen und gesprochenen Informatio­
nen gewährleisten (siehe Abschnitte 4.2.1.10 und 4.2.1.11). Be­
dienstete, die Ansagen machen, müssen sich nach standardisier­
ten Verfahren richten, um die vollständige Kohärenz wesentlicher 
Informationen sicherzustellen. 

Informationen zur Wegeleitung dürfen nicht mit Werbung kom­
biniert werden. 

Anmerkung: Allgemeine Informationen über öffentliche Ver­
kehrsdienste gelten nicht als Werbung im Sinne 
dieses Abschnitts. 

— System zum bedarfsgesteuerten Abruf gesprochener Reiseinfor­
mationen 

Werden gesprochene Informationen auf einem Bahnhof nicht 
über eine Lautsprecheranlage verbreitet (siehe Abschnitt 4.2.1.11), 
so sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die ein alternatives 
Informationssystem vorsehen, über das sich Reisende die glei­
chen Informationen auf dem Bahnhof ansagen lassen können 
(z. B. durch Personal oder automatische Telefoninformations­
dienste). 

— Bahnsteig — Betriebsbereich von Einstiegshilfen für Rollstühle 

Das Eisenbahnunternehmen und der Infrastrukturbetreiber oder 
der Bahnhofsbetreiber müssen gemeinsam den/die Bereich(e) 
des Bahnsteigs festlegen, in dem die Einstiegshilfe voraussicht­
lich genutzt wird, wobei Änderungen der Zugbildung zu berück­
sichtigen sind. 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, um den Haltepunkt 
der Züge nach Möglichkeit an diesem Bereich bzw. diesen Be­
reichen auszurichten. 

— Sicherheit von manuell und elektrisch betriebenen Einstiegshilfen 

Es sind betriebliche Regelungen bezüglich der Bedienung von 
Einstiegshilfen durch das Bahnhofspersonal umzusetzen (siehe 
Abschnitt 4.2.1.14). 

Es ist eine betriebliche Regelung für die Betätigung der an Hub- 
liften (siehe Abschnitt 4.2.1.14) montierten beweglichen Sicher­
heitsbarriere durch das Personal umzusetzen. 

▼B
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Außerdem sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewähr­
leisten, dass das Personal in der Lage ist, Einstiegsrampen sicher 
in Betrieb zu nehmen, zu befestigen, hochzufahren, abzusenken 
und zu verstauen (siehe Abschnitt 4.2.1.14). 

— Hilfeleistung beim Ein- und Aussteigen 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, 
dass das Personal sich darüber im Klaren ist, dass Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
möglicherweise Hilfe beim Ein- und Aussteigen benötigen. Au­
ßerdem müssen diese Regelungen gewährleisten, dass das Per­
sonal bei Bedarf diese Hilfe leistet. 

▼M4 
Die Voraussetzungen, unter denen Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität Hilfe zu leisten ist, 
sind in der Verordnung (EU) Nr. 2021/782 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) festgelegt. 

▼B 
— Beaufsichtigte schienengleiche Bahnübergänge 

Sind beaufsichtigte schienengleiche Bahnübergänge erlaubt, so 
müssen betriebliche Regelungen erstellt werden, die gewährleis­
ten, dass das Personal an beaufsichtigten schienengleichen Bahn­
übergängen Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität angemessene Hilfe leistet. Dazu gehört 
auch die Information, wann der Übergang sicher überquert wer­
den kann. 

▼M4 
4.4.2. Teilsystem „Fahrzeuge“ 

In Bezug auf die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität gelten für das Teilsys­
tem „Fahrzeuge“ unter Berücksichtigung der grundlegenden Anfor­
derungen in Kapitel 3 die folgenden betrieblichen Regelungen: 

4.4.2.1. A l l g e m e i n e s 

Das Eisenbahnunternehmen muss über eine schriftlich festgehaltene 
Strategie verfügen, die sicherstellt, dass Menschen mit Behinderun­
gen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu allen Betriebs­
zeiten Zugang zu den Fahrzeugen des Personenverkehrs im Sinne der 
technischen Anforderungen dieser TSI haben. Außerdem muss die 
Strategie, soweit erforderlich, mit der Strategie des Infrastruktur­
betreibers oder des Bahnhofsbetreibers vereinbar sein (siehe Ab­
schnitt 4.4.1). Zur Umsetzung der Strategie sind für das Personal 
in ausreichendem Maße Informationen, Verfahren und Schulungen 
bereitzustellen. Die Strategie für Fahrzeuge muss betriebliche Rege­
lungen unter anderem, aber nicht nur, für folgende Bereiche 
umfassen: 

4.4.2.2. V o r r a n g s i t z e : Z u g a n g u n d R e s e r v i e r u n g 

Vorrangsitze lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: i) Vorrang­
sitze ohne Reservierung und ii) mit Reservierung (siehe Ab­
schnitt 4.2.2.1.2.1 Absatz 2). Im ersten Fall richten sich die betrieb­
lichen Regelungen an die anderen Reisenden (Anbringung von Zei­
chen), die gehalten sind, Menschen mit Behinderungen und Men­
schen mit eingeschränkter Mobilität, die Anspruch auf einen Vor­
rangsitz haben, Vorrang zu geben und besetzte Vorrangsitze bei 
Bedarf frei zu machen. Im zweiten Fall muss das Eisenbahnunter­
nehmen betriebliche Regelungen umsetzen, die sicherstellen, dass 
das Fahrkartenreservierungssystem den Bedürfnissen von Menschen 
mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität ge­
recht wird. Mit diesen Regelungen wird garantiert, dass Vorrangsitze 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Abfahrt nur von Men­
schen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobi­
lität reserviert werden können. Nach diesem Zeitpunkt stehen die 
Vorrangsitze allen Reisenden zur Verfügung, auch Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) 2021/782 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2021 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. L 172 vom 
17.5.2021, S. 1).
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4.4.2.3. M i t f ü h r e n v o n B e g l e i t h u n d e n 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität, die einen Begleithund mitführen, keine zusätzlichen Ent­
gelte entrichten müssen. 

4.4.2.4. R o l l s t u h l p l ä t z e : Z u g a n g u n d R e s e r v i e r u n g 

Die Bestimmungen über den Zugang zu Vorrangsitzen und deren 
Reservierung gelten auch für Rollstuhlplätze, mit der Ausnahme, 
dass in diesem Fall ausschließlich Rollstuhlfahrer Vorrang erhalten. 
Die betrieblichen Regelungen müssen außerdem Sitzplätze i) ohne 
Reservierung oder ii) mit Reservierung für Begleitpersonen (ohne 
Mobilitätseinschränkungen) neben oder gegenüber dem Rollstuhl­
platz vorsehen. 

4.4.2.5. U n i v e r s a l s c h l a f k a b i n e n : Z u g a n g u n d R e s e r v i e ­
r u n g 

Die Bestimmungen über die Reservierung von Vorrangsitzen gelten 
auch für Universalschlafkabinen (siehe Abschnitt 4.2.2.10). Die be­
trieblichen Regelungen müssen jedoch sicherstellen, dass Universal­
schlafkabinen nur mit Reservierung belegt werden können (d. h. 
obligatorische Vorausbuchung). 

4.4.2.6. B e t ä t i g u n g v o n A u ß e n t ü r e n d u r c h d a s Z u g p e r ­
s o n a l 

Es sind betriebliche Regelungen für das Verfahren zur Betätigung 
der Außentüren durch das Zugpersonal umzusetzen, um die Sicher­
heit aller Reisenden, einschließlich Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität, zu gewährleisten (siehe 
Abschnitt 4.2.2.3.2). 

4.4.2.7. H i l f e r u f v o r r i c h t u n g e n a u f R o l l s t u h l p l ä t z e n , i n 
U n i v e r s a l t o i l e t t e n u n d r o l l s t u h l g e r e c h t e n 
S c h l a f g e l e g e n h e i t e n 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass 
das Personal bei Aktivierung der Hilferufvorrichtung angemessen 
reagiert und geeignete Maßnahmen ergreift (siehe Abschnitte 4.2.2.2, 
4.2.2.5 und 4.2.2.10). Die Reaktion und die Maßnahmen können je 
nach Ort, an dem die Hilferufvorrichtung aktiviert wurde, unter­
schiedlich sein. 

4.4.2.8. B e l e u c h t u n g 

Ist jeder Fahrgastsitz mit einer individuellen Beleuchtung ausgestattet 
ist, so ist es zulässig, die Beleuchtung in der Einheit je nach Art des 
Betriebs (z. B. Nachtbetrieb, Fahrgastkomfort) zu reduzieren. Die 
Anforderungen der in Anlage A Index 6 genannten Spezifikationen 
sind zu erfüllen. 

4.4.2.9. A k u s t i s c h e S i c h e r h e i t s a n w e i s u n g e n i m N o t f a l l 

Es sind betriebliche Regelungen für die Übertragung akustischer 
Sicherheitsanweisungen für Reisende im Notfall umzusetzen (siehe 
Abschnitt 4.2.2.7.4). In diesen Regelungen sind auch die Art der 
Anweisungen und ihrer Übertragung zu bestimmen. 

4.4.2.10. V i s u e l l e u n d a k u s t i s c h e I n f o r m a t i o n e n — W e r ­
b e b e s c h r ä n k u n g 

Es sind genaue Informationen über den Zuglauf oder das Netz, in 
dem der Zug verkehrt, bereitzustellen (über die Art der Bereitstellung 
dieser Informationen entscheidet das Eisenbahnunternehmen). 

Informationen zum Zuglauf dürfen nicht mit Werbung kombiniert 
werden. 

Anmerkung: Allgemeine Informationen über öffentliche Verkehrs­
dienste gelten nicht als Werbung im Sinne dieses Abschnitts. 

▼M4
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4.4.2.11. A u t o m a t i s c h e I n f o r m a t i o n s s y s t e m e — m a n u e l l e 
K o r r e k t u r u n r i c h t i g e r o d e r i r r e f ü h r e n d e r I n f o r ­
m a t i o n e n 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass 
unrichtige automatische Informationen vom Zugpersonal überprüft 
und korrigiert werden können (siehe Nummer 4.2.2.7). 

4.4.2.12. R e g e l u n g e n f ü r d i e A n s a g e d e s Z i e l b a h n h o f s u n d 
d e s n ä c h s t e n H a l t s 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die sicherstellen, dass 
der nächste Halt des Zuges mindestens zwei Minuten vor der An­
kunft am betreffenden Bahnhof angesagt wird und dass die Anzeigen 
dynamischer Informationen wieder den Zielbahnhof anzeigen, sobald 
der Zug zum Stillstand kommt (siehe Abschnitt 4.2.2.7). 

4.4.2.13. R e g e l u n g e n f ü r d i e Z u g z u s a m m e n s t e l l u n g , u m 
E i n s t i e g s h i l f e n f ü r R o l l s t ü h l e a n B a h n s t e i g e n 
n u t z e n z u k ö n n e n 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, damit Veränderungen 
der Zusammenstellung von Zügen berücksichtigt und anhand ihrer 
Haltepunkte die sicheren Betriebsbereiche für Einstiegshilfen be­
stimmt werden können. 

4.4.2.14. S i c h e r h e i t v o n m a n u e l l u n d e l e k t r i s c h b e t r i e b e ­
n e n E i n s t i e g s h i l f e n 

Es sind betriebliche Regelungen für die Bedienung von Einstiegs­
hilfen durch das Zug- und das Bahnhofspersonal umzusetzen. Für 
manuelle Einrichtungen sind Verfahren vorzusehen, die sicherstellen, 
dass der Kraftaufwand für das Personal möglichst gering ist. Für 
elektrisch betriebene Einrichtungen muss durch geeignete Verfahren 
die Ausfallsicherheit bei unterbrochener Stromversorgung gewähr­
leistet werden. Es ist eine betriebliche Regelung für die Betätigung 
der an Hubliften montierten beweglichen Sicherheitsbarriere durch 
das Zug- oder Bahnhofspersonal umzusetzen. 

Außerdem sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleis­
ten, dass das Zug- und Bahnhofspersonal in der Lage ist, Einstiegs­
rampen sicher in Betrieb zu nehmen, zu befestigen, hochzufahren, 
abzusenken und zu verstauen. 

4.4.2.15. H i l f e l e i s t u n g b e i m E i n - u n d A u s s t e i g e n 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass 
das Personal sich darüber im Klaren ist, dass Menschen mit Behin­
derungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität möglicher­
weise Hilfe beim Ein- und Aussteigen benötigen. Außerdem müssen 
diese Regelungen gewährleisten, dass das Personal bei Bedarf diese 
Hilfe leistet. 

Die Voraussetzungen, unter denen Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität Hilfe zu leisten ist, sind in 
der Verordnung (EU) Nr. 2021/782 festgelegt. 

4.4.2.16. B a h n s t e i g — B e t r i e b s b e r e i c h v o n E i n s t i e g s h i l ­
f e n f ü r R o l l s t ü h l e 

Das Eisenbahnunternehmen und der Infrastrukturbetreiber oder 
Bahnhofsbetreiber müssen gemeinsam den Bereich des Bahnsteigs 
festlegen, in dem die Einstiegshilfe voraussichtlich genutzt wird, 
und dessen Gültigkeit nachweisen. Dieser Bereich muss mit den 
vorhandenen Bahnsteigen, an denen der Zug voraussichtlich hält, 
kompatibel sein. 

Infolgedessen muss der Haltepunkt des Zuges in bestimmten Fällen 
so angepasst werden, dass die Anforderung erfüllt wird. 

▼M4
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Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, damit Veränderungen 
der Zusammenstellung von Zügen (siehe Abschnitt 4.2.1.12) berück­
sichtigt und anhand ihrer Haltepunkte die sicheren Betriebsbereiche 
für Einstiegshilfen bestimmt werden können. 

4.4.2.17. V e r f a h r e n f ü r d i e V e r w e n d u n g b e w e g l i c h e r 
T r i t t s t u f e n i m N o t f a l l 

Es sind betriebliche Regelungen umzusetzen, die gewährleisten, dass 
die Überfahrbrücke auch bei einem Stromausfall verstaut oder ver­
wendet werden kann. 

4.4.2.18. Z u s a m m e n s t e l l u n g e n a u s T S I - k o n f o r m e n u n d a n ­
d e r e n F a h r z e u g e n 

Bei der Zusammenstellung von Zügen, die nur zum Teil aus 
TSI-konformen Fahrzeugen bestehen, sind Betriebsverfahren an­
zuwenden, die gewährleisten, dass im Zug mindestens zwei Roll­
stuhlplätze vorhanden sind, die dieser TSI entsprechen. Sind im 
Zug Toiletten vorhanden, so ist sicherzustellen, dass Rollstuhlfahrer 
Zugang zu einer Universaltoilette haben. 

Für solche Fahrzeugkombinationen sind Verfahren vorzusehen, die 
gewährleisten, dass in allen Fahrzeugen visuelle und akustische Stre­
ckeninformationen verfügbar sind. 

Dabei wird akzeptiert, dass dynamische Informationssysteme, Roll­
stuhlplätze, Universaltoiletten, rollstuhlgerechte Schlafgelegenheiten 
und Hilfevorrichtungen in solchen Fahrzeugkombinationen unter 
Umständen nicht den vollen Funktionsumfang aufweisen. 

4.4.2.19. Z u s a m m e n s t e l l u n g e n a u s T S I - k o n f o r m e n E i n z e l ­
f a h r z e u g e n 

Bei Zugzusammenstellungen aus Fahrzeugen, die gemäß Ab­
schnitt 6.2.7 einzeln bewertet wurden, sind Betriebsverfahren vor­
zusehen, die sicherstellen, dass der vollständige Zug den Anforde­
rungen in Abschnitt 4.2 dieser TSI entspricht. 

4.4.2.20. D i e n s t l e i s t u n g e n a n B o r d v o n Z ü g e n 

Werden Dienstleistungen für Fahrgäste in einem bestimmten Bereich 
eines Zuges erbracht, der nicht für Rollstuhlfahrer zugänglich ist, so 
sind betriebliche Mittel vorzusehen, die gewährleisten, dass 

a) Rollstuhlfahrern unentgeltliche Hilfeleistung zur Verfügung steht, 
damit sie die Dienstleistung erreichen können, oder 

b) die Dienstleistung für Rollstuhlfahrer unentgeltlich an den Roll­
stuhlplätzen erbracht wird; es sei denn, diese Art der Dienstleis­
tung kann dort nicht erbracht werden. 

4.4.3. Bereitstellung von Einstiegshilfen und Hilfeleistung 

Der Infrastrukturbetreiber oder der Bahnhofsbetreiber sowie das Ei­
senbahnunternehmen müssen sich in Bezug auf die Bereitstellung 
und das Management von Einstiegshilfen sowie die Erbringung 
von Hilfeleistung und alternativen Beförderungsdiensten im Sinne 
der Verordnung (EU) Nr. 2021/782 darüber einigen, wer für die 
Bereitstellung von Einstiegshilfen und die Durchführung alternativer 
Beförderungsdienste zuständig ist. Der Infrastrukturbetreiber 
(oder der/die Bahnhofsbetreiber) und das Eisenbahnunternehmen 
müssen sicherstellen, dass die vereinbarte Zuständigkeitsverteilung 
die bestmögliche Gesamtlösung darstellt. 

Diese Vereinbarungen müssen dem in den Abschnitten 5.3.1.2, 
5.3.1.3, 5.3.2.9 und 5.3.2.10 genannten Einsatzbereich von Einstiegs­
hilfen Rechnung tragen. 

▼M4
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In den Vereinbarungen ist Folgendes festzulegen: 

a) die Bahnsteige, an denen der Infrastrukturbetreiber oder der 
Bahnhofsbetreiber die Einstiegshilfe zu bedienen hat, sowie die 
Fahrzeuge, für die die Einstiegshilfe verwendet wird; 

b) die Bahnsteige, an denen das Eisenbahnunternehmen die Ein­
stiegshilfe zu bedienen hat, sowie die Fahrzeuge, für die die 
Einstiegshilfe verwendet wird; 

c) die Fahrzeuge, in denen das Eisenbahnunternehmen die Einstiegs­
hilfe bereitzustellen und zu bedienen hat, sowie die Bahnsteige, 
an denen die Einstiegshilfe verwendet wird; 

d) die Fahrzeuge, in denen die Einstiegshilfe vom Eisenbahnunter­
nehmen bereitzustellen und vom Infrastrukturbetreiber oder vom 
Bahnhofsbetreiber zu bedienen ist, sowie die Bahnsteige, an de­
nen die Einstiegshilfe verwendet wird; 

e) ein freier Bereich (ohne Hindernisse) von mindestens 150 cm für 
Einstiegshilfen auf dem Bahnsteig zwischen dem Rand der Ein­
stiegshilfe und der Einstiegs- bzw. Ausstiegsstelle für Rollstühle 
auf dem Bahnsteig an derjenigen Stelle, an der diese Einrichtun­
gen voraussichtlich genutzt werden; 

f) die Bedingungen für die Durchführung alternativer Beförderungs­
dienste, wenn 

— kein hindernisfreier Weg zum Bahnsteig besteht, oder 

— bei der Verwendung einer Einstiegshilfe zwischen Bahnsteig 
und Fahrzeug keine Hilfe geleistet werden kann. 

▼B 
4.5. Instandhaltungsvorschriften 

4.5.1. Teilsystem „Infrastruktur“ 

Der Infrastrukturbetreiber oder der Bahnhofsbetreiber muss Verfah­
ren vorsehen, die sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität während 
Instandhaltungs-, Austausch- oder Reparaturarbeiten an Einrichtun­
gen, die von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit einge­
schränkter Mobilität genutzt werden, alternative Hilfeleistungen 
erhalten. 

4.5.2. Teilsystem „Fahrzeuge“ 

Im Fall eines Defekts von Einrichtungen, die für Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität instal­
liert wurden (einschließlich taktiler Zeichen), hat das Eisenbahn­
unternehmen Verfahren vorzusehen, die sicherstellen, dass die be­
treffende Einrichtung innerhalb von sechs Werktagen nach Meldung 
des Defekts repariert oder ausgetauscht wird. 

4.6. Berufliche Qualifikationen 

Nachstehend werden die beruflichen Qualifikationen beschrieben, die 
in Bezug auf diese TSI für den Betrieb und die Instandhaltung der 
Teilsysteme „Infrastruktur“ und „Fahrzeuge“ im Sinne des tech­
nischen Anwendungsbereichs gemäß Abschnitt 1.1 sowie im Sinne 
der betrieblichen Regelungen in Abschnitt 4.4 erforderlich sind. 

Die berufliche Ausbildung von Bediensteten, die Züge begleiten, auf 
Bahnhöfen Dienst- und Hilfeleistungen für Reisende erbringen oder 
Fahrkarten verkaufen, muss eine Sensibilisierung für Behinderten- 
und Gleichbehandlungsfragen, einschließlich der besonderen Bedürf­
nisse von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit einge­
schränkter Mobilität, beinhalten. 

▼M4
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Die berufliche Ausbildung von Technikern und Betreibern, die für 
die Instandhaltung und den Betrieb der Infrastruktur oder der Fahr­
zeuge verantwortlich sind, muss eine Sensibilisierung für Behinder­
ten- und Gleichbehandlungsfragen, einschließlich der besonderen Be­
dürfnisse von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit ein­
geschränkter Mobilität, beinhalten. 

4.7. Bedingungen für den Arbeitsschutz 

Im Rahmen dieser TSI bestehen weder für das Personal, das für den 
Betrieb der Teilsysteme „Infrastruktur“ und „Fahrzeuge“ erforderlich 
ist, noch für die Umsetzung der TSI spezifische Arbeitsschutzbedin­
gungen. 

▼M4 __________ 

▼B 
5. INTEROPERABILITÄTSKOMPONENTEN 

▼M4 __________ 

▼B 
5.2. Innovative Lösungen 

Wie in Abschnitt 4.1 ausgeführt, können innovative Lösungen unter 
Umständen neue Spezifikationen und/oder neue Bewertungsmetho­
den notwendig machen. Diese Spezifikationen und Bewertungs­
methoden sind nach dem in Artikel 6 der Verordnung beschriebenen 
Verfahren zu entwickeln. 

5.3. Liste und Merkmale der Komponenten 

Die Interoperabilitätskomponenten unterliegen den einschlägigen Be­
stimmungen der ►M4 Richtlinie (EU) 2016/797 ◄ und sind nach­
stehend aufgeführt. 

5.3.1. Infrastruktur 

Die folgenden Elemente gelten als Interoperabilitätskomponenten des 
Teilsystems „Infrastruktur“: 

▼M4 __________ 

▼B 
5.3.1.2. B a h n s t e i g s e i t i g e R a m p e n 

▼M4 
▼C1 

(1) Rampen sind für einen Einsatzbereich auszulegen und zu be­
werten, der durch den vertikalen Spalt bestimmt ist, der bei 
maximaler Neigung von 18 % überbrückt werden kann (10,2°). 

▼B 
(2) Rampen müssen für Rollstühle mit den in Anlage M beschrie­

benen Merkmalen geeignet sein. 

(3) Rampen müssen für eine Traglast von mindestens 300 kg aus­
gelegt sein, die in der Mitte aufgebracht und über eine Fläche 
von 660 mm mal 660 mm verteilt ist. 

(4) Rampen, die über einen Antrieb verfügen, müssen bei einem 
Stromausfall manuell betrieben werden können. 

▼M4 
(5) Die Rampenoberfläche muss rutschfest sein und eine feste Po­

sition mit einer nutzbaren lichten Breite von mindestens 
760 mm bieten. 

▼B 
(6) Rampen, deren lichte Breite weniger als 1 000 mm beträgt, 

müssen auf beiden Seiten erhöhte Kanten haben, damit die 
Räder von Mobilitätshilfen nicht abrutschen können. 

▼B
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(7) Die Aufkantungen an beiden Enden der Rampe müssen abge­
schrägt und dürfen nicht höher als 20 mm sein. Außerdem 
müssen sie mit deutlich in Kontrast stehenden Warnbändern 
versehen sein. 

(8) Rampen müssen mit einer Arretierung ausgestattet sein, damit 
sie sich während des Ein- oder Aussteigens nicht verschieben 
können. 

(9) Rampen müssen über in sich selbst in Kontrast stehende Mar­
kierungen verfügen. 

5.3.1.3. B a h n s t e i g s e i t i g e H u b l i f t e 

(1) Hublifte sind für einen Einsatzbereich auszulegen und zu be­
werten, der durch den maximal überbrückbaren vertikalen Spalt 
bestimmt ist. 

(2) Hublifte müssen für Rollstühle mit den in Anlage M beschrie­
benen Merkmalen geeignet sein. 

(3) Hublifte müssen für eine Traglast von mindestens 300 kg aus­
gelegt sein, die in der Mitte aufgebracht und über eine Fläche 
von 660 mm mal 660 mm verteilt ist. 

(4) Die Oberfläche des Hublifts muss rutschfest sein. 

(5) Die Fläche des Hublifts muss eine lichte Breite von mindestens 
800 mm und eine Länge von 1 200 mm haben. Gemäß Anlage 
M ist ab einer Höhe von 100 mm über dem Hubliftboden eine 
zuzügliche Länge von 50 mm für die Füße vorzusehen, wobei 
der Rollstuhl sowohl in Fahrzeugrichtung als auch in Bahn­
steigrichtung stehen kann. 

▼M4 
(6) Die Überfahrbrücke zur Überbrückung des Spalts zwischen 

dem Bahnsteig und dem Boden des Fahrzeugs muss eine feste 
Position haben und mindestens 760 mm breit sein. 

▼B 
(7) Sämtliche Bedienelemente zur Inbetriebnahme sowie zum Ab­

senken, Hochfahren und Verstauen des Hublifts dürfen, soweit 
vorhanden, nur durch kontinuierlichen manuellen Druck durch 
den Bediener zu betätigen sein. Außerdem ist sicherzustellen, 
dass bei besetztem Hublift keine unsachgemäße Ablaufsteue­
rung möglich ist. 

(8) Der Hublift muss so konstruiert sein, dass er auch bei einem 
Stromausfall in Betrieb genommen, in besetztem Zustand abge­
senkt und in leerem Zustand hochgefahren und verstaut werden 
kann. 

(9) Kein Bestandteil des Hublifts darf sich beim Hochfahren bzw. 
Absenken einer Person schneller als 150 mm/s bewegen; bei 
der Inbetriebnahme und beim Verstauen darf sich kein Bestand­
teil schneller als 600 mm/s bewegen (es sei denn, der Hublift 
wird manuell in Betrieb genommen oder verstaut). 

(10) In besetztem Zustand darf die horizontale und vertikale Be­
schleunigung des Hublifts 0,3 g nicht überschreiten. 

(11) Der Hublift muss mit Barrieren ausgestattet sein, damit die 
Räder eines Rollstuhls während des Betriebs nicht von der 
Plattform rollen können. 

(12) Mit Hilfe einer beweglichen Barriere oder einer fest integrierten 
Vorrichtung muss verhindert werden, dass der Rollstuhl über 
die dem Fahrzeug zugewandte Kante rollen kann, bevor der 
Hublift vollständig hochgefahren ist. 

▼B
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(13) Jede Seite des Hublifts, die in hochgefahrener Position über das 
Fahrzeug hinausragt, muss mit einer Barriere von mindestens 
25 mm Höhe ausgestattet sein. Derartige Barrieren dürfen beim 
Bewegen des Rollstuhls in den Gang oder aus dem Gang kein 
Hindernis darstellen. 

(14) Die Barriere der Ladekante (äußere Barriere), die bei abgesenk­
tem Hublift als Laderampe dient, muss in hochgeklapptem oder 
geschlossenem Zustand ausreichen, um zu verhindern, dass ein 
Elektro-Rollstuhl die Barriere überfährt, öffnet oder herunter­
klappt. Alternativ kann ein zusätzliches System vorgesehen 
werden, das dies verhindert. 

(15) Der Hublift muss so ausgelegt sein, dass der Rollstuhl sowohl 
in Fahrzeugrichtung als auch in Bahnsteigrichtung stehen kann. 

(16) Der Hublift muss über in sich selbst in Kontrast stehende Mar­
kierungen verfügen. 

5.3.2. Fahrzeuge 

Die folgenden Elemente gelten als Interoperabilitätskomponenten des 
Teilsystems „Fahrzeuge“: 

5.3.2.1. B e d i e n e l e m e n t e v o n T ü r e n 

(1) Die Bedienelemente von Türen oder der umgebende Bereich 
müssen bei freigegebener Tür visuell gekennzeichnet sein und 
mit der Handfläche mit einem Kraftaufwand von maximal 15 N 
betätigt werden können. 

(2) Bedienelemente dieser Art müssen durch Berührung identifizier­
bar sein (z. B. durch taktile Markierungen), wobei auch die 
Funktion des Bedienelements deutlich werden muss. 

5.3.2.2. S t a n d a r d - u n d U n i v e r s a l t o i l e t t e n : G e m e i n s a m e 
P a r a m e t e r 

(1) Die Mitte von Türgriffen, Schlössern oder Vorrichtungen zum 
Betätigen der Tür innerhalb und außerhalb der Toilettenräume 
muss sich in einer Höhe zwischen 800 mm und 1 100 mm über 
der Schwelle der Toilettentür befinden. 

(2) Wenn eine Tür verriegelt wurde, ist dies innerhalb und außerhalb 
der Toilette visuell und taktil (oder akustisch) kenntlich zu 
machen. 

(3) Alle Bedienelemente von Türen und andere Einrichtungen im 
Toilettenraum (mit Ausnahme von Wickeltischen und Hilfe- 
rufvorrichtungen) müssen mit einem Kraftaufwand von maximal 
20 N bedient werden können. 

(4) Alle Bedienelemente, einschließlich der Spülvorrichtung, müssen 
in Kontrast zum Hintergrund stehen und durch Berührung er­
kennbar sein. 

(5) Für alle Bedienelemente müssen eindeutige und verständliche 
Informationen unter Verwendung von Piktogrammen und takti­
len Zeichen vorhanden sein. 

(6) Sitz und Deckel der Toilette sowie alle Haltevorrichtungen müs­
sen in Kontrast zum Hintergrund stehen. 

▼M4 
(7) Sind separate Bedienelemente zum Öffnen und Schließen über­

einander angebracht, so muss sich die Bedienung zum Öffnen 
grundsätzlich über der zum Schließen befinden. 

(8) Automatische und halbautomatische Türen müssen Vorrichtun­
gen besitzen, die verhindern, dass Reisende während des Be­
triebs der Türen eingeklemmt werden. 

(9) Der Kraftaufwand zum Öffnen und Schließen manuell bedienter 
Türen darf nicht mehr als 60 N betragen. 

▼B
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5.3.2.3. S t a n d a r d t o i l e t t e 

(1) Eine Standardtoilette ist eine Toilette, die nicht für eine rollstuhl­
gerechte Nutzung ausgelegt ist. 

(2) Die nutzbare Breite der Tür muss mindestens 500 mm betragen. 

(3) Neben dem Toilettenbecken und dem Waschbecken muss eine 
feste vertikale und/oder horizontale Haltevorrichtung gemäß Ab­
schnitt 4.2.2.9 vorhanden sein. 

5.3.2.4. U n i v e r s a l t o i l e t t e 

(1) Eine Universaltoilette ist so ausgelegt, dass sie von allen Rei­
senden genutzt werden kann, einschließlich Menschen mit Be­
hinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. 

(2) Der Einsatzbereich von Universaltoiletten ist durch das zu ihrer 
Bewertung verwendete Verfahren (A oder B gemäß Ab­
schnitt 6.1.3.1) definiert. 

(3) Die Zugangstür zur Toilette muss eine nutzbare lichte Breite 
von mindestens 800 mm haben. Automatische und halbauto­
matische Türen müssen die Möglichkeit bieten, nur zum Teil 
geöffnet zu werden, damit die Begleitpersonen von Rollstuhl­
fahrern das Toilettenmodul verlassen und erneut betreten kön­
nen. 

(4) Die Außenseite der Tür ist durch ein Zeichen gemäß Anlage N 
zu markieren. 

(5) Die Größe des Toilettenraums ist so zu wählen, dass ein Roll­
stuhl gemäß Anlage M in eine Position bewegt werden kann, 
die es ermöglicht, dass Rollstuhlfahrer sowohl seitlich als auch 
diagonal zum Toilettensitz gelangen können. 

(6) Bis mindestens 700 mm vor dem Toilettensitz ist eine dem 
Sitzprofil folgende freie Fläche vorzusehen. 

(7) Auf jeder Seite des Toilettensitzes muss eine horizontale Halte­
vorrichtung angebracht sein, die mindestens bis an die Vorder­
kante des Toilettensitzes reicht und den Anforderungen in Ab­
schnitt 4.2.2.9 entspricht. 

(8) Die Haltestange an der für den Rollstuhl zugänglichen Seite 
muss so einklappbar sein, dass Rollstuhlfahrer sich ungehindert 
zwischen Rollstuhl und Toilettensitz bewegen können. 

(9) Die Oberfläche des Toilettensitzes muss sich in herunter­
geklappten Zustand in einer Höhe zwischen 450 mm und 500 
mm über dem Boden befinden. 

(10) Alle Einrichtungen müssen für Rollstuhlfahrer leicht zugänglich 
sein. 

(11) Die Toilettenkabine ist mit mindestens zwei Hilferufvorrichtun­
gen auszustatten, die bei Betätigung ein Signal an eine Person 
sendet, die geeignete Maßnahmen einleiten kann; eine Kom­
munikationsverbindung muss dabei nicht hergestellt werden. 

(12) Die Bedienschnittstelle von Hilferufvorrichtungen muss den 
Anforderungen in Abschnitt 5.3.2.6 entsprechen. 

(13) Eine der Hilferufvorrichtungen ist in maximal 450 mm Höhe 
über dem Boden anzubringen, gemessen von der Bodenober­
fläche bis zur Mitte des Bedienelements. Sie ist so anzubringen, 
dass sie von einer am Boden liegenden Person erreicht werden 
kann. 

▼B
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(14) Die andere Hilferufvorrichtung ist in einer Höhe zwischen 800 
mm und 1 100 mm über dem Boden anzubringen, gemessen 
senkrecht von der Bodenoberfläche bis zur Mitte des Bedien­
elementes. 

(15) Die beiden Hilferufvorrichtungen müssen sich an unterschied­
lichen vertikalen Flächen der Toilettenkabine befinden, damit 
sie von mehreren Positionen aus erreicht werden können. 

(16) Das Bedienelement der Hilferufvorrichtungen muss sich von 
allen anderen Bedienelementen in der Toilettenkabine unter­
scheiden, eine andere Farbe haben und in Kontrast zu ihrem 
Hintergrund stehen. 

(17) Ist ein Wickeltisch vorhanden, so muss sich dessen Arbeits­
fläche bei heruntergeklapptem Tisch zwischen 800 mm und 
1 000 mm über dem Boden befinden. 

5.3.2.5. W i c k e l t i s c h 

(1) Die Arbeitsfläche des Wickeltisches muss mindestens 500 mm 
breit und 700 mm lang sein. 

(2) Der Wickeltisch muss so ausgelegt sein, dass ein Kleinstkind 
nicht versehentlich herunterrutschen kann. Er darf keine scharfen 
Kanten haben und muss eine Last von mindestens 80 kg tragen 
können. 

(3) Der Wickeltisch muss einhändig und mit einem Kraftaufwand 
von maximal 25 N eingeklappt werden können. 

5.3.2.6. B e d i e n u n g d e r H i l f e r u f v o r r i c h t u n g 

Hilferufvorrichtungen müssen 

▼M4 
(1) durch ein Zeichen auf gelbem Hintergrund mit einem in Kontrast 

stehenden schwarzen Symbol (gemäß der in Anlage A Index 10 
genannten Spezifikation) gekennzeichnet sein. Das Symbol muss 
eine Glocke oder ein Telefon darstellen. Das Zeichen kann sich 
auf der Taste oder der Einfassung oder auf einem separaten 
Piktogramm befinden; 

▼B 
(2) taktile Symbole haben; 

(3) ein visuelles und akustisches Signal aussenden als Hinweis da­
rauf, dass die Einrichtung betätigt wurde; 

(4) gegebenenfalls weitere Informationen zur Bedienung enthalten; 

(5) mit der Handfläche mit einem Kraftaufwand von maximal 30 N 
betätigt werden können. 

▼M4 __________ 

▼B 
5.3.2.8. E i n s t i e g s h i l f e n : B e w e g l i c h e T r i t t s t u f e n u n d 

Ü b e r f a h r b r ü c k e n 

(1) Bewegliche Trittstufen und Überfahrbrücken sind für einen Ein­
satzbereich auszulegen und zu bewerten, der durch die Breite der 
Türöffnung, für die sie bestimmt sind, definiert ist. 

(2) Die mechanische Festigkeit der Vorrichtung muss der in Anlage 
A ►M4 Index 11 ◄ genannten Spezifikation entsprechen. 

(3) Ein geeigneter Mechanismus muss installiert sein, der die Stabi­
lität der Vorrichtung sowohl in betriebsbereitem als auch in ver­
stautem Zustand gewährleistet. 

▼B
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(4) Die Oberfläche der Vorrichtung muss rutschfest sein und eine 
nutzbare lichte Breite entsprechend der Breite der Türöffnung 
haben. 

(5) Die Vorrichtung muss über eine Hinderniserkennung gemäß der 
in Anlage A ►M4 Index 11 ◄ genannten Spezifikation ver­
fügen. 

(6) Die Vorrichtung muss bei einem Ausfall ihres Antriebssystems 
in Betrieb genommen oder verstaut werden können. 

5.3.2.9. E i n s t i e g s h i l f e n : F a h r z e u g s e i t i g e R a m p e n 

▼M4 
▼C1 

(1) Rampen sind für einen Einsatzbereich auszulegen und zu be­
werten, der durch den vertikalen Spalt bestimmt ist, der bei 
maximaler Neigung von 18 % überbrückt werden kann (10,2°). 

▼B 
(2) Rampen müssen für eine Traglast von mindestens 300 kg aus­

gelegt sein, die in der Mitte aufgebracht und über eine Fläche 
von 660 mm mal 660 mm verteilt ist. 

(3) Einstiegsrampen müssen entweder manuell durch einen Be­
diensteten zu positionieren sein oder auf mechanische Weise 
halbautomatisch durch einen Bediensteten oder den Fahrgast 
bedient werden können. 

(4) Elektrisch betriebene Rampen müssen bei einem Stromausfall 
manuell betrieben werden können. 

(5) Die Oberfläche der Rampe muss rutschfest sein und eine nutz­
bare lichte Breite von mindestens 760 mm haben. 

(6) Rampen, deren lichte Breite weniger als 1 000 mm beträgt, 
müssen auf beiden Seiten erhöhte Kanten haben, damit die 
Räder von Mobilitätshilfen nicht abrutschen können. 

(7) Die Aufkantungen an beiden Enden der Rampe müssen abge­
schrägt und dürfen nicht höher als 20 mm sein. Außerdem 
müssen sie mit deutlich in Kontrast stehenden Warnbändern 
versehen sein. 

(8) Während ihrer Benutzung zum Ein- oder Aussteigen ist die 
Rampe so zu sichern, dass sie sich beim Be- oder Entladen 
nicht verschieben kann. 

(9) Halbautomatische Rampen müssen über einen Mechanismus 
verfügen, der die Bewegung unterbricht, sobald die Vorder­
kante mit einem Gegenstand oder einer Person in Berührung 
kommt. 

(10) Rampen müssen über in sich selbst in Kontrast stehende Mar­
kierungen verfügen. 

5.3.2.10. E i n s t i e g s h i l f e n : F a h r z e u g s e i t i g e H u b l i f t e 

(1) Hublifte sind für einen Einsatzbereich auszulegen und zu be­
werten, der durch den maximal überbrückbaren vertikalen Spalt 
bestimmt ist. 

(2) Die Oberfläche des Hublifts muss rutschfest sein. Die Fläche 
des Hublifts muss eine lichte Breite von mindestens 760 mm 
und eine Länge von 1 200 mm haben. Gemäß Anlage M ist ab 
einer Höhe von 100 mm über dem Hubliftboden eine zuzügli­
che Länge von 50 mm für die Füße vorzusehen, wobei der 
Rollstuhl sowohl in Blickrichtung in das Fahrzeug als auch in 
Blickrichtung aus dem Fahrzeug zum Bahnsteig stehen kann. 

▼B
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(3) Die Überfahrbrücke zur Überbrückung des Spalts zwischen der 
Plattform des Hublifts und dem Boden des Fahrzeugs muss 
mindestens 720 mm breit sein. 

(4) Der Hublift muss für eine Traglast von mindestens 300 kg 
geeignet sein, die in der Mitte der Plattform über eine Fläche 
von 660 mm mal 660 mm verteilt ist. 

(5) Sämtliche Bedienelemente zur Inbetriebnahme sowie zum Ab­
senken, Hochfahren und Verstauen des Hublifts dürfen, soweit 
vorhanden, nur durch kontinuierlichen manuellen Druck zu be­
tätigen sein. Außerdem ist sicherzustellen, dass bei besetztem 
Hublift keine unsachgemäße Ablaufsteuerung möglich ist. 

(6) Der Hublift muss so konstruiert sein, dass er auch bei einem 
Ausfall seiner Stromversorgung in Betrieb genommen, in be­
setztem Zustand abgesenkt und in leerem Zustand hochgefahren 
und verstaut werden kann. 

(7) Kein Bestandteil des Hublifts darf sich beim Hochfahren bzw. 
Absenken einer Person schneller als 150 mm/s bewegen; bei 
der Inbetriebnahme und beim Verstauen darf sich kein Bestand­
teil schneller als 600 mm/s bewegen (es sei denn, der Hublift 
wird manuell in Betrieb genommen oder verstaut). 

(8) In besetztem Zustand darf die horizontale und vertikale Be­
schleunigung des Hublifts 0,3 g nicht überschreiten. 

(9) Der Hublift muss mit Barrieren ausgestattet sein, damit die 
Räder eines Rollstuhls während des Betriebs nicht von der 
Plattform rollen können. 

(10) Mit Hilfe einer beweglichen Barriere oder einer fest integrierten 
Vorrichtung muss verhindert werden, dass der Rollstuhl über 
die dem Fahrzeug zugewandte Kante rollen kann, bevor der 
Hublift vollständig hochgefahren ist. 

(11) Jede Seite des Hublifts, die in hochgefahrener Position über das 
Fahrzeug hinausragt, muss mit einer mindestens 25 mm hohen 
Barriere ausgestattet sein. Derartige Barrieren dürfen beim Be­
wegen des Rollstuhls in den Gang oder aus dem Gang kein 
Hindernis darstellen. 

(12) Die Barriere der Ladekante (äußere Barriere), die bei abgesenk­
tem Hublift als Laderampe dient, muss in hochgeklapptem oder 
geschlossenem Zustand ausreichen, um zu verhindern, dass ein 
Elektro-Rollstuhl die Barriere überfährt, öffnet oder herunter­
klappt. Alternativ kann ein zusätzliches System vorgesehen 
werden, das dies verhindert. 

(13) Der Hublift muss so ausgelegt sein, dass der Rollstuhl sowohl 
in Blickrichtung in das Fahrzeug als auch in Blickrichtung aus 
dem Fahrzeug zum Bahnsteig stehen kann. 

(14) Der Hublift muss über in sich selbst in Kontrast stehende Mar­
kierungen verfügen. 

▼B
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6. BEWERTUNG DER KONFORMITÄT UND/ODER GE­
BRAUCHSTAUGLICHKEIT 

Die Module für die Verfahren der Konformitätsbewertung, der Ge­
brauchstauglichkeitsbewertung und der EG-Prüfung sind im Be­
schluss 2010/713/EU beschrieben. 

6.1. Interoperabilitätskomponenten 

▼M4 
6.1.1. Konformitätsbewertung 

Der Hersteller einer Interoperabilitätskomponente oder sein in der 
Union ansässiger Bevollmächtigter muss eine EG-Konformitäts- 
oder EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung gemäß Artikel 9 Absatz 2 
und Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/797 ausstellen, 
bevor die Interoperabilitätskomponente in Verkehr gebracht wird. 

Die Konformitätsbewertung einer Interoperabilitätskomponente ist 
gemäß dem/den für die betreffende Komponente vorgeschriebenen 
Modul(en) durchzuführen (siehe Abschnitt 6.1.2). 

▼B 
6.1.2. Anwendung der Module 

In folgender Tabelle sind die Module für die EG-Konformitäts­
bescheinigung für Interoperabilitätskomponenten aufgeführt. 

Tabelle 14 

Module für die EG-Konformitätsbescheinigung von Interoperabilitätskomponenten 

Modul CA Interne Fertigungskontrolle 

Modul CA1 Interne Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch Einzel­
begutachtung 

Modul CA2 Interne Fertigungskontrolle und Produktprüfung in unregelmäßi­
gen Abständen 

Modul CB EG-Baumusterprüfung 

Modul CC Konformität mit dem Baumuster auf Grundlage einer internen 
Fertigungskontrolle 

Modul CD Konformität mit dem Baumuster auf Grundlage eines Qualitäts­
sicherungssystems für den Produktionsprozess 

Module CF Konformität mit dem Baumuster auf Grundlage einer Produkt­
prüfung 

Modul CH Konformität auf Grundlage eines umfassenden Qualitätssiche­
rungssystems 

Modul CH1 Konformität auf Grundlage eines umfassenden Qualitätssiche­
rungssystems mit Entwurfsprüfung 

Modul CV Baumustervalidierung durch Betriebsbewährung (Gebrauchstaug­
lichkeit) 

Der Hersteller oder sein in der Union ansässiger Bevollmächtigter 
muss je nach der zu bewertenden Komponente eines der Module 
oder eine der Modulkombinationen wählen, die in folgender Tabelle 
aufgeführt sind. 

▼M4 
Tabelle 15 

Modulkombinationen für die EG-Konformitätsbescheinigung von Interoperabilitätskomponenten 

Abschnitt dieses An­
hangs 

Zu bewertende Kom­
ponenten 

Modul 

CA 
CA1 
oder 

CA2 ( 1 ) 

CB + 
CC 

CB + 
CD 

CB + 
CF CH ( 1 ) CH1 

5.3.1.2 und 5.3.1.3 
Bahnsteigseitige 

Rampen und Hu­
blifte 

X X X X X 

▼B
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Abschnitt dieses An­
hangs 

Zu bewertende Kom­
ponenten 

Modul 

CA 
CA1 
oder 

CA2 ( 1 ) 

CB + 
CC 

CB + 
CD 

CB + 
CF CH ( 1 ) CH1 

5.3.2.1 Bedienelemente von 
Türen X X X 

5.3.2.2, 5.3.2.3 
und 5.3.2.4 Toilettenmodule X X X X X 

5.3.2.5 Wickeltische X X X 

5.3.2.6 Hilferufvorrichtun­
gen X X X 

5.3.2.8 bis 5.3.2.10 Einstiegsvorrichtun­
gen X X X X X 

( 1 ) Die Module CA1, CA2 oder CH dürfen nur für Produkte verwendet werden, deren Herstellung ein Entwurf zugrunde 
liegt, der bereits vor Anwendung der einschlägigen TSI für das Inverkehrbringen von Produkten entwickelt und 
verwendet wurde, vorausgesetzt, der Hersteller weist der benannten Stelle nach, dass für vorherige Anwendungen 
unter vergleichbaren Bedingungen eine Entwurfs- und Baumusterprüfung durchgeführt wurde und die Anforderungen 
dieser TSI erfüllt werden. Dieser Nachweis ist zu dokumentieren und ihm kommt dieselbe Beweiskraft zu wie 
Modul CB oder einer Entwurfsprüfung gemäß Modul CH1. 

▼B 
Bei der Bewertung anzuwendende Sonderverfahren sind in Ab­
schnitt 6.1.3 spezifiziert. 

6.1.3. Besondere Bewertungsverfahren 

6.1.3.1. U n i v e r s a l t o i l e t t e n m o d u l 

Die Größe des Toilettenraums, die es ermöglicht, einen Rollstuhl 
gemäß Anlage M in eine Position zu bewegen, von der aus Roll­
stuhlfahrer seitlich oder diagonal zum Toilettensitz gelangen können, 
ist nach dem Verfahren A zu bewerten, das in der in Anlage A 
Ziffer 9 genannten Spezifikation beschrieben ist. 

Ist die Anwendung des Verfahrens A nicht möglich, so kann alter­
nativ das Verfahren B angewendet werden, das in der in Anlage A 
Ziffer 9 genannten Spezifikation beschrieben ist. Zulässig ist dies 
allerdings nur 

— bei Fahrzeugen mit einer verfügbaren Fußbodenbreite von weni­
ger als 2 400 mm; 

— bei Erneuerung oder Umrüstung existierender Fahrzeuge. 

6.1.3.2. T o i l e t t e n m o d u l u n d U n i v e r s a l t o i l e t t e n m o d u l 

Werden Toilettenmodule oder Universaltoilettenmodule nicht als se­
parate Kabinen hergestellt, so können ihre Merkmale auf Ebene des 
Teilsystems bewertet werden. 

6.2. Teilsysteme 

▼M4 
6.2.1. EG-Prüfung (allgemein) 

Die für Teilsysteme anzuwendenden EG-Prüfverfahren sind in Arti­
kel 15 und Anhang IV der Richtlinie (EU) 2016/797 beschrieben. 

Das EG-Prüfverfahren ist nach dem/den in Abschnitt 6.2.2 dieser 
TSI spezifizierten Modul(en) durchzuführen. 

▼M4
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Teilsystem „Infrastruktur“: Wenn der Antragsteller nachweist, dass 
die Tests oder Bewertungen eines Teilsystems oder von Teilen eines 
Teilsystems mit denen vorheriger Anwendungen desselben Entwurfs 
identisch sind oder erfolgreich durchgeführt wurden, so sind die 
Ergebnisse dieser Versuche und Bewertungen von der benannten 
Stelle im Rahmen der EG-Prüfung zu berücksichtigen. 

Ziel einer Prüfung durch eine benannte Stelle ist es, sicherzustellen, 
dass das Teilsystem „Infrastruktur“ die Anforderungen der TSI er­
füllt. Die Prüfung ist als Augenscheinprüfung durchzuführen; im 
Zweifelsfalle kann die benannte Stelle den Antragsteller auffordern, 
zur Prüfung der Werte Messungen durchzuführen. Falls verschiedene 
Verfahren möglich sind (z. B für den Kontrast), so ist das Mess­
verfahren des Antragstellers anzuwenden. 

Das Zulassungsverfahren und der Inhalt der Bewertung sind zwi­
schen dem Antragsteller und einer benannten Stelle gemäß den An­
forderungen dieser TSI festzulegen. 

▼B 
6.2.2. EG-Prüfverfahren für Teilsysteme (Module) 

In folgender Tabelle sind die Module für die EG-Prüfung von Teil­
systemen aufgeführt. 

Tabelle 16 

Module für die EG-Prüfung von Teilsystemen 

Modul SB EG-Baumusterprüfung 

Modul SD EG-Prüfung auf Grundlage eines Qualitätssiche­
rungssystems für den Produktionsprozess 

Modul SF EG-Prüfung auf Grundlage einer Produktprüfung 

Modul SG EG-Prüfung durch Einzelprüfung 

Modul SH1 EG-Prüfung auf Grundlage eines umfassenden Qua­
litätssicherungssystems mit Entwurfsprüfung 

Der Antragsteller muss eines der Module oder eine der Modulkom­
binationen wählen, die in Tabelle 17 aufgeführt sind. 

Tabelle 17 

Modulkombinationen für die EG-Prüfung von Teilsystemen 

Zu bewertendes Teilsystem Module SB + 
SD 

Module SB + 
SF Modul SG Modul SH1 

Teilsystem „Fahrzeuge“ X X X 

Teilsystem „Infrastruk­
tur“ 

X X 

Die während der einzelnen Phasen zu bewertenden Merkmale des 
Teilsystems sind Anlage E zu entnehmen (Tabelle E.1 für das Teil­
system „Infrastruktur“ und Tabelle E.2 für das Teilsystem „Fahr­
zeuge“). Der Antragsteller muss bestätigen, dass jedes produzierte 
Teilsystem mit dem Baumuster übereinstimmt. 

6.2.3. Besondere Bewertungsverfahren 

6.2.3.1. R o l l s t u h l - T r a n s f e r s i t z e 

Bei der Bewertung der Vorschrift über die Bereitstellung von Trans­
fersitzen ist lediglich zu überprüfen, ob diese vorhanden und mit 
beweglichen Armlehnen ausgestattet sind. Insbesondere die Methode 
des Transfers ist von dieser Bewertung ausgenommen. 

▼M4
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6.2.3.2. P o s i t i o n v o n S t u f e n z u m E i n - u n d A u s s t i e g 

Die Validierung dieser Anforderung erfolgt durch Berechnung an­
hand der Nennwerte aus der Konstruktionszeichnung des Fahrzeugs 
sowie der Nennwerte der Bahnsteige, an denen das Fahrzeug plan­
mäßig hält. Die Außenkante des Fußbodens an der Einstiegstür gilt 
als Stufe. 

▼M4 
6.2.3.3. K o n t r a s t b e w e r t u n g f ü r d a s T e i l s y s t e m „ F a h r z - 

e u g e “ 

Die Bewertung des Kontrasts für das Teilsystem „Fahrzeuge“ ist 
gemäß der in Anlage A Index 18 genannten Spezifikation durch­
zuführen. 

▼B 
6.2.4. Technische Lösungen, die in der Entwurfsphase eine Konformitäts­

vermutung begründen 

Für die Zwecke dieser TSI kann das Teilsystem „Infrastruktur“ als 
eine Zusammensetzung von verschiedenen wiederkehrenden Teilen 
verstanden werden, darunter 
— Parkplätze, 
— Türen und Eingänge, transparente Hindernisse und deren Kenn­

zeichnung, 
— taktile Bodenindikatoren, taktile Informationen auf hindernis­

freien Wegen, 
— mit Handläufen versehene Rampen und Treppen, 
— Aufbau und Hervorhebung von Einrichtungsgegenständen, 
— Fahrkarten-/Informationsschalter, 
— Fahrkartenverkaufsautomaten und Fahrkartenkontrollgeräte, 
— visuelle Informationen: Wegweiser, Piktogramme und dyna­

mische Informationen, 
— Bahnsteige, einschließlich der Bahnsteigenden und -kanten, Un­

terstellmöglichkeiten und Wartebereiche, falls vorhanden, 
— schienengleiche Bahnübergänge. 
Für diese Teilkomponenten des Teilsystems „Infrastruktur“ kann die 
Konformitätsvermutung bereits in der Entwurfsphase vor und un­
abhängig von spezifischen Projekten geprüft werden. In der Ent­
wurfsphase ist von der benannten Stelle eine Zwischenprüfbeschei­
nigung (Intermediate Statement of Verification, ISV) auszustellen. 

▼M4 
6.2.5. Bewertung der Instandhaltung 

Gemäß Artikel 15 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/797 ist der 
Antragsteller für die Erstellung des technischen Dossiers mit den für 
den Betrieb und die Instandhaltung geforderten Unterlagen 
verantwortlich. 
Die benannte Stelle muss lediglich überprüfen, dass die für den 
Betrieb und die Instandhaltung geforderten Unterlagen gemäß Ab­
schnitt 4.5 dieser TSI vorhanden sind. Die eigentlichen Informatio­
nen, die in den vorgelegten Unterlagen enthalten sind, müssen von 
der benannten Stelle nicht geprüft werden. 

6.2.6. Bewertung betrieblicher Regelungen 

Gemäß den Artikeln 10 und 12 der Richtlinie (EU) 2016/798 müssen 
Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber bei Beantragung 
einer neuen oder der Änderung einer bestehenden Sicherheitsbeschei­
nigung bzw. Sicherheitsgenehmigung nachweisen, dass sie im Rah­
men ihres Sicherheitsmanagementsystems die betrieblichen Anforde­
rungen dieser TSI erfüllen. 

▼B 
6.2.7. Bewertung von Einheiten, die für den Einsatz im allgemeinen Fahr­

betrieb ausgelegt sind 

Werden anstatt fester Zugeinheiten Einzelfahrzeuge bereitgestellt, so 
sind diese Fahrzeuge auf die entsprechenden Abschnitte dieser TSI 
hin zu prüfen. Dabei wird akzeptiert, dass möglicherweise nicht 
jedes Fahrzeug über Rollstuhlplätze, rollstuhlgerechte Einrichtungen 
oder eine Universaltoilette verfügt. 

▼B
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Der Einsatzbereich im Hinblick auf die Art der Fahrzeuge, die an die 
zu bewertende Einheit gekuppelt sind, damit der Zug die TSI voll­
ständig erfüllt, wird von der benannten Stelle nicht geprüft. 

▼M4 
Nachdem das Inverkehrbringen der Einheit genehmigt wurde, muss 
das Eisenbahnunternehmen sicherstellen, dass bei der Zugbildung 
mit anderen kompatiblen Fahrzeugen der gesamte Zugverband die 
Anforderungen in Abschnitt 4.2 dieser TSI entsprechend den Be­
stimmungen in Abschnitt 4.2.2.5 (Zugbildung) der TSI OPE erfüllt. 

▼B 
7. UMSETZUNG DER TSI 

7.1. Anwendung dieser TSI auf neue Infrastruktur und Fahrzeuge 

▼M4 
7.1.1. Neue Infrastruktur 

Diese TSI gilt für alle neuen Bahnhöfe, die in ihren Anwendungs­
bereich fallen. 

Diese TSI muss nicht für neue Bahnhöfe angewendet werden, die bei 
Inkrafttreten dieser TSI bereits über eine Baugenehmigung verfügen 
oder Gegenstand eines bereits unterzeichneten oder in der Endphase 
einer Ausschreibung befindlichen Bauauftrags sind. Allerdings muss 
eine frühere Fassung dieser TSI in ihrem festgelegten Anwendungs­
bereich angewendet werden. Ist die Teilanwendung bestimmter Fas­
sungen dieser TSI auf bestimmte Bahnhofsbereiche beschränkt, so 
muss der Antragsteller nachweisen, dass die geltenden Anforderun­
gen kohärent sind, was wiederum von der benannten Stelle zu be­
stätigen ist. 

Die erneute Inbetriebnahme von Bahnhöfen, die lange Zeit für den 
Personenverkehr geschlossen waren, kann als eine Erneuerung oder 
Umrüstung im Sinne von Abschnitt 7.2 betrachtet werden. 

Bei sämtlichen Neubauvorhaben müssen sich der Bahnhofsbetreiber 
oder die Planungsstelle mit den für die Verwaltung des umgebenden 
Geländes zuständigen Stellen beraten, um sicherzustellen, dass die 
Anforderungen an die Zugänglichkeit nicht nur innerhalb des Bahn­
hofs, sondern auch auf den Zugangswegen so weit als möglich erfüllt 
werden. Bei multimodalen Bahnhöfen sollten in Bezug auf die Ver­
bindungen zwischen der Eisenbahn und den anderen Verkehrsträgern 
auch andere Verkehrsverwaltungen konsultiert werden. 

7.1.2. Neue Fahrzeuge 

(1) Diese TSI gilt für alle Fahrzeugeinheiten im Anwendungsbereich 
dieser TSI, die nach dem 28. September 2023 in Verkehr ge­
bracht werden, sofern nicht Abschnitt 7.1.1.2 „Anwendung auf 
laufende Projekte“ der TSI LOC&PAS zur Anwendung kommt. 

(2) Die Einhaltung dieses Anhangs in seiner gültigen Fassung vor 
dem 28. September 2023 gilt als gleichwertig mit der Einhaltung 
dieser TSI mit Ausnahme der in Anlage P aufgeführten Ände­
rungen der TSI. 

(3) Für das Teilsystem „Fahrzeuge“ und die dazugehörigen Interope­
rabilitätskomponenten gelten für die EG-Baumuster- oder Ent­
wurfsprüfbescheinigungen die in Abschnitt 7.1.3 der 
TSI LOC&PAS genannten Vorschriften. 

▼B 
7.2. Anwendung der TSI auf bestehende Infrastruktur und Fahr­

zeuge 

7.2.1. Etappen bis zum Erreichen des Zielsystems 

Diese TSI gilt für Teilsysteme, wenn diese erneuert oder umgerüstet 
werden. 

▼B
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Diese TSI gilt nicht für Erneuerungen oder Umrüstungen von Bahn­
höfen, die bei Inkrafttreten dieser TSI bereits über eine Baugeneh­
migung verfügen oder Gegenstand eines bereits unterzeichneten oder 
in der Endphase einer Ausschreibung befindlichen Bauauftrags sind. 

Diese TSI gilt nicht für erneuerte oder umgerüstete Fahrzeuge, die 
bei Inkrafttreten der TSI Gegenstand eines bereits unterzeichneten 
oder in der Endphase einer Ausschreibung befindlichen Vertrags 
sind. 

Bezüglich der bereits vorhandenen Infrastruktur und Fahrzeuge be­
steht das übergeordnete Ziel der TSI darin, Konformität mit der TSI 
herzustellen, indem bestehende Zugangshindernisse identifiziert und 
schrittweise beseitigt werden. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Anlagenverzeichnisse erstellt 
werden, und beschließen Umsetzungspläne, um das Ziel dieser Ver­
ordnung zu erreichen. 

▼M1 
7.2.1.1. B e s t a n d s r e g i s t e r — I n f r a s t r u k t u r 

7.2.1.1.1. Funktionale und technische Architektur 

Das Bestandsregister hat folgende Funktionen: 

1) Feststellung der bestehenden Hindernisse und Barrieren der Zu­
gänglichkeit, 

2) Bereitstellung praktischer Informationen für die Nutzer, 

3) Überwachung und Bewertung der Fortschritte auf dem Gebiet der 
barrierefreien Zugänglichkeit. 

Die Architektur für den Austausch von Barrierefreiheitsdaten ist in 
der Verordnung (EU) Nr. 454/2011 (TSI TAP) festgelegt worden. 

▼M4 
Die Spezifikationen in Anlage A Index 21 und Index 22 gelten für 
das Format und den Austausch von Barrierefreiheitsdaten. 

▼M1 
Für den vorgesehenen besonderen Verwendungszweck wird ein har­
monisiertes, spezifisches Transmodel-Profil gemäß den in Anlage O 
Index 1 genannten technischen Dokumenten verwendet. 

7.2.1.1.2. Vorschriften für die Eingabe und Selbstbewertung von Barrierefrei­
heitsdaten 

Für die Eingabe und Selbstbewertung von Barrierefreiheitsdaten gel­
ten folgende Vorschriften: 

1) Stellen, die Barrierefreiheitsdaten über Anlagen bzw. Einrichtun­
gen erfassen, brauchen nicht unabhängig von der täglichen Ver­
waltung dieser Anlagen bzw. Einrichtungen zu sein. 

2) Bei der ersten Erfassung von Barrierefreiheitsdaten nach dem 
Inkrafttreten der Durchführungsverordnung (EU) 2019/772 der 
Kommission ( 1 ) kann der Stand der Konformität der Bahnhöfe 
mit dieser TSI als ungeprüft ausgewiesen werden. 

▼B 

( 1 ) Durchführungsverordnung (EU) 2019/772 der Kommission vom 16. Mai 2019 zur Än­
derung der Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 bezüglich des Bestandsregisters im Hinblick 
auf die Feststellung von Zugänglichkeitsbarrieren, die Information der Nutzer und die 
Überwachung und Bewertung der Fortschritte auf dem Gebiet der Zugänglichkeit 
(ABl. L 139 I vom 27.5.2019, S. 1).
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3) Werden an einem Bahnhof oder Teilen davon Umrüstungen, Er­
neuerungen oder sonstige Arbeiten durchgeführt, die in einem 
nationalen Umsetzungsplan für diese TSI vorgesehen sind, so 
werden gegebenenfalls die betreffenden Barrierefreiheitsdaten ein­
schließlich des Stands der Konformität mit dieser TSI aktualisiert. 

4) Der Stand der Konformität mit dieser TSI kann aufgrund einer 
Zwischenprüfbescheinigung gemäß Abschnitt 6.2.4 dieser TSI 
aktualisiert werden. 

5) Die Betriebsfähigkeit der Ausrüstung braucht nicht erfasst zu 
werden. 

Ein Datenerfassungsinstrument, dessen Funktionsweise in den tech­
nischen Dokumenten gemäß Anlage O Index 2 beschrieben ist, wird 
von der Kommission zur Verfügung gestellt. 

Alternativ können strukturierte Barrierefreiheitsdaten, falls sie vor­
handen sind und in das harmonisierte Profil konvertiert werden kön­
nen, nach ihrer Konvertierung übermittelt werden. Die Methodik für 
die Konvertierung vorhandener Barrierefreiheitsdaten und das Kom­
munikationsprotokoll sind in den technischen Dokumenten gemäß 
Anlage O Index 3 beschrieben. 

7.2.1.1.3. Vorschriften für die Datenabfrage 

Aus der ERSAD-Datenbank: 

1) Die Öffentlichkeit kann von einer öffentlich zugänglichen Web­
site der Eisenbahnagentur der Europäischen Union auf Informa­
tionen zugreifen. 

2) Die registrierten nationalen Behörden können alle für den Mit­
gliedstaat relevanten Barrierefreiheitsdaten abrufen. 

3) Die Kommission und die Agentur können alle Barrierefreiheits­
daten abrufen. 

▼M4 __________ 

▼M1 
7.2.1.1.4. Vorschriften für die Verwaltung von Rückmeldungen der Nutzer 

Rückmeldungen der Nutzer sind in folgender Form möglich: 

1) Institutionelle Rückmeldungen von Nutzerverbänden, einschließ­
lich Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten: 
Bestehende Strukturen können verwendet werden, soweit sie Ver­
treter von Organisationen von Personen mit Behinderungen und 
Personen mit eingeschränkter Mobilität einschließen und die Si­
tuation auf einer geeigneten Ebene — nicht unbedingt auf natio­
naler Ebene — angemessen widerspiegeln. Das Verfahren für 
Rückmeldungen der Nutzer wird so gestaltet, dass es die gleich­
berechtigte Beteiligung solcher Organisationen ermöglicht. 

2) Individuelle Rückmeldungen: Website-Besucher bekommen die 
Möglichkeit, fehlerhafte Informationen über die barrierefreie Zu­
gänglichkeit eines bestimmten Bahnhofs zu melden und erhalten 
dafür eine Eingangsbestätigung. 

Die Rückmeldungen der Nutzer werden in beiden Fällen von den für 
Erfassung, Pflege und Austausch der Daten zuständigen Stellen an­
gemessen berücksichtigt. 

▼B 
7.2.2. Anwendung dieser TSI auf bestehende Infrastruktur 

Werden im Bereich der Infrastruktur Teile erneuert oder umgerüstet, 
so müssen diese der vorliegenden TSI entsprechen. In der TSI wird 
allerdings eingeräumt, dass aufgrund der Merkmale des bestehenden 
Eisenbahnsystems die Konformität der vorhandenen Infrastruktur 
auch durch eine schrittweise Verbesserung der Zugänglichkeit her­
gestellt werden kann. 

Neben diesem Stufenkonzept sind für das Zielsystem in Bezug auf 
die vorhandene Infrastruktur folgende Ausnahmen zulässig: 

▼M1
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— Werden beim Bau eines hindernisfreien Weges bereits vorhan­
dene Fußgängerüberführungen, Treppen und Unterführungen, 
einschließlich Türen, Aufzügen und Fahrkartenkontrollgeräten, 
mit einbezogen, so müssen die für diese Elemente vorgeschrie­
benen Breiten nicht eingehalten werden. 

— An bestehenden Bahnhöfen muss die Mindestbreite der Bahn­
steige nicht eingehalten werden, wenn der Grund für die Abwei­
chung auf bestimmte Hindernisse (z. B. tragende Säulen, Trep­
penschächte, Aufzüge) oder vorhandene Gleise, die sich nicht 
versetzen lassen, zurückzuführen ist. 

— Sind bestehende Bahnhöfe oder Teile davon als historische Ge­
bäude eingestuft und durch nationale Gesetze geschützt, so dür­
fen die Anforderungen dieser TSI angepasst werden, um das 
betreffende nationale Denkmalschutzgesetz nicht zu verletzen. 

▼M4 
7.2.3. Anwendung dieser TSI auf in Betrieb befindliche Fahrzeuge oder 

bestehende Fahrzeugtypen 

(1) Für die Verwaltung von Änderungen an in Betrieb befindlichen 
Fahrzeugen oder bestehenden Fahrzeugtypen gelten die in Ab­
schnitt 7.1.2 der TSI LOC&PAS und in Anlage F dieser TSI 
genannten Vorschriften. 

(2) Für die Erweiterung des Verwendungsgebiets von Fahrzeugen, 
die vor dem 19. Juli 2010 in Betrieb waren oder über eine 
Genehmigung nach der Richtlinie 2008/57/EG verfügen, gelten 
die in Abschnitt 7.1.4 der TSI LOC&PAS genannten Vorschrif­
ten. 

▼B 
7.3. Sonderfälle 

7.3.1. Allgemeines 

Die in Abschnitt 7.3.2 aufgeführten Sonderfälle sehen spezielle Be­
stimmungen vor, die für bestimmte Streckennetze der Mitgliedstaaten 
erforderlich und zulässig sind. 

Die Sonderfälle sind in folgende Kategorien unterteilt: 

— permanente „P-Fälle“, 

— temporäre „T-Fälle“, in denen eine Verwirklichung des Zielsys­
tems in der Zukunft vorgesehen ist. 

7.3.2. Liste der Sonderfälle 

7.3.2.1. V o r r a n g s i t z e ( A b s c h n i t t 4 . 2 . 2 . 1 ) 

Sonderfälle Deutschland und Dänemark („P“) 

10 % aller Sitzplätze müssen Vorrangsitze sein. In Zügen mit op­
tionaler und obligatorischer Sitzplatzreservierung müssen mindestens 
20 % dieser Vorrangsitze über ein Piktogramm verfügen. Die übri­
gen 80 % der Vorrangsitze können im Voraus gebucht oder reser­
viert werden. 

In Zügen ohne Reservierungsmöglichkeit müssen alle Vorrangsitze 
über ein entsprechendes Piktogramm gemäß Abschnitt 4.2.2.1.2.1 
verfügen. 

7.3.2.2. R o l l s t u h l p l ä t z e ( A b s c h n i t t 4 . 2 . 2 . 2 ) 

Sonderfall Frankreich („P“) für das Netz der Region Île de France 

In allen Einheiten, die für die RER-Linien A, B, C, D und E in der 
Region Île de France ausgelegt sind, ist die Anzahl der Rollstuhl­
plätze, unabhängig von der Länge der Einheit, auf zwei begrenzt. 

7.3.2.3. A u ß e n t ü r e n ( A b s c h n i t t 4 . 2 . 2 . 3 . 2 ) 

Sonderfall Frankreich („P“) für das Netz der Region Île de France 

In allen Einheiten, die für die RER-Linien A, B, C, D und E in der 
Region Île de France ausgelegt sind, muss wegen der kurzen Halte­
zeiten/Fahrtzeiten an/zwischen den Bahnhöfen kein akustisches Sig­
nal gegeben werden, wenn eine Einstiegstür zum Öffnen freigegeben 
wird. 

▼B
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7.3.2.4. L i c h t e R ä u m e ( A b s c h n i t t 4 . 2 . 2 . 6 ) 

Sonderfall Großbritannien, Nordirland und Irland („P“) 

Aufgrund des eingeschränkten Lichtraumprofils, der Gleiskrümmung 
und der dadurch eingeschränkten Fahrzeugbreite ist es zulässig, die 
Bestimmung in Abschnitt 4.2.2.6 (erster Gedankenstrich) nur auf den 
Zugang zu den Vorrangsitzen zu beschränken. 
Dieser Sonderfall steht dem Zugang TSI-konformer Fahrzeuge zum 
nationalen Netz nicht entgegen. 

7.3.2.5. N i v e a u w e c h s e l ( A b s c h n i t t 4 . 2 . 2 . 8 ) 

Sonderfall Frankreich („P“) für das Netz der Region Île de France 

Stufen im Innern von Doppelstockzügen (mit Ausnahme der Ein­
stiegsstufen) dürfen maximal 208 mm hoch und müssen mindestens 
215 mm tief sein, gemessen auf der Mittelachse der Stufen. 

7.3.2.6. P o s i t i o n v o n S t u f e n z u m E i n - u n d A u s s t i e g ( A b ­
s c h n i t t 4 . 2 . 2 . 1 1 ) 

Sonderfall Estland, Lettland und Litauen („P“) für alle Fahrzeuge, 
die im Normalbetrieb planmäßig an Bahnsteigen mit einer Höhe von 
200 mm halten 

In diesem Sonderfall müssen δ h , δν + und δν- die Werte der folgen­
den Tabelle haben: 

Tabelle 18 

Werte von δ h , δν + und δν - für den Sonderfall Estland, Lettland 
und Litauen 

δ h (mm) δν + (mm) δν - (mm) 

Auf geradem, ebenem 
Gleis 

200 400 entfällt 

Sonderfall Finnland („P“) 

Eine zusätzliche Stufe ist erforderlich, wenn das Fahrzeug in Finn­
land eingesetzt wird. Die erste nutzbare Stufe muss so gestaltet sein, 
dass die maximale Fahrzeugbegrenzungslinie den Anforderungen der 
in Anlage A ►M4 Index 15 ◄ genannten Spezifikation entspricht 
und δ h , δν + und δν - die Werte der folgenden Tabelle haben: 

Tabelle 19 

Werte von δ h , δν + und δν - für den Sonderfall Finnland 

δ h (mm) δν + (mm) δν - (mm) 

Auf geradem, ebenem 
Gleis 

200 230 160 

Auf einem Gleis mit Bo­
genhalbmesser 300 m 

410 230 160 

Sonderfall Deutschland („P“) für alle Fahrzeuge, die im Normal­
betrieb planmäßig an Bahnsteigen mit einer Höhe von 960 mm hal­
ten 

In diesem Sonderfall müssen δ h , δν + und δν - die Werte der folgenden 
Tabelle haben: 

Tabelle 20 

Werte von δ h , δν + und δν - für den Sonderfall Deutschland 

δ h (mm) δν + (mm) δν - (mm) 

Auf geradem, ebenem 
Gleis 

200 230 230 

Auf einem Gleis mit Bo­
genhalbmesser 300 m 

290 230 230 

▼B
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Sonderfall Österreich und Deutschland („P“) für alle Fahrzeuge, die 
im Normalbetrieb planmäßig an Bahnsteigen mit einer Höhe unter 
550 mm halten 

Neben der Erfüllung der Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.11.1(2) 
muss in diesem Fall auch eine Stufe vorhanden sein, so dass die 
Werte von δ h , δν + und δν - die Werte der folgenden Tabelle haben: 

Tabelle 21 

Werte von δ h , δν + und δν - für den Sonderfall Österreich und 
Deutschland bei niedrigen Bahnsteigen 

δ h (mm) δν + (mm) δν - (mm) 

Auf geradem, ebenem 
Gleis 

200 310 entfällt 

Auf einem Gleis mit Bo­
genhalbmesser 300 m 

290 310 entfällt 

Sonderfall Irland („P“) für alle Fahrzeuge, die im Normalbetrieb 
planmäßig an Bahnsteigen mit einer Höhe von 915 mm halten 

In diesem Sonderfall müssen δ h , δν + und δν- die Werte der folgen­
den Tabelle haben: 

Tabelle 22 

Werte von δ h , δν + und δν - für den Sonderfall Irland 

δ h (mm) δν + (mm) δν - (mm) 

Auf geradem, ebenem 
Gleis 

275 250 — 

Auf einem Gleis mit Bo­
genhalbmesser 300 m 

275 250 — 

Sonderfall Portugal („P“) für das Netz mit Spurweite 1 668 mm 

In Fahrzeugen, die im Netz mit Spurweite 1 668 mm betrieben wer­
den sollen, muss die erste nutzbare Stufe den Werten in Ab­
schnitt 4.2.2.11.1(5) Tabelle 9 entsprechen; dies gilt auch für Fahr­
zeuge, die für unterschiedliche Spurweiten ausgelegt sind und Drei­
schienengleise mit Spurweite 1 668 mm oder 1 435 mm befahren 
können. 

Im Netz mit Regelspurweite 1 668 mm beträgt die zulässige Bahn­
steighöhe 685 mm oder 900 mm über der Schienenoberkante. 

Die Konstruktion der Einstiegstürschwellen von Neufahrzeugen für 
den Nahverkehr ist für den Einstieg von Bahnsteigen mit einer Höhe 
von 900 mm zu optimieren. 

▼M4 
Sonderfall Spanien („P“) 

Für Fahrzeuge, die für einen Betrieb auf Netzen, die für eine Spur­
weite von 1 435 mm ausgelegt sind, gelten die in Abschnitt 
4.2.2.11.1 in Tabelle 7 und Tabelle 8 für die Werte bq0, δ h , δ v+ 
und δ v- festgelegten Werte. 

Bei Fahrzeugen, die auf Netzen mit einer Spurweite von 1 668 mm 
betrieben werden sollen, entspricht die Position der ersten nutzbaren 
Stufe je nach der Bahnsteighöhe und des Lichtraumprofils der betref­
fenden Strecke nach Abschnitt 7.7.15.1 des Anhangs der Verord­
nung (EU) Nr. 1299/2014 der Kommission ( 1 ) den Maßen in den 
Tabellen 23 und 24 dieser TSI: 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 der Kommission vom 18. November 2014 über die 
technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Infrastruktur“ des Ei­
senbahnsystems in der Europäischen Union (ABl. L 356 vom 12.12.2014, S. 1).
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Tabelle 23 

Sonderfall Spanien — Werte von δ h , δ ν+ und δ ν- und bq 0 auf 
geradem, ebenem Gleis mit einer Spurweite von 1 668 mm 

Auf geradem, ebenem Gleis 

Position der Stufe 

Lichtraumprofil der Strecke 

Begren­
zungslinie 

GEC16 oder 
GEB16 

Begrenzungslinie GHE16 
Drei­

schienen­
gleis 

(1) 

Bahnsteig­
höhe 760 

oder 
680 mm 

Bahnsteig­
höhe 550 mm 

δ h mm Fahrzeuge 
mit varia­
bler Spur­
weite für 

1 435 mm/ 
1 668 mm 

275 275 255 316,5 

Fahrzeuge 
für Spur­

weite 
1 668 mm 

200 200 200 241,5 

δ ν+ mm 230 

δ ν– mm 160 

bq 0 1 725 1 725 1 705 1 766,5 

Tabelle 24 

Sonderfall Spanien — Werte von δ h , δ ν+ und δ ν- und bq 0 auf 
einem Gleis mit einem Bogenhalbmesser von 300 m und einer 

Spurweite von 1 668 mm 

Auf einem Gleis mit Bogenhalbmesser 300 m 

Position der Stufe 

Lichtraumprofil der Strecke 

Begren­
zungslinie 

GEC16 oder 
GEB16 

Begrenzungslinie GHE16 

Drei­
schienen­

gleis 
(1) 

Bahnsteig­
höhe 760 

oder 
680 mm 

Bahnsteig­
höhe 550 mm 

δ h mm Fahrzeuge 
mit varia­
bler Spur­
weite für 

1 435 mm/ 
1 668 mm 

365 365 345 406,5 

Fahrzeuge 
für Spur­

weite 
1 668 mm 

290 290 290 331,5 

δ ν+ mm 230 

δ ν– mm 160 

bq 0 1 737,5 1 737,5 1 717,5 1 779 

(1): Diese Werte gelten dann, wenn die für beide Spurweiten ge­
nutzte Schiene sich unmittelbar neben dem Bahnsteig befindet. 
Liegt jedoch die für beide Spurweiten genutzte Schiene am 
weitesten vom Bahnsteig entfernt, so entspricht die Position 
der ersten nutzbaren Stufe je nach Lichtraumprofil der betref­
fenden Strecke und der Bahnsteighöhe den Maßen, die in den 
Zeilen für die Spurweite 1 668 mm mit zwei Schienen angege­
ben sind. 

▼M4
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Sonderfall Vereinigtes Königreich („P“) für alle Fahrzeuge, die im 
Normalbetrieb planmäßig an Bahnsteigen mit einer Höhe von 
915 mm halten 

Einstiegsstufen müssen den zu diesem Zweck notifizierten nationalen 
technischen Vorschriften entsprechen. 

7.3.2.7. Bereitstellung von Einstiegshilfen und Hilfeleistung (Ab­
schnitt 4.4.3) 

Sonderfall Spanien („P“) 
Im spanischen Netz können Züge mit einer kleineren Fahrzeug­
begrenzungslinie als der für die Einrichtung von Bahnsteigen berück­
sichtigten Lichtraumprofil (siehe Anmerkung) betrieben werden. Da­
durch kann ein breiterer horizontaler Spalt zwischen Zug und Bahn­
steig entstehen. Daher müssen das Eisenbahnunternehmen und der 
beteiligte Infrastrukturbetreiber oder Bahnhofsbetreiber in folgenden 
Fällen eine gemeinsame Risikobewertung durchführen: 
a) bei Fahrzeugen, die im Netz mit Spurweite 1 668 mm betrieben 

werden sollen, wenn sich die Vorderkante der Einstiegsstufe au­
ßerhalb des in Tabelle 23 für δ h = 200 mm und in Tabelle 24 bei 
δ h = 290 mm festgelegten Bereichs befindet; 

b) bei Fahrzeugen, die im Netz mit Spurweite von 1 435 mm auf 
Dreischienenstrecken betrieben werden sollen, und die für beide 
Spurweiten genutzte Schiene am weitesten vom Bahnsteig ent­
fernt liegt. 

Anmerkung: Eine Fahrzeugbegrenzungslinie ist kleiner als ein Licht­
raumprofil, wenn die halbe Breite des kinematischen Bezugsprofils 
der Fahrzeugbegrenzungslinie, gemessen auf Bahnsteighöhe, kleiner 
ist als die halbe Breite des kinematischen Bezugsprofils des Licht­
raumprofils. 

7.3.2.8. Kennzeichnung der hindernisfreien Wege (Abschnitt 4.2.1.2.3) 

Sonderfall Frankreich („T“) 
Auf taktile und kontrastierende Bodenindikatoren darf in kleinen 
Bahnhöfen bei der Bereitstellung von Informationen über hindernis­
freie Wege verzichtet werden, wenn ferngesteuerte akustische Funk­
sender („Beacon“) vorhanden sind. 

▼M4
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Anlage A 

Normen oder Dokumente mit normativem Charakter, auf die in dieser TSI verwiesen wird 

Index Zu bewertende Merkmale TSI-Abschnitt Verbindliche Normenabschnitte 

[1] EN 81-70:2021+A1:2022 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Besondere Anwendungen 
für Personen- und Lastenaufzüge - Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließ­
lich Personen mit Behinderungen 

[1.1] Abmessungen der Aufzüge 4.2.1.2.2 (5) 5.3.1, Tabelle 3 

[1.2] Taktile Zeichen 4.2.1.10 (7) Tabelle 4 Buchstaben c, h, j und 
k 

[2] EN 115-1:2017 
Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen - Teil 1: Konstruktion und Einbau 

[2.1] Bauweise von Fahrtreppen und 
Fahrsteigen 

4.2.1.2.2 (6) 5.4.1.2.2, 5.4.1.2.3 
5.2.2 

[3] EN 12464-2:2014 
Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 2: Arbeitsplätze im Freien 

[3.1] Beleuchtung auf Bahnsteigen 4.2.1.9 (3) Tabelle 5.12, außer den Num­
mern 5.12.16 und 5.12.19 

[4] EN 12464-1:2021 
Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen 

[4.1] Beleuchtung auf Bahnsteigen 4.2.1.9 (3) 61.1.2 

[5] EN 60268-16:2020 
Elektroakustische Geräte - Teil 16: Objektive Bewertung der Sprachverständlichkeit durch den 
Sprachübertragungsindex 

[5.1] Sprachübertragungsindex, Bahn­
höfe 

4.2.1.11 (1) Anhang B 

[5.2] Sprachübertragungsindex, Fahr­
zeuge 

4.2.2.7.4 (5) 

[6] EN 13272-1:2019 
Bahnanwendungen - Elektrische Beleuchtung in Schienenfahrzeugen des öffentlichen Verkehrs - 
Teil 1: Vollbahnen 

[6.1] Beleuchtung in Fahrzeugen 4.2.2.4 (1) 4.1.2 

[6.2] Reduzierte Beleuchtung (betrieb­
liche Regelung) 

4.4.2.7 4.1.6, 4.1.7 

▼M4
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Index Zu bewertende Merkmale TSI-Abschnitt Verbindliche Normenabschnitte 

[7] ISO 3864-1:2011 
Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 1: Gestaltungsgrundlagen 
für Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen 

[7.1] Sicherheits-, Warn-, Gebots- und 
Verbotszeichen 

4.2.2.7.2 (1) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

[8] EN 15273-1:2013+A1:2016/AC:2017 
Bahnanwendungen - Begrenzungslinien - Teil 1: Gemeinsame Vorschriften für Infrastruktur und 
Fahrzeuge 

[8.1] Berechnung von bq 0 4.2.2.11.1 (2) H.2.2 

[9] EN 16585-1:2017 
Bahnanwendungen - Gestaltung für die Nutzung durch PRM - Ausstattung und Bauteile in 
Schienenfahrzeugen - Teil 1: Toiletten 

[9.1] Bewertung des Universaltoilet­
tenmoduls 

6.1.3.1 Kapitel 6 

[9.2] Bequeme Reichweite von Roll­
stuhlfahrern 

4.2.2.2 (12) Abbildung B.2 

[10] ISO 3864-4:2011 
Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 4: Farb- und photome­
trische Eigenschaften von Trägermaterialien für Sicherheitszeichen 

[10.1] Farbdefinitionen 5.3.2.6 (1) Kapitel 4 

[11] EN 14752:2019+A1:2021 
Bahnanwendungen - Seiteneinstiegssysteme für Schienenfahrzeuge 

[11.1] Mechanische Festigkeit der Ein­
stiegsvorrichtung 

5.3.2.8 (2) 4.2.2 

[11.2] Hinderniserkennung 5.3.2.8 (5) 5,4 

[12] ISO 7000:2019 
Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols 

[12.1] Symbol for sign which identify 
wheelchair accessible areas 

Anlage N Nummer N.3 Symbol 0100 

[13] ISO 7001:2007/Amd 4:2017 
Grafische Symbole zur Information der Öffentlichkeit 

[13.1] Symbol für die Kennzeichnung 
rollstuhlgerechter Bereiche 

Anlage N Nummer N.3 Symbol PIPF 006 

[14] ETSI EN 301 462:2000-03 
Human Factors (HF); 
Symbols to identify telecommunications facilities for deaf and hard of hearing people 

▼M4
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Index Zu bewertende Merkmale TSI-Abschnitt Verbindliche Normenabschnitte 

[14.1] Kennzeichnung von Induktions­
schleifen 

Anlage N Nummer N.3 4.3.1.2 

[15] EN 15273-2:2013+A1:2016 
Bahnanwendungen - Begrenzungslinien - Teil 2: Fahrzeugbegrenzungslinien 

[15.1] Sonderfall Finnland 7.3.2.6 Anhang F 

[16] EN 16585-2:2017 
Bahnanwendungen - Gestaltung für die Nutzung durch PRM - Ausstattung und Bauteile in 
Schienenfahrzeugen - Teil 2: Bauteile zum Sitzen, Stehen und Fortbewegen 

[16.1] Schematische Darstellung von 
Vorrangsitzen 

4.2.2.1.2.1 (7) 
4.2.2.1.2.1 (8) 

Anhang A 

[16.2] Sitze in Reihenanordnung 4.2.2.1.2.2 (1) Abbildung A.2 

[16.3] Sitze in Vis-à-vis-Anordnung 4.2.2.1.2.3 (1) 
4.2.2.1.2.3 (2) 

Abbildungen A.3 und A.4 

[16.4] Schematische Darstellung von 
Rollstuhlplätzen 

4.2.2.2 (4) Abbildungen B1, B2, B3 

[16.5] Schematische Darstellung von 
Rollstuhlplätzen 

Anlage F Abbildung 5 

[17] EN 16585-3:2017 
Bahnanwendungen - Gestaltung für die Nutzung durch PRM - Ausstattung und Bauteile in 
Schienenfahrzeugen - Teil 3: Lichte Räume und Innentüren 

[17.1] Lichte Räume im Fahrzeugin­
nenraum 

4.2.2.6 (1) Abbildung 2 

[17.2] Lichter Raum zwischen mit­
einander verbundenen Fahrzeu­
gen eines Zugteils 

4.2.2.6 (1) Abbildung 3 

[17.3] Lichter Raum der Verbindungen 
zu den Rollstuhlplätzen 

4.2.2.6 (1) Abbildung 5 

[17.4] Breiten für lichte Räume bei 
Richtungsänderungen 

4.2.2.6 (4) Tabelle 3 

[18] EN 16584-1:2017 
Bahnanwendungen - Gestaltung für die Nutzung durch PRM - Allgemeine Anforderungen - 
Teil 1: Kontrast 

[18.1] Kontrastbewertung für das Teil­
system „Fahrzeuge“ 

6.2.3.3 Anhang A, Kapitel A.1 

▼M4
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Index Zu bewertende Merkmale TSI-Abschnitt Verbindliche Normenabschnitte 

[19] EN 16584-2:2017 
Bahnanwendungen - Gestaltung für die Nutzung durch PRM - Allgemeine Anforderungen - 
Teil 2: Informationen 

[19.1] Visuelle Türsignale 4.2.2.3.2 (11) 5.3.3.2 (g) und (h) 

[20] EN 17285:2020 
Bahnanwendung - Akustik - Messung akustischer Türsignale 

[20.1] Messung von Türsignalen im 
Fahrzeug 

Anl. G – G.4 5, 6, 7 

[20.2] Messungen von Türsignalen au­
ßerhalb des Fahrzeugs 

Anl. G – G.4 5, 6, 7 

[20.3] Messung von Türfindesignalen Anl. G - G.4 5, 7 

[21] CEN/TS 16614-1:2020 Öffentlicher Verkehr - Netzwerk- und Fahrplan-Austausch (NeTEx) - Teil 
1: Austauschformat für Netzwerk-Topologie im öffentlichen Verkehr 

[21.1] Formatierung und Austausch 
von Barrierefreiheitsdaten 

7.2.1.1.1 Gesamtes Dokument 

[22] EN 12896-1:2016 Öffentlicher Verkehr – Datenreferenzmodell – Gemeinsame Konzepte (Trans­
model) 

[22.1] Formatierung und Austausch 
von Barrierefreiheitsdaten 

7.2.1.1.1 Gesamtes Dokument 

▼M4
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Anlage B 

Befristete Vorrangregelung für die Umrüstung/Erneuerung von Bahnhöfen 

Werden bestehende Bahnhöfe mit einem täglichen Fahrgastaufkommen von 
maximal 1 000 Personen (abreisende und ankommende Fahrgäste zusam­
men, gemittelt über zwölf Monate) erneuert oder umgerüstet, müssen für diese 
Bahnhöfe keine Aufzüge oder Rampen vorgesehen werden, die andernfalls zur 
Bereitstellung eines stufenfreien Wegs erforderlich wären, sofern in einem ande­
ren Bahnhof im Umkreis von 50 km an derselben Strecke ein hindernisfreier 
Weg vorhanden ist, der den Anforderungen vollauf entspricht. In solchen Fällen 
muss der Entwurf der Bahnhofsgestaltung die Möglichkeit beinhalten, Aufzüge 
und/oder Rampen zu einem späteren Zeitpunkt nachzurüsten, um den Bahnhof 
für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
zugänglich zu machen. Für die Abwicklung der Beförderung von Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität mit Hilfe eines 
zugänglichen Mittels zwischen einem nicht zugänglichen Bahnhof und dem 
nächsten zugänglichen Bahnhof an derselben Strecke sind nationale Vorschriften 
anzuwenden. 

▼B
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Anlage C 

(nicht verwendet) 

▼M4
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Anlage D 

Bewertung von Interoperabilitätskomponenten 

D.1 INHALT 

In dieser Anlage werden die Konformitäts- und die Gebrauchstauglichkeitsbewer­
tung von Interoperabilitätskomponenten behandelt. 

D.2 MERKMALE 

Die in der Entwurfs-, Entwicklungs- und Produktionsphase von Interoperabilitäts­
komponenten zu bewertenden Merkmale sind in Tabelle D.1 mit „X“ 
gekennzeichnet. 

Tabelle D.1 

Bewertung von Interoperabilitätskomponenten 

1 2 3 4 5 

Bewertung in folgender Phase: 

Entwurfs- und Entwicklungsphase 

Produktionsphase 

Zu bewertende In­
teroperabilitäts­

komponenten und 
Merkmale 

Entwurfs-Review 
und/oder Entwurfs­

prüfung 

Prüfung des 
Herstel­

lungsprozes­
ses 

Baumuster­
prüfung 

Prüfung der Kon­
formität mit dem 

Baumuster 

▼M4 __________ 

▼B 

5.3.1.2 Bahnsteigseitige Rampen X X X 

5.3.1.3 Bahnsteigseitige Hublifte X X X 

5.3.2.1 Bedienelemente von Türen X X X 

5.3.2.2 und 5.3.2.3 Standardtoiletten X X X 

5.3.2.2 und 5.3.2.4 Universaltoiletten X X X 

5.3.2.5 Wickeltische X X X 

5.3.2.6 Hilferufvorrichtungen X X X 

▼M4 __________ 

▼B 

5.3.2.8 Bewegliche Trittstufen und Überfahrbrücken X X X 

5.3.2.9 Fahrzeugseitige Rampen X X X 

5.3.2.10 Fahrzeugseitige Hublifte X X X 

▼B
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ANLAGE E 

Bewertung der Teilsysteme 

E.1 INHALT 

Gegenstand dieser Anlage ist die Konformitätsbewertung der Teilsysteme. 

E.2 MERKMALE UND MODULE 

Die in der Entwurfs-, Entwicklungs- und Produktionsphase von Teilsystemen zu bewertenden 
Merkmale sind in Tabelle E.1 (Infrastruktur) und in Tabelle E.2 (Fahrzeuge) mit „X“ 
gekennzeichnet. 

▼M4 
Tabelle E.1 

Bewertung des Teilsystems „Infrastruktur“ (als einzelne Einheit gebaut und geliefert) 

1 2 3 

Zu bewertende Merkmale 

Entwurfs- und Entwicklungsphase Bauphase 

Entwurfs-Review und/oder Ent­
wurfsprüfung Prüfung 

Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behin­
derungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität 

X X 

Hindernisfreie Wege X X 

Kennzeichnung der Wege X X 

Türen und Eingänge X X 

Fußbodenoberflächen X X 

Transparente Hindernisse X X 

Toiletten X X 

Einrichtungsgegenstände und frei stehende Ob­
jekte X X 

Fahrkartenschalter/Fahrkartenautomaten, Infor­
mationsschalter, Fahrkartenkontrollgeräte, Dreh­
kreuze, Kundenbetreuungsschalter 

X X 

Beleuchtung X X 

Visuelle Informationen: Wegweiser, Pikto­
gramme und dynamische Informationen X X 

Gesprochene Informationen X X 

Breite des Bahnsteigs und Bahnsteigkante X X 

Bahnsteigende X X 

Schienengleiche Bahnübergänge in Bahnhöfen X X 
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Tabelle E.2 

Bewertung des Teilsystems „Fahrzeuge“ (als Serienprodukte gebaut und geliefert) 

1 2 3 

Zu bewertende Merkmale 

Entwurfs- und Entwick­
lungsphase Produktionsphase 

Entwurfs- 
Review 

und/oder 
Entwurfs­
prüfung 

Baumuster­
prüfung Serienprüfung 

Sitze 

Allgemeines X X 

Vorrangsitze allgemein X 

Sitze in Reihenanordnung X X 

Sitze in Vis-à-vis-Anordnung X X 

Rollstuhlplätze X X 

Türen 

Allgemeines X X 

Außentüren X X 

Innentüren X X 

Beleuchtung X 

Toiletten X 

Lichte Räume X 

Kundeninformationen 

Allgemeines X X 

Zeichen, Piktogramme und taktile Informationen X X 

Dynamische visuelle Informationen X X 

Dynamische akustische Informationen X X 

Niveauwechsel X 

Handläufe X X 

Rollstuhlgerechte Schlafgelegenheiten X X 

Position von Stufen zum Ein- und Ausstieg 

Allgemeine Anforderungen X 

Stufen zum Ein- und Ausstieg X X 

Einstiegshilfen X X X 

▼M4
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Anlage F 

Erneuerung oder Umrüstung von Fahrzeugen 

Bei der Erneuerung oder Umrüstung von Teilen eines Fahrzeugs müssen diese 
mit der vorliegenden TSI in Einklang gebracht werden. In folgenden Fällen ist 
die Einhaltung der TSI jedoch nicht vorgeschrieben: 

Fahrzeugstruktur 

Die Konformität ist nicht vorgeschrieben, wenn die Arbeiten strukturelle Ände­
rungen an Türportalen (innen oder außen), Drehgestellen, Fahrzeugsäulen, Wa­
genkästen und Überfahrschutzvorrichtungen oder generell eine erneute Prüfung 
der strukturellen Integrität des Fahrzeugs erfordern würden. 

Sitze 

Die Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.1 in Bezug auf Haltegriffe an der Rück­
seite von Sitzen sind nur dann zu erfüllen, wenn im gesamten Fahrzeug die 
Sitzgestelle erneuert oder umgerüstet werden. 

Die Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.1.2 in Bezug auf die Abmessungen von 
Vorrangsitzen und deren Umgebung sind nur dann zu erfüllen, wenn im gesam­
ten Zug die Sitzanordnung geändert wird und dadurch die bestehende Kapazität 
des Zuges nicht verringert werden muss. In diesem Fall ist die Höchstanzahl von 
Vorrangsitzen bereitzustellen. 

Die Anforderungen an die lichte Höhe über den Vorrangsitzen müssen nicht 
erfüllt werden, wenn die lichte Höhe durch Gepäckablagen, die im Rahmen 
der Erneuerung/Umrüstung strukturell nicht verändert werden, begrenzt wird. 

Rollstuhlplätze 

Die Bereitstellung von Rollstuhlplätzen ist nur dann gefordert, wenn im gesamten 
Zug die Sitzplatzanordnung geändert wird. Ist es jedoch nicht möglich, die Ein­
stiegstür oder die lichten Räume rollstuhlgerecht anzupassen, so muss bei einer 
Änderung der Sitzanordnung kein Rollstuhlplatz vorgesehen werden. In vorhan­
denen Fahrzeugen geschaffene Rollstuhlplätze dürfen gemäß den Spezifikationen 
in Anlage A Index 16 angeordnet werden. 

Hilferufvorrichtungen an Rollstuhlplätzen sind nicht vorgeschrieben, wenn das 
Fahrzeug über kein elektrisches Kommunikationssystem verfügt, das an eine 
solche Hilferufvorrichtung angepasst werden kann. 

Die Bereitstellung eines Transfersitzes ist nur dann vorgeschrieben, wenn die 
Anordnung eines vorhandenen Rollstuhlplatzes dadurch nicht verändert werden 
muss. 

Außentüren 

Die Vorschrift, die Position von Außentüren im Fahrzeuginnern durch eine in 
Kontrast stehende Bodenmarkierung zu kennzeichnen, ist nur dann zu erfüllen, 
wenn der Fußbodenbelag erneuert oder umgerüstet wird. 

Die Anforderung, die Signalgebung beim Öffnen und Schließen von Türen vor­
zusehen, ist nur dann zu erfüllen, wenn die Türsteuerungsanlage erneuert oder 
umgerüstet wird. 

Die Anforderungen an die Position und die Beleuchtung von Türbedienelementen 
sind nur dann vollständig zu erfüllen, wenn die Türsteuerungsanlage erneuert 
oder umgerüstet wird und die Bedienelemente ohne Veränderung des Fahrzeug­
rahmens oder der Tür neu positioniert werden können. Allerdings sind in diesem 
Fall die erneuerten oder umgerüsteten Bedienelemente so nah wie möglich an der 
vorgeschriebenen Stelle anzubringen. 

▼M4
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Innentüren 

Die Anforderungen bezüglich des Kraftaufwands zum Betätigen der Türbedien­
elemente und bezüglich ihrer Position sind nur dann zu erfüllen, wenn die Tür 
und der Türmechanismus und/oder die Türbedienelemente erneuert oder umge­
rüstet werden. 

Beleuchtung 

Die Anforderungen müssen nicht erfüllt werden, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass die Kapazität der elektrischen Anlage zur Aufnahme einer zusätzli­
chen Last nicht ausreicht oder dass die Beleuchtung nur durch bauliche Ver­
änderungen (Türöffnungen usw.) realisiert werden kann. 

Toiletten 

Die Anforderungen an die Bereitstellung einer vollständig konformen Universal­
toilette sind nur dann zu erfüllen, wenn vorhandene Toiletten vollständig erneuert 
oder umgerüstet werden, ein Rollstuhlplatz vorhanden ist und eine konforme 
Universaltoilette ohne bauliche Veränderungen des Wagenkastens installiert wer­
den kann. 

Eine Hilferufvorrichtung in Universaltoiletten ist nicht vorgeschrieben, wenn das 
Fahrzeug über kein elektrisches Kommunikationssystem verfügt, das an eine 
solche Hilferufvorrichtung angepasst werden kann. 

Lichte Räume 

Die Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.6 sind nur dann zu erfüllen, wenn im 
gesamten Fahrzeug die Sitzanordnung geändert wird und ein Rollstuhlplatz vor­
handen ist. 

Die Anforderungen in Bezug auf die lichten Räume zwischen miteinander ver­
bundenen Fahrzeugen sind nur dann zu erfüllen, wenn der Wagenübergang er­
neuert oder umgerüstet wird. 

Informationen 

Die Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.7 in Bezug auf Streckeninformationen 
müssen bei Erneuerungs- oder Umrüstungsmaßnahmen nicht erfüllt werden. 
Wird im Rahmen eines Erneuerungs- oder Umrüstungsprogramms jedoch ein 
automatisches Streckeninformationssystem installiert, so muss dieses den Anfor­
derungen des genannten Abschnitts entsprechen. 

Die übrigen Anforderungen des Abschnitts 4.2.2.7 sind zu erfüllen, wenn Zei­
chen oder Inneneinrichtungen erneuert oder umgerüstet werden. 

Niveauwechsel 

Die Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.8 müssen bei Erneuerungs- oder Umrüs­
tungsmaßnahmen nicht erfüllt werden. Bei der Erneuerung oder Umrüstung von 
Stufenbelägen sind jedoch die Stufenkanten mit in Kontrast stehenden Warnbän­
dern zu versehen. 

Handläufe 

Die Anforderungen in Abschnitt 4.2.2.9 sind nur dann zu erfüllen, wenn bereits 
vorhandene Handläufe erneuert oder umgerüstet werden. 

Rollstuhlgerechte Schlafgelegenheiten 

Die Anforderungen an die Bereitstellung rollstuhlgerechter Schlafgelegenheiten 
sind nur dann zu erfüllen, wenn bereits vorhandene Schlafgelegenheiten erneuert 
oder umgerüstet werden. 
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Hilferufvorrichtungen in rollstuhlgerechten Schlafgelegenheiten sind nicht vor­
geschrieben, wenn das Fahrzeug über kein elektrisches Kommunikationssystem 
verfügt, das an eine solche Hilferufvorrichtung angepasst werden kann. 

Stufenposition, Stufen und Einstiegshilfen 

Die Anforderungen in den Abschnitten 4.2.2.11 und 4.2.2.12 müssen bei 
Erneuerungs- oder Umrüstungsmaßnahmen nicht erfüllt werden. Beim Einbau 
beweglicher Trittstufen oder anderer integrierter Einstiegshilfen müssen diese 
jedoch den einschlägigen Bestimmungen der genannten Abschnitte entsprechen. 

Wird im Rahmen der Erneuerung oder Umrüstung jedoch ein Rollstuhlplatz 
gemäß Abschnitt 4.2.2.3 eingerichtet, so muss eine den Anforderungen in Ab­
schnitt 4.4.3 entsprechende Art von Einstiegshilfe bereitgestellt werden. 

▼M4
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Anlage G 

Akustische Signale für Fahrgast-Außentüren 

G.1. Begriffsbestimmungen 

Für diese Anlage gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

f signal = Frequenz des anregenden Tons 

L S = Schalldruckpegel, gemessen als L AFmax der maximale Schallpegel mit „A“- 
Frequenzgewichtung und Zeitgewichtung „Fast“ („schnell“) während des 
Messzeitraums. 

L Smax = maximaler L AFmax 

L Smin = minimaler L AFmax 

L N = Umgebungsschallpegel, gemessen wie folgt: 

a) Frequenzbereich: energetische Summe von drei Oktavbändern 

Dabei ist: 

L 1 = L oct.500 Hz 

L 2 = L oct.1000 Hz 

L 3 = L oct.2000 Hz 

b) Schalldruckpegel gemessen als energieäquivalenter Pegel von 20 s (L Aeq20 ) 

G.2. Türöffnungs- und Türschließsignale 

G.2.1. Türöffnungssignal 

Merkmale Langsam pulsierender (bis zu zwei Impulse pro Sekunde) Mehrklangton 
aus zwei aufeinanderfolgenden Tönen 

Frequenzen — 
— 

f signal1 = 2200 Hz +/– 100 Hz 
f signal2 =1760 Hz +/– 100 Hz 

Schalldruckpegel anpassungsfähige Warneinrichtung 
— L S ≥ L N + 5 dB 
— L Smax = 70 dB (+ 6/– 0) 

— nicht anpassungsfähige Warneinrichtung 
— L S = 70 dB (+ 6/– 0) 
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G.2.2. Türschließsignal 

Merkmale 
— Schnell pulsierender Ton (sechs bis zehn Impulse pro 

Sekunde) 

Frequenz — f signal = 1900 Hz +/– 100 Hz 

Schalldruckpegel anpassungsfähige Warneinrichtung 

— L S ≥ L N + 5 dB 

— L Smax = 70 dB (+ 6/– 0) 

— 
nicht anpassungsfähige Warneinrichtung 

— L S = 70 dB (+ 6/– 0) 

G.3. Türfindesignale 

Das Türfindesignal kann ein Einzelton-Signal (gemäß Abschnitt G.3.1) oder ein 
Doppelton-Signal (gemäß Abschnitt G.3.2) sein. Beide Signalarten müssen in 
allen Mitgliedstaaten gleichermaßen akzeptiert werden. 

G.3.1. Einzelton-Signal 

Merkmale Tonintervall (Rechteck), kein Ein- und Ausblenden 

— Signalimpulsdauer = 5 ms ± 1 ms „an“ (reiner Tonimpuls) 

— Signalzeitmuster von 3 bis 5 Impulsen pro Sekunde 

Frequenz — f signal = 630 Hz ± 50 Hz 

Schalldruckpegel anpassungsfähige Warneinrichtung 

— L S ≥ L N +5 dB 

— L Smin = 45 dB (+/- 2) 

— L Smax = 65 dB (+/- 2) 

nicht anpassungsfähige Warneinrichtung 

— L S = 60 dB 

G.3.2. Doppelton-Signal 

Merkmale Tonintervall (Signaldefinition) 

— 100 ms Schalldruckpegel einblenden 

— 100 ms Schall erster Ton 550 Hz ± 50 Hz 

— 100 ms Schalldruckpegel ausblenden 

— 200 ms aus 

— 100 ms Schalldruckpegel einblenden 

— 100 ms Schall zweiter Ton 750 Hz ± 50 Hz 

— 100 ms Schalldruckpegel ausblenden 

— 900 ms aus 

— Signalwiederholzeit = 1 700 ms 

Frequenz f signal1 = 550 Hz ± 50 Hz 

f signal2 = 750 Hz ± 50 Hz 
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Schalldruckpegel anpassungsfähige Warneinrichtung 

— L S ≥ L N + 5 dB 

— L Smin = 50 dB (+/- 2 dB) 

— L Smax = 70 dB (+/- 2 dB) 

nicht anpassungsfähige Warneinrichtung 

— L S = 70 dB 

G.4. Messpunkte 

Die Mikrofonposition für die Messung akustischer Türsignale muss den Spezifi­
kationen nach Anlage A Index 20 genügen. Die Spezifikation ist ebenfalls für die 
Position des Mikrofons des Türfindesignals anzuwenden, wenngleich das Türfin­
designal in der Spezifikation unberücksichtigt bleibt. 

Die Messungen für den Konformitätsnachweis müssen an drei verschiedenen 
Türen im Zug durchgeführt werden. Für den Schließversuch muss die Tür voll­
ständig geöffnet und für den Öffnungsversuch vollständig geschlossen sein. 

__________ 

▼M4
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Anlage M 

Im Zug transportierbarer interoperabler Rollstuhl 

M.1. INHALT 

Diese Anlage enthält die oberen Grenzwerte für die technische Ausführung im 
Zug transportierbarer interoperabler Rollstühle. Diese Grenzwerte sind für die 
Gestaltung und die Bewertung der Fahrzeuge (Architektur, Tragwerk, Anord­
nung) und deren Bauteile (Einstiegstüren, Innentüren, Sitze, Toiletten usw.) he­
ranzuziehen. Überschreiten die Merkmale eines Rollstuhls diese Grenzwerte, so 
kann der Rollstuhlfahrer das Fahrzeug gegebenenfalls nur eingeschränkt nutzen 
(beispielsweise kein Zugang zu Rollstuhlbereichen). Werden bestimmte Grenz­
werte überschritten, kann dies den Rollstuhlfahrer am Einstieg in das Fahrzeug 
hindern. Diese Grenzwerte werden von jedem Eisenbahnunternehmen nach Maß­
gabe von Abschnitt 4.2.6.1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 454/2011 
festgelegt. 

M.2. MERKMALE 

Folgende Werte gelten als Grenzwerte: 

Grundlegende Abmessungen 

— Breite 700 mm zuzüglich 50 mm an jeder Seite für die Hände bei Fortbewe­
gung 

— Länge 1 200 mm zuzüglich 50 mm für die Füße. 

Räder 

Das kleinste Rad muss einen Spalt mit 75 mm horizontaler und 50 mm vertikaler 
Abmessung überwinden können. 

Höhe 

Höchstens 1 450 mm einschließlich eines männlichen Rollstuhlfahrers (95. Per­
zentil) 

Wendekreis 

— 1 500 mm 

Gewicht 

— Elektro-Rollstühle, die ohne Schiebehilfe eine Einstiegshilfe überqueren kön­
nen: Höchstgewicht 300 kg für Rollstuhl mit Rollstuhlfahrer (einschließlich 
Gepäck) 

— Handrollstühle: Höchstgewicht 200 kg für Rollstuhl mit Rollstuhlfahrer (ein­
schließlich Gepäck) 

Überwindbare Hindernishöhe und Bodenfreiheit 

— Maximale Höhe eines überwindbaren Hindernisses: 50 mm 

— Bei einem Steigungswinkel von 10° (17 %) muss die Bodenfreiheit für die 
Vorwärtsfahrt am Ende der Steigung mindestens 60 mm (unter der Fußstütze) 
betragen. 

Maximaler Neigungswinkel, bei dem der Rollstuhl stabil bleibt 

— Dynamische Stabilität in allen Richtungen bei einem Winkel von 6° (10 %) 

— Statische Stabilität in allen Richtungen (auch bei angezogener Bremse) bei 
einem Winkel von 9° (16 %) 
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Anlage N 

Zeichen für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität 

N.1 INHALT 

In dieser Anlage werden die spezifischen Zeichen festgelegt, die sowohl im 
Bereich der Infrastruktur wie auch in den Fahrzeugen zu verwenden sind. 
N.2 ABMESSUNGEN DER ZEICHEN 

Infrastruktur-Zeichen für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit einge­
schränkter Mobilität sind nach folgender Formel zu bemessen: 
— Leseabstand in mm geteilt durch 250, multipliziert mit 1,25 = Rahmengröße 

in mm, sofern ein Rahmen verwendet wird. 
Zeichen für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität im Fahrzeuginnern müssen eine Kantenlänge von mindestens 60 mm 
haben. Davon ausgenommen sind Zeichen für Toiletten- oder Kleinstkindversor­
gungseinrichtungen, die kleiner sein dürfen. 
Zeichen für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität an der Fahrzeugaußenseite müssen eine Kantenlänge von mindestens 
85 mm haben. 

▼M4 
N.3 AUF DEN ZEICHEN ZU VERWENDENDE SYMBOLE 

Internationales Rollstuhlzeichen 

Das Zeichen zur Kennzeichnung rollstuhlgerechter Bereiche muss ein Symbol 
gemäß einer der in Anlage A Index 12 oder Index 13 genannten Spezifikationen 
enthalten. 
Kennzeichnung von Induktionsschleifen 

Das Zeichen, das die Lage von Induktionsschleifen anzeigt, muss ein Symbol 
gemäß der in Anlage A Index 14 genannten Spezifikation enthalten. 
Kennzeichnung von Vorrangsitzen 

Das Zeichen, das die Lage von Vorrangsitzen anzeigt, muss auch die in Ab­
bildung N1 gezeigten Symbole enthalten. 

Abbildung N1 

Symbole für Vorrangsitze 

N.4 FARBE DER ZEICHEN 

Die Darstellung der in dieser Anlage genannten spezifischen Zeichen ist weiß auf 
nachtblauem Hintergrund. Werden die Zeichen auf einer nachtblauen Tafel an­
gebracht, so dürfen die Farben invertiert werden, d. h. nachtblaues Symbol auf 
weißem Hintergrund. 
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Anlage O 

Liste der technischen Dokumente 

Index Bezeichnung 

1 
Harmonisiertes spezifisches Profil für den Netzwerk- und 
Fahrplan-Austausch (NeTEx), das für die Beschreibung von 
Bahnhöfen verwendet wird 

2 Betriebsarten des Datenerfassungsinstruments 

3 
Methodik für die Konvertierung vorhandener Barrierefreiheits­
daten mit Beschreibung der externen Schnittstelle und des 
Kommunikationsprotokolls 

▼M1



 

02014R1300 — DE — 28.09.2023 — 004.006 — 86 

Anlage P 

Änderungen der Anforderungen und Übergangsregelungen 

Für andere als die in den Tabellen P.1 und P.2 aufgeführten TSI-Abschnitte 
bedeutet die Erfüllung der Anforderungen der „bisherigen TSI“ (d. h. dieser 
Verordnung in der durch die Durchführungsverordnung (EU) 2019/772 der Kom­
mission ( 1 ) geänderten Fassung) die Erfüllung der Anforderungen dieser TSI, in 
der ab dem 28. September 2023 geltenden Fassung. 

Änderungen, für die eine allgemeine Übergangsregelung von sieben Jahren 
gilt 

Für die in Tabelle P.1 aufgeführten TSI-Abschnitte bedeutet die Erfüllung der 
Anforderungen der bisherigen TSI nicht, dass auch die Anforderungen der ab 
dem 28. September 2023 geltenden Fassung dieser TSI erfüllt werden. 

Projekte, die sich am 28. September 2023 bereits in der Entwurfsphase befinden, 
müssen die Anforderungen dieser TSI ab dem 28. September 2030 erfüllen. 

Projekte in der Produktionsphase und in Betrieb befindliche Fahrzeuge sind von 
den in Tabelle P.1 aufgeführten TSI-Anforderungen nicht betroffen. 

Tabelle P.1 

Übergangsregelung von sieben Jahren 

TSI-Abschnitt(e) TSI-Abschnitt(e) in der bisheri­
gen TSI 

Erläuterung der 
TSI-Änderung 

4.2.2.1.1 (1a) 

Keine Anforderung 

Neue Anforde­
rung mit Angabe 
der präzisen Po­
sition des Griffs 

4.2.2.2 (8) 
4.2.2.2 (8) 

Präzisere Formu­
lierung der An­
forderung 

4.2.2.3.2 (8) 

Wird eine Tür (durch einen Fahrgast oder das 
Zugpersonal) lokal geschlossen, so muss ein 
Türschließsignal gegeben werden. Das Signal 
muss mit der Betätigung des Bedienelements be­
ginnen und bis zum Ende des Schließvorgangs 
andauern. 

Keine Anforderung Neue Anforde­
rung 

4.2.2.3.2 (11) 
Keine Anforderung Neue Anforde­

rung 

4.2.2.11.1 (3) 

In der technischen Dokumentation nach Ab­
schnitt 4.2.12 der TSI LOC&PAS müssen 
Höhe und Abstand des theoretischen Bahnsteigs 
angegeben werden, bei denen sich auf geradem, 
ebenem Gleis zur Mitte der Vorderkante der 
niedrigsten Stufe des Fahrzeugs ein vertikaler 
Spalt (δ ν- ) von 160 mm und ein horizontaler 
Spalt (δ h ) von 200 mm ergeben. 

Keine Anforderung Neue Anforde­
rung 

▼M4 

( 1 ) Durchführungsverordnung (EU) 2019/772 der Kommission vom 16. Mai 2019 zur Än­
derung der Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 bezüglich des Bestandsregisters im Hinblick 
auf die Feststellung von Zugänglichkeitsbarrieren, die Information der Nutzer und die 
Überwachung und Bewertung der Fortschritte auf dem Gebiet der Zugänglichkeit 
(ABl. L 139I vom 27.5.2019, S. 1).
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TSI-Abschnitt(e) TSI-Abschnitt(e) in der bisheri­
gen TSI 

Erläuterung der 
TSI-Änderung 

5.3.2.6 (1) 
5.3.2.6 (1) 

Einschränkung 
der Möglichkei­
ten 

5.3.2.8 

5.3.2.8 

Neue Anforde­
rung in der in 
Anlage A In­
dex 11 genannten 
Spezifikation 

6.2.3.3 

Keine Anforderung 

Neue Anforde­
rung verweist 
auf einen be­
stimmten Stan­
dard für den 
Kontrast 

7.3.2.6. Position von Stufen zum Ein- und Aus­
stieg 

Sonderfall Spanien („P“) 

7.3.2.6. Position von Stufen 
zum Ein- und Ausstieg 

Sonderfall Spanien („P“) für 
das Netz mit einer Spur­
weite von 1 668 mm 

Neue Anforde­
rung für Fahr­
zeuge für eine 
Spurweite von 
1 668 mm 

Anlage G – Türöffnungs- und Türschließsignale Anlage G – Türöffnungs- 
und Türschließsignale 

Änderung der 
Messmethode 

Änderungen, für die eine besondere Übergangsregelung gilt 

Bei den in Tabelle P.2 aufgeführten TSI-Abschnitten gilt die Übereinstimmung 
mit der bisherigen TSI nicht als Übereinstimmung mit dieser TSI, die ab dem 
28. September 2023 gilt. 
Projekte, die sich am 28. September 2023 bereits in der Entwurfsphase befinden, 
Projekte in der Produktionsphase und in Betrieb befindliche Fahrzeuge sind ab 
28. September 2023 von den in Tabelle P.2 aufgeführten TSI-Anforderungen 
entsprechend der in jener Tabelle genannten besonderen Übergangsregelung 
betroffen. 

Tabelle P.2 

Besondere Übergangsregelung 

TSI-Abschnitt(e) 

TSI-Ab­
schnitt(e) in 
der bisheri­

gen TSI 

Erläute­
rung der 

TSI-Ände­
rung 

Übergangsregelung 

Entwurfs­
phase hat 
noch nicht 
begonnen 

Entwurfs­
phase hat 
begonnen 

Produkti­
onsphase 

In Betrieb 
befindli­

che Fahr­
zeuge 

Nicht zutreffend 
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